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Strukturwandel im Vermessungs- und Katasterwesen

unter dem Einfluß technischer Entwicl<lungen

Von Vermessungsrat Hermann S ch u I te, KatasteramtVerden

l. Einleitung

Unter Struktur des Vermessungs- und Katasterwesens will idr das komplexe Cefüge
verstehen, das sidr uns darstellt in den jeweitrs geltenden, überlieferten und erprobten
inneren und äußeren Organisationsformen, den ted'rnischen und administrativen
Verfahrensweisen sowie den Ausbildungsformen und den Verhaltensweisen der
Bediensteten. §Tandel und Neuorientierung sdreint zudem ein besonderes Kenn-
zeidren unserer Zeit zu sein und ein unersdröpflidres Thema vieler Diskussionen.
Die tedrnisdren Entwiddungen für den Prozeß des Vandels verantwordidr zu
madren, liegt auf der Fland, prägen sie dodr ganz entsdreidend das Cesidrt unseres

Jahrhunderts.

Mit dem Aufstieg der physikalisdren Tedrnik vor etwa 1-2 Jahrhunderten setzte
die Entwiddung auf vielen Gebieten sehr rasdr und sdrnell ein. Kennzeidren dieser
ersten Phase besdrleunigten tedrnisdren Fortsdrritts war der Einsatz von Arbeits- und
Kraftmasd,inen oder, anders ausgedrüd<t, eine Medranisierung des Manuellen und
darnit ein Freisetzen mensdrlidrer Arbeitskraft im mehr physisdren Sinne. Erfolge
und Auswirkungen d'ieser Phase (Arbeitsteilunrg bis zur Arbeit am Fließband, medra-
nisiertes Verhalten des Arbeiters, Fabriken, Massenproduktion, Verstädterung, Ver-
kehr, Arbeiterproletariat - um nur einige Sdrlagworte zu nennen -) waren so

umwälzend und tiefgreifend, daß man sdron nidrt mehr von einer Evolution spredten
kann, sondern alles unter dem Oberbegnfr ,,1. indusrielle Revolution" zusammen-

faßt.

Der Prozeß der Freisetzung rnensdrlidrer Arbeitskraft ftihrte logisd-r dann über die
Phase der Automation des Manuellen zur Freisetzung eigenttidr geistiger Anstren-
gungen, d. h. zur Verstärkung, zum Ersatz und zur Autornation geistiger Tätigkeiten
durdr die ,,Denkmaschine". §flurde in der Phase der Automation des Manuellen der
Mensdr von der zeididren Bindung an die Masd'rine durdr die Entwiddung der
Steuer- und Regelungstedrnik befreit, so übernimmt in den neuesten Entwiddungen

das intregrierte Informationsverarbeitungssystem (der Computer) bereits geistig-

logisdre Fähigkeiten des Mensclren, die Masdline beginnt zu ,,denken" ! S_ie ist in der

Lage, komplÄxe informatorisdte Zusarnrnenhänge zu erfassen, darzustellen und zu

veiarbeiten. Der ,,Automat" im weitesten Sinne übernimmt kontrollierende und

steuernde Denkprozesse, er registriert, sortiert, kombiniert, informiert usw. Kurz:
er entlastet d,en Mensdren von allen gleichförmigen Arbeiten und arbeitet dabei

sdrnetler, genauer, zuverlässiger und je nadr Einsatz audr wirtsdraftlidrer. Damit

wird der i4ensch frei für diä eigentlidr sdröpferisdre fifi,gkeit, für Planung und

Organisation.

De vor allem durdr d,ie Automatio,n eingeleitete Urngestaltung aller wirtsdraftlidrerr,

gesollsdraftlidren, politischen und mensd'rlidren Verhältnisse nennt man audt die sog.
-,,zttrdte 

industrielie Revolution". Sidrerlidr stehen wir hier erst am Anfang einer

irnmer schneller verlaufenden Enrwid<lung. Einige Auswirkunger zeigen sidr jedodr
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jetzt bereits deutlidr: die Umscl'ridrtung des Arbeiter-Angestelltenverhältnisses zu-
gunsten.der Angestellten, insbesondere der Tedrniker und ingenieure, die gesteigerte
soziale Mobilität, die Fragwürdigkeit des überkommenen Bildungswesens.

Nadr diesem kurzen Uberblid< über die Grundzüge der gewaltigen tedrnisdren Ent-
wicftlungen der_letzten trl Jahrhundete, drängt lia, url die Fiage auf : wie wurde
und wie wi,rd das vermessungs- und Katasterwesen von diesen Entwicklungen be-
einflußt?! Falten dodr Aufstellung und Vervollkommnung des Katasters bis zu seiner
heutigen Fo,rm und die wesentlid-re Enrwicklung des Vlrmessungswesens ziemlidr
genau mit diesem Zeitraum zusammen! Das Vermessungs- und Katasterwesen ist
offensid'ltlidr ein Kind seiner Zeit. Es entstand im Gefolge der Ausdehnung und
§Tandlung gesellsdraftlidrer Bedürfnisse und spiegelte die steigende wirtsd-raltlidre
Bedeutung des c,,rund und Bodens wider. von der Natur seinei Materie her ist das
Vermessungs- und Katasterwesen als sowohl technisdre wie auch administrative Ein-
ridrtung sehr spröde. Es bot den tedrnisdren Entwidclungen der,,l. industrietrlen
Revolution" praktisdr kein,e Ansatzpunkte. De Automati,on jedoch 

- dieses zentrale
Kennzeidren der ,,2. industriellen Revolution" - kann auf breiter Front eindringen
und zu gewaltigen Umstrukturierungen zwingen.

Ausgehend von den augenblid<lidren Aufgaben des Vermessungs- und Kataster-
\/esens werde ich die Grundzüge der speziellen tedrnisdren Entwid<lungen skizzieren
und versuchen, möglidre Zukunftsentwid<lungen abzusdrätzen. Dai letztere ist
natürlidr sehr problematiscJr, da die Aufgabenstellung sidr an der allgemeinen tedr-
nisdren und gesellsdraftlidren Entwiddung orientiert und diese setrr viele Unbe-
kannte enthält. Ansdrließen daran will idr eine Betradrtung über die §firkungen der
tedrnisd-ren Enitwid<lungen auf die inneren und äußeren organisationsformin, auf
den sozi,alen Bereidr und auf den Ausbildungsbereidr.

2. Aufgaben und Bedingungen im Vermessungs- und Katasterwesen

Dem vermessungs- und Katasterwesen kommt im Rahmen der Daseinsvorsorge des
modernen Sozialstaates eine im wesentli,dren dienende Funktion zu, und zwir auf
vielen Gebieten des staatlidren und privaten Lebens. Die Aufgabensteltrung ist weit
gestreut. vegen ihrer öffentlid-ren Bedeutung sind die Aufgaben Hoheitsaufgaben,
die gesetzlidr d:effniert sind.

Gesetzli'cre Grund,lage unserer Aufgaben ist neben der Grundbuchord.nung, d.em
Bodenschätzungsgesetz, dem Bundesbaugesetz und anderen Gesetzen im wesent-
lichen das Nieders. verm.- u. Katastergesetz vom g. 11. 1961. Danadl haben wir
also im wesentlidren die Aufgabe, die Erdoberfläche zu vermessen und darzustellen,
sowie ei,n flädrenbezogenes Register aufzustellen und fortzuführen.

Trotz Fehlens gesetzlich klar, einheitlidr und eindeutig um,rissener Aufgaben war das
im Prinzip nie anders, wenn sidr auch Aufgabenstellung und Verfahrerientspred-rend
den sid'r ändernden Anford.erungen an die Nadrweise wandeln mußten. Ei sei hier
nur auf die Entwiddung des Uegensd-raftskatasters vom Steuerkataster über das
Ei gentu mskataster zum Mehrzwed<kataster h in gewi esen.

Ganz al,lgemein läßt sidr forrnulieren: das vermessungs- und Katasterwesen hat die
Aufgabe, die §Tirklidrkeit, d. h. hier, vermessungr- urd katastertechnisdr relevante
sadrverhalte, zu erfassen und abzubilden. unter ,\rzi.klidrk"it" will idr dabei einmal
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die sidrtbare §flirkli&keit verstehen, d. h. die topographisd-ren Gellindeformen und

Gegenstände, sowie die tatsädrlidten Eigensdraften und Merkmale, und zum anderen

die unsidrtbare \Tirklidrkeit, d. h. die die Erdoberflädre gliedernden Linien und
besdtreibenden Merkmale, die auf Redrts- und Verwalrungsvorsdrriften beruhen.

,,Abbildung" so betradrtet ist die eindeutige und verständliche Speidrerung dieser

Daten in Karten, Büdrern oder sonstigen Nadrweisen.

Zur Erfassung, Verarbeitung und Verwaltung der anfatrlenden Daten sind aufler den

fadrrl,ich funktionellen und organisatorisdren Voraussetzungen audt tedrnisdre Hilfs'
mittel notwendig. Hier liegen a,lso di,e Ansatzpunkte tedrnisdrer Entwiddungen.

Jeder rationa,l und rationell denkende Mensdr wird besrebt sein, fär seine Auf-
gaben die vorhanderren tedrnisdren Mittel sinnvoll einzusetzen, die ted'rnisdren

f,4ittel arde.e. Fachbereidre auf seine Aufgaben anzuwenden, sie ggfl. zu modiftzie-

ren und neue tedtnisdre Möglichkeiten auszuprobierenr um seine Aufgaben optimal

erfül(en zu können. So ist es audr im Vermessungs- und Katasterwesen. Es ist jedodl

nodr lange kein fortsdrrittlidr und tedrnisdl ridrtiges Verhalten, wenn_man alles, was

teclrnisdimöglidr ist, auch ausführt. §flidrtig ist die Gesamtsdrau und die zukunfts-

geridrtete Orientierung.

Lassen Sie midt einige Besonderheiten und vor allem die besonderen Sdrwierig'
keiten unseres Fadtes herausstellen,

1. §7ir stellen streng genommen keine Güter des taglidren Gebraudrs her. \7ir sind

also nicfit ,,produktiv" im Sinne industrieller Ansdrauung (hier mag man u' U'
die Kartenherstellung ausnehmen).

2. Das Vermessungs- und Katasterwesen ist dienendes Glied für Verwaltung und

§üri'rtsdraft. Seini Ergebnisse sind nidr,t so augenfällig wie die sidr,tbaren Ergeb-

nisse anderer Diszipiinen. Karten und Pläne sind zwar für viele Dinge notwen-

dig, man spürt aber ihr Vorhandensein oder Fehlen nidr,t täglidr. M. E. ein

Gänd, *o-h.trb die ftnanzi.ellen Mittel immer begrenzt sein werdear'

3. In vielen anderen tedrnisd'ren Bereidren, vor allem in der Industrie, werden Roh-

materialien zu einem Endprodukt verarbeitet, welcles dann gebraudrt oder ver-

braudrt wird. Der §/eg vom Rohmaterial zum Endprodukt läßt sidr rnittels neuer

Tedrniken immer wieder sdrnell umgestalten. Eine so günstige Ausgangsposition

kennen wir im Vermessungswesefl nidrt. §fi. stellen keine direkten Endprodukte

her, sondern im Grunde girro*-., nur ein einziges großes §(erk. §rir sind bei

jeder Umarbeitung und Neubearbeitung sowie Fortführung an. die vorhergegan-

ienen Aufnahmetädrniken und die Unmenge der sdron ermittelten Daten gebun-

äer. Das ersdrwert den Einsatz von Neuerungen ganz erheblich'

3. Darstellung der tedrnisdren Entwi*lungen

3.1 Entwidd,ungen bis zur Gegenwart

Datenerfassung, Datenverarbeitung und Datenverwa,ltung - um.bei der modernen

i;;;;"i.gi" 7., ut.iU., - bot vär rd. 100 Jahren den tedrnisdren Entwidclungen

in der t. iidustriellen Revolution praktisdr keinen Ansatzpunkt. Die notwendigen

Vermessungsgeräte profttierten zwär von der industriellen Fertigung, .waren aber

,riAt pirräp"iefi Näes. §7'enn man so will, war vor 100 Jahren der Theodolit die

i.öfirf*a.lte ,,Masclrine" im Vermessungswesen. §7as gab es son§t nodr daneben?
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Meßband, Fludrtstab, §Tinkelprismen, Redrentafeln, Sdrreib- und Zeidrengeräte
usw.! Die ermittelten Daten wurd,en handschriftlidr niedergelegt, konventionell ver-
arbeitet und in Büdrern und sonstigen Nadrweisen wieder handsdrriftlidr registriert
und entspredrend fortgeführt. Karten wurden gezeidrnet und abgezeidrnet. Bis vor
wenigen Jahrzehnten war die \Teiterenrwicklung der Arbeits- und Organisations-
mittel vergleidrsweise geringftigig. Im Grunde genommen wurden nur die alten
Geräte und Tedrniken verbessert. Handredrenmasdline, Schreibrnasdrine, Anfänge
der Reproduktionsverfahren usw. - all das bewirkte keine grundlegenden Struktur-
änderungen, sondern ledigli& einfadrere Modiffkationen bestehender Verfahren,
z. B. Ubergang auf transparente Flurkarten und auf die Karteiform einiger Nadr-
weise.

Erst die tedrnisdren Entwid<lungen der letzten 10-20 Jahre und hier vor allem die
die ,,2. industrielle Revolution" auslösenden Tedrniken mit dem zentralen Kriterium
der Automation deuten auf große Umwälzungen hin. Hiervon sind alle 3 Bereidre
unserer vermessungsted-rnisdren Praxis betroffen: Aufnahrne-, Verarbeitungs- und
Registriertedrnik !

Idr will midr hier auf sd-rlagwortartige, zusammenfassende Hinweise besdrränken.

Denken Sie an die Entwid<tung der Photogrammetrie, deren Instrurnente und Ver-
fahren inzwisd-ren selbst hohen Ansprüdren der Kataster- und Ingenieurvermessung
genügen und den nahezu vollautomatisdren Ablauf von der Aufnahme bis zur Karte
ermögtridren. Hoöleistungskameras, Spezialfflm, moderne Navigationsverfahren,
elektroni,sdrer Kontrastausgleidr, Medranisienrng der Auswertung durd'r analoge
Stereoauswertung, analytisd-re Photogrammetrie, Orthophoto mit Proftlsdrraffen,
automatisdre Analogauswertung usw. - diese Sdrlagworte signalisieren die Ent-
widdung. Die Verbesserung und Vereinfadrung der Iiüinkelmessung zielt darauf,
den Beobadrter am Instrument vori Einstellungen und insbesondere von Ablesungen
zu befreien. Automatisdre, objektiv arbeitende Einridrtungen werden angewandt
(elektrisöes Auge, automatisdrer Höhenindex, Kreiseltheodrolit, Dgitalisierung der
Teilkreisablesungenf Codetheodolit usw.). Die herkömml.idre Stred<enmessung ist
durdr die Entruiddung der elektromagnetisdren Entfernungsmesser völlig umgestal-
tet worden. In diesem Zusammenhang will i& nur als neueste Entruiddung das
elektronisdre Tadrymeter erwähnen. Die Aufnahmetedrnik gipfelt momentan wohl
in den Verfa,trren der Aerophotogram,metrie und dem Verfahren der Polaraufnahme
mit dem auf Datenträger registrierenden elektronisdren Tad'rymeter, wie dem
RegElta vonZeiß. Die Ergebnisse können theoretisdr nahezu ohne weiteres manuel-
les Ei ngreif en automatisch verarbeitet werden.

Die verarbeitungstedrnik im geodätisdr-tedrnisdren Sektor des Vermessungs- und
Katastenvesens ist frühzeitig enrwid<elt word'en und wohl audr am weitesten ge-
diehen. Denken Sie an die Entwiddung der elektro-medranisdren 4-speziesredren-
masdrinen, an die vielen elektronisclen Tisdrredrner, an die Geräte der sog. mitt-
leren Datentedrnik und vor allem an die großen elektronisdren Datenverarbeitungs-
anlagen. Natürlidr lag es nahe, audr die EDVA zunädrst lediglid.r als ,,Redren-
masdrine" zu benutzen, aber diese komplexen Informationsverarbeitungssysteme
leisten ja viel mehr! Prinzipiell sind sie in der [:ge, alle logisd.ren Operationen aus-
zuführen und damit den Mensdren von jeglid'rer Routinearbeit zu en tasten. Abhän-
gig von der EDVA verlief die Entrviddung der automatisdren Koordinatographen
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und der Koordinatenlesegeräte. Ted-rnisdre Kartenwerke lassen sidr heute auto-
matisch zeidrnen und audr fortführen.
Die moderne Vervielfältigungstechnik bedient sidr vieler dremisdrer und physika-
lisdrer Verfahren, sowie automatisdrer Kontrollen und 9euerungen.

Im geod'ätisdr-tedrnisdren Sektor ist die Datenverarbeitungskette gesdrlossen von
der Datenerfassung über die Datenverarbeitung bis zur Kartierung. §Terden aud'r

nodr die ursprüngliclen oder abgeleiteten §7erte (also auch die drigitalisierte Karte!)
auf Datenträger gespeidrert, fortgeführt und wieder benutzt, wäre die Kette voll-
kommen. Mit Aufstellung eines Koordinaten- oder Redrenkatasters wäre def erste
Sdrritt getan; vor der praktisdren Durclführung müssen jedodr Verfahren und
Organisation gründlidr überlegt werden.

Der Budrnadrweis des Liegensd'raftskatasters mit seinen vielen gleidrförmigen Daten
ist ein typisdres bürokratisdres Massenproblem und deshalb besonders für die Auto-
mation geeignet. Die Versudre hierzu reidren vom ,,[odrkartenkataster" bis zum
sog. ,,Masdrinell geführten Kataster". Prinzipiell sind die Probleme audr hier gelöst

und erste praktisd-re Erfahrungen gesammelt. Die Vorteile liegen auf der Hand,
schnellere Verarbeitung, masdrinell erstellte Auszüge, beliebig vield Sekundär-
kataster, masd-rinelle Selektionsm,öglicfikeiten und damit größere Aussagefähigkeit
des Katasters.

Noci zu erwähnen ist die Tedrnik der Mikroverfflmung, die für unsere übeilasteten
Archive ein Segen ist. Ein Beispiel übrigens aud'r, wie die Technik die Gesetzgebung
zwingt, sich anzupassen (,,Mikrofflmgesetz" von 1965).

Man kann hier feststellen, daß die Entwid<lungen der letzten Jahre in der Lage
sind, das Vermessun,gs- und Katasterwesen grundlegend umzugestalten: sie stellen
herkömmliche Strukturen in Frage. Es genügt aber m. E. nicht nur, alte Geräte und
Tedniken durch neue zu ersetzenf es ist darüberhinaus audr notwend,ig, gleidrzeitig
Arbeits- und Organisationsformen zu äberdenken und auch die Aufgabenstellung
den veränderten und sidr sdrnell ändernden Umweltbedingungen anzupassen. Als
kleine Beispiele lassen Sie mich hierzu anführen: 1) Angaben, die in Grundbudr und

Kataster zweifach nadrgewiesen sind, sollten aus Rationalisierungsgründen im Ka-
taster bzw. im Grundbud-r niclt mehr geführt werden. 2) Fehlergrenzen sollten
auf ihre Beredrtigung und Angemessenheit hin überprüft werden. 3) Flurstüd<s-

absdrnitte sollten nidrt i.m Flurbudr und auf der Karte geführt werden. 4) §{regfall

der Doppelangaben im Flurbuch und Liegensdraftsbuch usw.

Das sind Fragen, die heute bei der Ubernahme neuer Techniken bereits bedadrt und

berücksichti gt werden.

3.2 Möglidre zukünftige Entwicklungen

3.21 Allgemeines

Es sei hier zusammenfassencl festgestellt, die bisherigen tedrnischen Entwicklungen,

also auch die neuesten technisdren Entwicklungen im Vermessungs- und Kataster-

wesenf haben zwar zu einigen neuen. Arbeits- und Organisationsformen gefühft und

bestehende modiffziert, haben aber bislang den Rahmen der hergebrachten tedrnisdr-

administrativen Gesamtstruktur kaum Sesprengt' gesdlweige denn unsere Fadrver-

waltung revolutioniert. Hier zeigt sidr deutlidr das aus der Natur der Sadre resultie-

rende üeharrungsvermögen eines großen Vermessungs- und Katasterwerks.
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Jedodr, wir leben imZeitalter der ,,2. industriellen Revolution", und es ist sidrer, daß
die nächsten Jahrzehnte von neuen tedrnisdren Entwiddungen, insbesondere von
einer gewaltig anwachsenden Automationswelle und von einer Revolution des Infor-
mationswesens geprägt werden, von deren Ausmaßen wir uns heute wahrsdreinlidr
nodr gar keine ridrtigen Vorstellungen machen können. Die auf die Mensd-rheit zu-
kommenden Probleme sind so vielgestaltig und gewaltig - denken Sie nur an die
Verd;oppelung der Erdbevölkerung bis zum Jahre 20O0, an die daraus resultierenden
Probleme der Ernährung, des Verkehrs, des §flohnens usw. -, daß es ohne wissen-
schaftliche Vorplanung nidrt mehr geht. Und audr das Vermessungs- und Kataster-
wesen muß mit der Automation leben und zukunftsorientiert denken und planen. Es
geht heute nidrt mehr allein um die Bewältigung und Erledigung der Gegenwarts-
aufgaben! Das ist m. E. eine grundsätzlidr neue Situation, der wir uns stellen müssen!
Mir mag das die Berechtigung geben, Ihnen einen ,,Dreiphasenplan" der vermes-
sungs- und kataster-tedrnisdren Zukunftsentwid<lung vorzustelten, nidrt als ,,science-
ffction" mit unbewiesenen Voraussetzungenr sondern als logische §[eiterentwiddung
bereits bestehender Formen und Möglid-rkeiten.

?.22 l. Phase (lntegriertes Kataster)

Diese Phase ergibt sidr aus den bekannten ted-rnischen Möglichkeiten der Gegenwart,
wie idr sie weiter vorne besdrrieben habe, unter konsequenter §Teiterführung bis zu
einem perfekten, in sidt geschlossenem Automationssystem. Von der Datenerfassung
über die Datenverarbeitung bis zur Datenverwaltung mit Fortfithrung und Auswer-
tung führt eine lüd<enlose Datenkette und ein vollautomatisd-rer Datenfluß. Zumin-
dest theoretisd'r darf das sdron als gelöst gelten und praktisdr werden bereits gewisse
Absd-rnitte erprobt. Kennzeichen dieser Phase ist die Speicherung aller Daten, also
audr die Speidrerung der digitalisierten Katasterkarte trnd deren masdrineninterne
komplexe Fortführung. Es werden z.Z. Uberlegungen angestellt, um die zwed<-
mäßigste Form des ,,maschi,nell geführten Zahlennadrweises" des Vermessungs- und
Katasterwesens zu ffnden. Der ,,masdrinell geführte Budrnadrweis" des Liegensdrafts-
katasters beffndet sidr bereits in der Erprobung. Damit ist also grundsätzl.idr audr die
Automation des Budrnadrweises des Katasters neben der Automation des geodätisdr-
ted-rnisdren Teils gelöst. §Tichtig ist nodr die Verbindung dieser beiden Teile zum
sog. ,,lntegrierten Kataster". Das bereitet allenfalls nodr organisatorisdre Sdrwierig-
keiten. Es ist einleudrtend, daß ein Integriertes Kataster nur a.uf einer zentralen
Großanlage zu bewältigen ist, denn alle Daten müssen jederzeit zugriffsbereit sein.
Da jedodr der Datenanfall dezentral erfolgt, ist eine Datenfernverarbeitung zwin-
gende voraussetzung für optimale Funktion. Jeder Teilhaber braudrt den unmittel-
baren Zugriff zur zentralen Datenverarbeitungsanlage. Die gewünschten Nad-rweise
trnd Auszüge werden nur fallweise ausgedruckt.

dieser Phase mag eine Fortführungsmessung so ablaufen t

Vorbereitun,g der Messung durch Berechnung von Kontroll- und Prüfmaßen aus
den koordinierten Grenz- und Vermessungspunkten,

2. Einrechnung der neuen Grenzen/ soweit diese festliegen,

3. Grenzfeststellung und Abmarkung,

4. Erfassung der neuen Daten mit elektronischem Tachymeter,

In

l.
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5. Eingeben der Daten über Datenfernverarbeitung in die zentrale Großanlage
unter gleid, zeitiger Angabe der Bearbeitungsprogramme,

6. Komplexe masdrineninterne Bearbeitung und Fortführung von Budr-, Zahlen'
und Kartennadrweis,

7. Ausdrucken der gewünsdrten Nadrweise in der Vermessuqgsstelle.

Das mag zwar alles nodr Zukunftsmusik sein, ist aber tedrnisdr bereits heute zu

realisierän. Die Sdrwierigkeiten liegen vor allem in der automationsgeredrten Auf-
bereitung unseres Vermessungs- und Katasterwerkes und lefzten Endes natürlidr
in dem Fehlen ffnanzieller Miuel. Festzustellen bleibt ferner, daß sidr diese Voll-
automation innerhalb einer Fadrverwaltung vollzieht und damit praktisdr frei von

redrtlidren und politisdren Entsdreidungen ist. Die Vorteile dieser straffen, durdr-
organisierten und automatisierten Arbeitsweise liegen auf der Hand. In Nieder-

,"drren wird diese Lösung von der Vermessungs- und Katasterverwaltung angestrebt.

Ob der zu erwartende §(irkungsgrad durdr politisdre Entsd'reidungen - wie z. B.

Anderung der äußeren Organisationsform der Katasterverwaltung - zum Nadl-
teil verändert wird, sei dahingestellt.

3.22 2. Phase (lntegriertes Liegensdlafts- und Vermessungswesen)

Kennziidren der heutigen Zeit sind u. a. Konzentration und Integration, zwei

Phänomene, die ganz erheblidr durdr die Automation bedingt sind' Diese gelten nidrt
nur für die Indüstrie, sondern audr für die öffentlidre Verwaltung mit ihren viel-

fältigen und miteinander verzahnten Aufgaben und Informationssammlungen' Eine

Verialtungsreform sollte deshalb bei der funktionsgeredrteren Neu_gliederung der
gesamten Efientlidren Verwaltung audr die Möglidtkeiten der modernen elektro-

nisdren Informationsverarbeitung voll berüd<sidltigen.

Idr habe das ,,lntegrierte Kataster" vorgestellt. Es läge nun nahe, in die Vermes-

sungs- und Kataste=rverwaltung audr diejenigen Verwaltungen oder Verwaltungs-

,l,.'ig" mit einzubeziehen, diJsidr direkt oder indirekt mit Vermessungsaufgaben,

VerJaltung und Verarbeitung grundstüd<sbezogener D.-aten usw. befassen. Idr

meine hieÄit eine Zusam,menfässung etwa folgender Stellen:

l. Vermessungs- und Katasterverwaltung,

2. Grundbudrwesen,

3. Bodensdrätzung und Grundstüd<sbewertung der Finanzverwaltung,

4. urkundsvermessung der straßenbauverwaltung, der stadwennessungl

der §ü'asser- und Särifiahrtsverwaltung, der Bundesbahn und

5. Landeskulturverwaltung.

Die Verzahnung von Aufgaben und Funktionen dieser Stellen ist bekannt; idr kann

*ii ,tro eine aäführlidrebarstellung ersparen. Alle Stellen befassen sidr jedenfalls

rnit !*"artU*sbezogenen Oaten (d]h. mit dem Nadrweis von Liegensdraften und

ä." "arrrg.frörigen üesd,eibenden Merkmalen). Sie führen entweder selbst Ver-

;;r;;g; 
"u, 

Jd., sind zumindest auf Vermessungen und die bildtidre Darstellung

der Erg"eb*sse angewiesen. Darüberhinaus liefern sie Beiträ§e zur Laufendhaltung

und EÄeuerung dä Vermessungs- und Katastei'werks. Um die bei den versdriedenen
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Stellen beffndlidren untersdriedlidren Doppelnadrweise über dieselben Objekte irr
Ubereinstimmung zu halten, sind aufwendige, schwerfällige und zeitverzögernde
Kommunikationsverfahren notwendig.

Einige Vorteile der Zusammenfassung dieser Stellen seien genannt:

1. Keine Doppelarbeit, keine Doppelnadrweise,

2. keine gegenseitigen Veränderungsmitteilungen mehr,

3. gute zeitlidre und sdrwerpunktmäßige Koordinierung aller Arbeiten möglidr,

4. gemeinsame Benutzung des ted'rnisdren Instrumentariums,

5. gemeinsames Automationszentrum und einheitlidre zentrale Informations-
sammlung,

6. personelle und ffnanzielle Beweglid'rkeit.

Die Beispiele lassen sidr vermehren! In der unteren Instanz würden ausreidrend
große Amter entstehen können, die den modernen Vorstellungen einer optimal
leistungsffiigen Behörde entspräd,en. Behörden dieser Art wären die idealen
Arbeitsstellen für den vielseitig ausgebildeten Vermessungsfadrmann; die Behörden-
leitung läge bei einem fachlidr hodrqualiffzierten vermessungstedrnisdren Beamtenr
der über entspredrendes Führungs- und Organisationstalent verfügt, in den besten
Händen.

Die Realisierung dieser 2. Phase der zukünftigen Entwid<lung setzt allerdings eine
Venvaltungsreform voraus, die sidr tatsädrlidl auf objektive und sachlidre Uber-
legungen und Untersudrungen stützt und keine irgendwie besdraffenen Tabus kennt.
Selbst eine Realisierung dieser Ideen in Teilsdrritten wäre ein Erfolg. Z.B.Zusam'
menfassung von Katasterverwaltung und Kulturverwaltung oder von Grundbudr
und Kataster! Zu bemerken bleibt, daß diese neue ,,lntegrierte Liegensdrafts- und
Vermessungsverwaltung" audr ohne das Hilfsmittel der modernen Informations-
verarbeitung bereits wesentlidr wirkungsvoller als bisher arbeiten könnte.

3.23 ?. Phase (lntegriertes Informationssystem aller Verwaltungen)

Führt man den Gedanken der Konzentration und Integration, der bei der Konzipie-
rung der 2. Phase Pate stand, konsequent noch weiterr dann ergibt sidr die Inte-
grierte Cesamtverwaltung, die idr hier einmal als 3. Phase der möglidren zukünftigen
Entwicklung bezeidrnen will. \7as ist darunter zu verstehen? De Verwaltung eines
modernen Staates ist so vielfältig und komplex, daß es von vornherein unmöglidr
scheint, alle Aufgaben von einer zentralen Superbehörde ausführen zu lassen. Eine
optimale öffentlidre Verwaltung ist in unserer komplizierten demokratischen Gesell-
sdraftsform nur möglidr bei angemessener räumlidrer und fadrlid,er Arbeitsteilung.
§(/as also für die 2. Phase kennzeidrnend war - die organisatorisdrc Zusammen-
fassung von untereinander verzahnten Verwaltungen und Verwaltungszweigen -läßt sidr eigentlidr nidrt nodr weiter ausdehnen. So ist die Integrierte Gesamtverwal-
tung also nidrt zu verstehenl §7as bleibt, ist lediglidr die vollständige Integration
ihrer Informationsmittel.

Von jedem Fadrbereidr werden bislang je nadr Aufgaben, bestimmte Informations-
sammlungen angelegt und unterhalten. Hieraus werden die für bestimmte Ent-
sdreidungen notwendigen Informationen entnommen. Da eine Fadrverwaltung ihre
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Informationssammlung natürli& nur auf einen ganz bestimmten Zwed< abstellt, wer-
den viete Angaben mehrfadr erfaßt und mehrfadr gespeidrert (wie oft ist wohl bei-
spielsweise der Personenname erfaßt?!). Die Kommunikation zwisdren den versdrie-
denen Verwaltungen und ihren Informationssammlungen ist - wie sdron gesagt -äußerst sdrwerfällig und fehleranfällig. Mit herkömmlidren Mitteln ist diese Isolie-
rung der Informationskreise nidrt zu durdrbredren. Eine Lösung ist nur mti'glidl
unter Anwendung der modernsten technischen Entwicklungen, vor allem der elek-
tronischen Datenverarbeitung. Es ist heute möglidr, alle Informationen auf einer
,,Superdatenbank" zu speidrern oder aber getrennte Datenbanken für spezielle
Nadrweise .untereinander zu koppeln, so daß alle Informationen masdrinell aus-
tausdrbar sind. Alle Verwaltungen wären an dieses zentrale Informationssystem
angesdrlossen. ,,lntegrierte Gesamtverwaltung" bedeutet also einsdrränkend nur die
Integration ihrer Informationssammlungen.

Grundprinzip einer so konzipierten öffentlidren Datenbank sollte sein, daß keine
Angabe irgendwie und irgendwo doppelt gespeidrert ist. Um in unseren Bereidren
zu bleiben' alle personen- und grundstüd<sbezogenen Daten sind gespeidrert, d. h.
die Angaben des Liegenschaftskatasters (Flurstüd<, Flädre, Sdrätzungsmerkmale,
Lagebezeidrnung usw.) sind integriert in die Angaben des Grundbudrs (Eigentum,
privatredrdidre Lasten und Besdrränkungen usw.), Angaben des Finanzamtes, der
Bauverwaltungen (öffentlidre Lasten und Besdrränkungen usw.), des Personen-
standwesens usw. Die Verbindung der versdriedenen Datensitze ist über Ordnungs-
begriffe gegeben (2. B. ein bundeseinheitlidres Personenkennzeidren, Steuernummer
usw.).

Zu dieser ,,Superdatenbank" haben alle Stellen entspredrend ihren gesetzlid'l
definierten oder verwaltungsmäßig vorgesdrriebenen Aufgaben Eingriff :o;nd Zugrifr.
Für die Erfassung und Fortführung gewisser Datensätze ist das bisherige Fadramt
zuständig. Die Katasterverwaltung kann also Flurstücke zerlegen und versdrmelzen,
Fläd-ren und Nutzungsarten ändern, sie kann aber beispielsweise keine Eigentümer-
angaben, keine Adressen und keine Namen ändern! Die Fortführung erfolgt masdri-
nenintern; die Benadrridrtigung anderer Stellen entfällt. Vorgänge und Angaben, die
einen einzelnen Bürger betreffen und bisher in mehreren Karteien fortgeführt wur-
den, sind also hier masdrinell zusammengefaßt und können in Auszügen beliebig mit
anderen Faktoren kombiniert werden. Es ist also möglidr, je nadr \(unsdr aus dieser
Anlage einen vollständigen Katalog der an eine Person oder ein Grundstück gebun-

denen Angaben zu erhalten. Um berechtigte Interessen zu sdronen (Steuergeheimnis

u. ä.), könnte man masdrinell die Zugriffsmöglid-rkeit auf die entsprechenden Stellen
besdrränken.

Idr will auf weitere Einzelheiten nidrt eingeheni die Vorteile dieses Systems sind

evident.

Von besonderer Vidrtigkeit ist allerdings die schnelle Verfügbarkeit der Daten über
beliebige Entfernungen hinweg, da sonst der Erfolg in Frage gestellt ist. Das ist nur
möglidr mit Hilfe der Datenfernverarbeitung und der sd,nellen Zugriffsspeidler.
Von ledem Arbeitsplatz aus muß über eine ,,Datenstation" mit der zentralen Anlage
korrespondiert werden können. Die tedrnisdre Form der Ein- und Ausgabe mag

variieren.

Diese Lösung der Integrierten Datenverarbeitung für die gesamte Verwaltung ist mit
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den modernen Datenverarbeitungsanlagen und den sdrnellen Zugrifisspeidrern sowie

der Datenfernverarbeitung heute schon tedrnisdr möglidr. Es sind keine wesent-

lichen wissenschaftlidren Piobleme mehr zu lösen. Die Sdrwierigkeiten liegen in der

Organisation der Durdrführung, in der Besdrafiung_der ff_nan"iellen-sädrlichen und

p".-rönlidr.n Mittel und vor allem in der Uberwindung- der überlieferten und vor-

gegebenen Organisationsstrukturen. Es ist zu hoffen, daß mit der rJfi_eite_rentwicklung

äei tedrnisdren tvtittel auch die Einsidrt in die Notwendigkeit von Strukturänderun-
gen wädrst.

3.24 Zasammenfassung

Idr habe versudrt, die drei möglidren Entwid<lungsphasen unserer vermessungs- und

katastertechnischen Zukunft zi skizzieren. De allgemeine Zielsetzung ist audr hier,

die Verwaltungsleistung zu verbessern unter Einsatz aller tedrnisdren und organisa-

torischen MOglichkeiten. \Vir haben gesehen, daß keine Entwicklung mehr denkbar

ist ohne den Einsatz komplexer Informationsverarbeitungssysteme und daß alle

Entwicklung auf mehr oder weniger umfassende Integration und Konzentration

gerichtet ist.

Die Reihenfolge der drei Phasen ist durdraus nidrt willkürlidr gew_ählt. Ich glaube,

sie ergibt sidr- aus dem Umfang und dem Sdrwierigkeitsgrad der notwendigerr

§Tandiungen und Uberlegungen und mag damit audr Bedeutung für den zeitlichen

Ablauf hiben. Die Integration der l. Phase (,,Das Integrierte Kataster") - wie wir

sie für die Niedefsädrsisdre Vermessungs- und Katasterverwaltung anstreben -
bringt lediglich Veränderungen im ,,eigenen Betrieb". Sie bedeutet zwar nur die

Spei"cherun! einiger grundstilcksbezogener Daten - nämlicJr der Katasterangaben -
brlrrgt "bel "niereiseits 

den vollautomatisdren Verfahrensablauf im geodätisdr-

tedrii.dren und registrierenden Sektor. Diese Phase ist zudem am ehesten zu reali-

sieren und erleidrtert den Ubergang zu den beiden anderen Phasen'

Die Phase 2 - auch als Beitrag des Bundes Deutsdrer Vermessungsbeamtenr Landes-

verband Hessen zur Verwaltungsreform bekannt - sollte uns Vermessungsfachleute

besonders interessieren, stellt sie dodr die organisatorische Zusammenfassung fadr-

verwandter Bereiche dar. Sie ist aber wegen der notwendigen Verwaltungsstruktur-

änderung und der sidrerlidr von vielen Stellen zu erwartenden SdTwierigkeiten nur

sehr sd,i,er zu realisieren und deshalb nahezu utopisdr. Die Enrwicklungen der

3. Phase mit der Integration sämtlidrer Informationssammlungen sind tedrnisdr und

organisatorisch am sciwierigsten. Sie mögen ein Modell für das Jahr 2000 oder

später sein. De Versuche in Nordrhein-§Testfalen, auf kommunaler Ebene ein sog.

,,Ko..unales Informationssystem" aufzubauen, sind beadrtenswert und werden

nt-rtzliche Erfahrungen für die Zukunft liefern.

Diese Uberlegungen und Gedanken zur zukünftigen Entwiddung des Vermessungs-

und Katasterwesins mögen als Zielprojektionen angesehen werden. Der Versudr

einer exakten Standortbestimmung und Versudre, rvege zur Erreidrung des Zu-
kunftszieles aufzuzeigen, würden den Rahmen meines Vortrags sprengen.

4. Strukturwandel im organisatorisdren Bereidl

Den durdr die tedtnisdren Entwicklungen bedingten Strukturwandel im organisato-

risdren Bereidr will ich unter 2 Aspekten darstellen:
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1. stellung des Kataster- und vermessungsamtes innerhalb der Fadrverwaltung.

2 Di9 innere organisationsform im Katasteramt, insbesondere §Tandlungen des
Arbeitsablaufs.

Das Katasteramt war ursprünglidr eine relativ autonome Verwaltungsbehörde, die
für einen räumlidr begrenzten Bereid'r mit eigenen sädrlichen und persöneilen Mitteln
in RedTts- und Verwaltungsvorsdrriften umrissene Aufgaben ausführte. Als untere
verwaltungsbehörde war das Katasteramt in den mehrstuftgen Verwaltungsaufbau
eines Landes eingebettet und unterlag damit der Fach- und Dienstatrfsidrtäer ror-
gesetzten Dienststellen und hatte sidr nadr allgemeinen Fachvorschriften zu rid-rten!
Diese organisatorisdle Einordnung gilt audr heute nodl. unter ,,relativ autonom"'
mödrte idr hier nur das Fehlen jeglidrer fad,tedrnisdren Bindung verstehen. Denn
nodr gab es keine edrte Beziehung zur Landesvermessung, zu dessen Festpunktfeld
und Kartenwerken und erst redlt nidlt zu einem Red-ren- und Automationszentrum.
Erst vor wenigen Jahrzehnten ist mit der Durdrsetzung der Einheit von Landes-
vermessung und Liegensdraftskataster diese autonome Stellung aufgegeben. Erst
jetzt gibt es edrte Abhängigkeiten aufgrund tedrnisdrer Notwendigkäiten. Man
denke hier nur an die Verbindung mit der Landesvermessung: zusammenarbeit bei
der Herstellung und Fortführung der DGK I :5000, Mitwirkung bei der Fortführung
der Topographisdren Kartenwerke, Arbeiten im Trig. und Niv. Festpunktfeld, An:
wendung der Photogrammetrie, Ausführung von vermessrrngsted-rnisdren Bered-
nungen durdr das Automationszentrum, Einsatz moderner Meßverfahren. Diese
Liste läßt sid'r beliebig erweitern! AIle Arbeiten werden jetzt in ein großes, einheit-
lidres vermessungi- und Katasterwerk eingegliedert. Die Abhängigkeiten und
gegenseitigen Bedingtheiten sind ohne Sdraden für das Ganze kaum rüd<gängig zu
madren.

Die Katasterämter sind zudem jetzt aufgrund der besseren Verkehrsverhältnisse und
Informationsübertragung nidrt mehr so sehr auf die ortsnähe zum Bürger ange-
wiesen, dagegen unterliegen sie dem zwang der kostspieligeren ted'rnisdren Aus-
stattung und seiner wirtsdraftlidren Ausnutzung. Uber die daraus resultierende Ver-
größerung der Amter ist aus berufenerem Munde ausführlidr gesprodren worden.
Idr will darauf nidrt weiter eingehen.

Mit dem Erreidren der 1. Phase der zukünftigen Entwiddung, d. h. mit der Realisie-
rung des ,,lntegrierten Katasters", sind die Bindungen, insbesondere zur Landesver-
messung, so stark geworden, daß die gesamte Vermessungs- und Katasterverwaltung
in tedrnisdrer Hinsidrt wie eine Dienststelle ersdreint. Alle Originale der Kataster-
nadrweise beftnden sidr auf der zentralen Datenbank. Die über Datenfernverarbei-
tung an die Zentrale gekoppelten Katasterämter sind dann inr Grunde genommen
nur Außenstellen. Daß die völlige Verlagerung vieler Arbeiten des Katasteramtes auf
die Zentrale aud, einen völligen Vandel der Besdr.äftigungsstruktur nad'r sidr zieht,
ist einleud,tend. Die in der 1. Phase nodr gegebene hergebradrte Vcrwaltungsgliede-
rung des Katasterwesens wird in der 2. Phase zugunsten fadrlidr breiter angelegter
Einheiten aufgegeben. In dem oben angesprodrenen Reformvorsdrlag des Bundes
Deutsdrer Vermessungsbeamten in Hessen wird von einer ,,Verwaltung für Liegen-
sdraftswesen und Vermessung" gesprod'ren. Aber audr hier bleiben die vertikalen
fadrtedrnisdren Abhängigkeiten zu einem ,,Landesamt für Liegensdraftswesen und
Vermessung" mit der Datenzentrale bestehen. Die Dienstaufsidrt über diese inte-
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grierte Verwaltung führt ein nadr Landesredrt bestimmter Minister, während die

Fadraufsidrt wie Eisher von den einzelnen Ministerien für ihren jeweiligen Fadr'

bereidr ausgeübt wird. In der 3. Phase der möglidren Entrrid<lung slnd di9 bisherigen

Fadrverwallungen und audr Fadrverwaltungen der 2. Phase denkbar. Hier handelt

es sidr ja lediglidl um eine Integration der Informationssammlungen, die zwar

zt,ed<mäßigerweise eine Integration verwandter Verwaltungen nadr sidr ziehen

sollte, dieses aber nidrt unbedingt muß.

§/as id.r mit diesen Ausführungen zeigen wollte, jedodr nur unzulänglidr andeuten

konnte, ist: §flill man die tedrnisdren Entwicftlungen rationell anwenden, so zwingen

diese

l. zur Sdraffung größerer Einheiten in der Ortsinstanz,

2. zu stärkeren fadrtedrnisdren Bindungen an übergeordnete Stellen,

3. zu einheitlidren Normierungen und umfassender Koordinierung und damit zu

strafien vertikalen Bindungen und

4. :.lrtr Aufgabe kleinlidren und egoistisdren Ressortdenkens, d. h. zur
Zusammenfassung fadrverwandter Bereidre.

Jedodr spielen bei der Gestaltung der äußeren Organisationsform politisdre Ein-

sidrten eine entsdreidende Rolle.

Nun zu den §ü'andlungen der inneren Organisationsform, Nehmen wir als Beispiel

den Ablauf einer Fortfühfungsvermessung. Der Gesamtablauf einer Fortführungs-

vermessung gliederte sidr ursprünglid'r in einzelne gesdrlossene- Absdrnitte: Vor-
bereitung, 

-Velrmessungr 
Bearbeitung, Ubernahme - etwas vereinfadrend formuliert.

Dese Gl]lderung .tgäb sid, einmal aus dem Zeitablaut, dann aus. dem untersdried-

lidren Sdrwierigfeitsgrad der einzelnen Absdrnitte und aus redrtlidren Gründen'

Jeder Absd.rnitt"stelltä für sidr ein gesdrlossenes \(erk dar mit durdraus untersdried'

iidren Einzeltätigkeiten. Das war die Vermessung mit der Grenzfeststellung, Ab-
markung und Aifmessung, die Bearbeitung mit der Kartierung, Koordinatenberedr-
,rurrg, üädrenberedrnung, Aufstellung des Veränderungsnadrweises usw. Jeder
Abänitt wurde in der Regel von elnem Bediensteten zeitlidr zusammenhängend

bearbeitet und verantwortlidr abgesdrlossen. Ähnlidre Beispiele lassen sidr für andere

Arbeitsbereidre ffnden. Zum optimalen Arbeitsablauf kam es vor allem auf die aus-

reidrend breite fadrlidre Qualiffkation und auf die Arbeitsmoral des Bearbeiters an.

Hiervon waren Quantität und Qualität der Ergebnisse abhängig.

Eine sinnvolle Anwendung moderner tedrnisdrer Entwiddungen l<ann sidr nun nidlt
nur darauf besdrränken, gewisse, bisher manuell dur&geftihrte Arbeitsabsdtnitte zu

besdrleunigen (2. B. Geländeaufnahmen mit dem elektronisdren Tadrymeter, Flä-

drenberedrnung mit der EDVA u. ä.)! Das bringt nidrt genügend Erfolg! §Tidrtig ist

die tedrnisdre und organisatorisdre Verknüpfung der einzelnen Arbeitsabsd'rnitte
und ein gezielter Einsatz speziell ausgebildeter oder angelernter Fadrkräfte. Das

bedeutetälso audr im Vermessungs- und Katasterwesen: rationellere Arbeitsgestal-
tung durdr Arbeitsteilung, d. h. durdr Spezialisierung. Die aus der eigentlidren Pro-
duk-tionswirtsdraft stammende Tedrnik der ,,Fließbandarbeit" kann also in besdrei-

denem Ausmaß audr bei uns einziehen.

Die oben genannten Absdtnitte der Fortführungsvermessung werden beispielsweise
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heute vielfad'r sdron in Elementarsdrritte zerlegt. Für jeden Sdlritt ist ein Spezialist
da. crenzfeststellungen und Aufmessung werden getrennt, vor allem dann, wenn die
Aufmessung mit modernen Geräten und verfahren erfolgt. Ebenso werden Kartie-
rung und Bered-rnung getrennt. Durdr die Einsdraltung der Automation werden die
Arbeitsabläufe ganz erheblidr verändert. ursprünglidr zusammenhängende Ab-
sdrnitte werden sowohl zeitlidr als audr örtlidr auseinandergezogen. Echt vermes-
sungstedrnisdre Arbeiten werden von Automaten übernommen. §[eitere Beispiele
ffnden sidr in unserer täglid-ren Arbeitspraxis. Sicherlidr haben wir kein perfäktes
Fließbandsystem,. wir stehen jedoch erst am Anfang der Entwiddung.

Voraussetzung für eine sinnvolle Arbeitsteilung ist zunädrst eine gewisse Gleidr-
förmigk-eit_ und Stetigkeit der zu bewältigenden Arbeit. sofern sie diese Bedingung
nidrt erfüllt, muß man sie durdr einheitlidre Normierung und Vorsdrriften moglidrsi
gleidrförmig madren. Man sollte keine Ausnahme zulissen, sondern lieber ltwas
mehr augenblicklidren Arbeitsaufwand in Kauf nehmen. Diese Tendenz wird durdr
die modernen Massenverarbeitungstedrniken gefördert. Ein Koordinatenspeidrer für
sämtlidre koordinierten Grenz- und Vermessungspunkte beispielsweise zwingt zu
einer eindeutigel .un{ landeseinheitlidren Numerierung. \Teiter sind für den speziali-
sierten Arbeitsablauf eine sorgfältige Analyse der cesamtarbeit und präziie Zeit-
und lü/ertstudien der Elementarschritte notwendig. De systemanalyie und vor-
planung rüd<t in den Vordergrund. Für den optimalen Arbeitsablauf ist in erster
Linie neben den tedrnisdren Mitteln die straffe Arbeitsorganisation und die Fähigkeit
des spezialisten widrtig. Diese bestimmen Quantität und Qualität der Ergebnissä.

Die erhöhten Anforderungen der m,odernen Gesellsdraft an unser Mehrzwed<-
kataster zwingen uns zu rationeller Arbeitsgestaltung. Das erfordert den sinnvollen
Einsatz aller tedrnisdren Mittel und eine weitgehende Arbeitsteilung, die zum großen
Teil wieder masdrinenbedingt ist. Diese Prinzipien bestimmen in Zukunft -. E. die
innere Organisationsform eines Katasteramtes ganz erheblidr.

5. Strukturwandel im sozialen Bereidr

§7ir haben bis hierher die Probleme der Entwicklung und des §Tandels im wesent-
lid,en von der tedrnisdren und organisatorisdren Seite her betrad-rtet. §(enden wir
uns nun dem Mensdren zu und versuchen wir, seine Position in einer §üelt ständig
steigender Technisierung und Automatisierung zu bestimmen. In vielen zeitkritisdren
Analysen - insbesondere von Nidrttedrnikern - wird die Stellung des Mensdren
unter dem Einfluß der Technik als gefährdet angesehen. Man beklagt die rasant
zunehmende Tedrnisierung und Automatisierung vieler Lebensbereidre, die den
Mensdren in einen weltweiten Umsdridrtungsprozeß stößt, und befürdttet, daß sie
vielen die Fähigkeiten und Tätigkeiten nimmt, die dem mensd'rlidren Leben Bedeu-
tung, Sinn und Selbstsidrerheit geben. Der Mensdr sei verdammt zu einem inhalts.
losen Leben in einer §7elt bloßer materieller Substanz. Demgegenüber steht der
Optimismus der anderen Seite, der von vernünftiger Selbstbesdrränkung bis zu
maßloser Ubertreibung reidrt. Hier ffnden sid-r auch die Stimmen der engstirnigen
Nur-Tedrniker, die glauben, ihre Tedrnik und ihre spezielle Kunst seien der Angel-
punkt der gesamten §(relt. Man glaub,t, eine Velt absoluten §Tohlstandes, \7ohl-
behagens und unbegrenzten Müßigganges mit Hilfe der in ihrer Leistung unbe-
sdrränkten Tedrnik aufbauen zu können. Nur so fände der Mensdr Gelegenheit zu
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edrter selbswerwirklidrung und zu ,,höherem Tun". Die §(rahrheit wird, wie so oft,

so audr hier irgendwo in der Mitte liegen'

sidrerlidr sind die sozialen Aspekte der Tedrnisierung und Automatisierung in der

i;ä;;[ viel auffallender als in der Verwaltung' Sie verdienen jedodr audr im

ü.r..r*rrgr- und Katasterwesen Beadrtung, denn äudr hier werden die Besdräftigten

konfrontiert mit neuen technisdren Geräten und Verfahren. Idr erinnere an meine

Ausführungen über den \Tandel der inneren Organisation'

\trrie sah es ursprünglidr aus? Der Bedienstete lernte während seiner Ausbildung die

,rr-frftiffrrg .äin.äufg"ben notwendigen Geräte und Verfahren kennen. Er lernte

;;;;;ä";e;ulidr"ru denken ,,,,d'btk"* Einblicft in die vermessungs- und

fatastertedrnisdren Zusammenhänge. Seine Kenntnisse konnte er ein Leben lang

;;;;;;, zudem *,r.d. .. in deiRegel in-der ganzen Breite seines §Tissens gefor-

d.rt. f,. hatte seinen Beruf und seineierufung; er war Vermessungsfad,mann und

f#tg,;i-;ii;nfadrlidren Gebieten tätig zu sein. Seine tedrnisdren Hilfsmittel waren

it; iti" nidrts anderes als \iüerkzeug.. ö.. Theodolit war für ihn keine ,,Masdtine",

;;;; ein süinkelmesser in durÄaus geometrisdlem Sinne. Die Redrenmasdrine

*"*tiiitr" ein §Terkzeug, mit dem er den von ihm frei gewählten Beredrnungsgang

ausftihrte. §[eder beim "üessen nodr beim Beredrnen war er der Automatik der

;M;räi;." "nt..*o.f"n. 
Är, ;.d"r beliebigen Stelle konnte er unterbredren, modift-

;i";, ieue Bedingung.n u'd Gedankeri berüd<sidrtigen, kurz, er war Herr des

e;iä. unj a", väfaf,rer,r. Idr möchte behaupten, bis vor ryeligen_ Jahren gab_es

im ganzen Ve.mersungs--,rid X"t"tterwesen kein Gerät und kein Verfahren, das

;;-;,Ä; ;ä;;irü" und geometrisdr ansdraulidr verstehen konnte. Größere

ÄUra"ln. unserer Arbeii *ura"n zeitlidr zusammenhängend eigenverantwortlidr

von einem Bediensteten ausg"ftihrt. Dieser hatte eine Beziehung zu ,,seinem §[erk"

,ra Li, C,efühl für den \Wärt seiner Arbeit. Man hörte es immer wieder: Das ist

-"ir. po.tftihrungsvermessung, das ist meine Messungssadle' das ist-meine Karte

;; pi. vollstänäige f.t "..äung 
der nodr durchsdraubaren tedrnisdren Mittel

"rJV".i"t."r, 
die iolide Breite dei anwendbaren und nidrt veralternden §(/issens,

die Sdraffung 
"in., 

,.rr"-*enhängenden §üerks mit der Chance zur sdröpferisdren

iärtgÜ; 
-"das 

alles gaben dem 
-Bediensteten 

ein Gefühl der beruflidren Befriedi-

ilü;;d Erfti,llorg, däs gab ihm Arbeitsstolz und Arbeitsfreude. Dauer und Kon-

stanz in den Formen där Umwelt konnten ihm darüberhinaus ein Gefühl der

Geborgenheit und Sicherheit geben.

Nun, idrhabe übertrieben!Das ist nidlt alles Vergangenheit, sondern durdraus nodr

)rä'gän." Teil lebendige Gegenwart. Aber. die Verhältnisse ändern sidr immer

,drrr"il".. rürir werden *iä"u.riG.räten und Techniken, vor allem auf dem Gebiet

a". .a,u,o*",ion konfrontiert und müssen uns den neuen Entwi&lungen anPassenl

wenn wir nodr mitmadren wollen. Dieser lVandel trifit alle im Vermessungs- und

Katasterwesen Tätigen. Die Geräte sind nid-rt mehr nur einfadre ,,§/erkzeuge", sie

,i.rä g.*irr".-"ß"rr",,rrorprogrammierte Maschinen", die ganze Verfahrensabsdrnitte

""i ftirpraruck hin übern.-hrr"n. Der Vermessungsfadrmann kann nur nodr das

rrraJirngrUild und die Leistung dieser Geräte kennen lernen. Er wird ang.elernt,

Jl. i.u" ti*rrrit auf seine Aufga'ben anzuwenden. Innerer Aufbau und Funktions-

weise bleiben ihm unbekannt, iafür gibt es andere Spezialisten' Er ist Spezialist iD

J* Är*.iarng. Elektromagnetisdre Entfernungsmesser, -elektronisdre 
Tisdrredrner,

elektronisdre Datenverarbeiiurg.arrl"gerr, das elektronisdre Tadrymeter - das sind
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nur wenige Beispiele, die diese Entwid<lung kennzeidrnen. De altgewohnten ver-
fahren werden durdr diese Entwid<lungen äodiftziert oder !"i "ri3.rt"nen. 

opti-
male Ausnutzulg der Tedrnik und rationelle Arbeitsgestaltu,ig ,",ii["n zur spezia-
Iisierung. Der spezialist amEntfernungsmesser sofl är noa En*.riungen messen,
ein-anderer spezialist soll abmarken. §i/er den computer bedient, [ann nidrt audr
nodr kartieren; dafür gibt es den Kartierer. Aber 

"ud, 
d".r"n,q.u;lt wird bereits

vielfadr durdr automatisdre Koordinatographen erledigt. Diese Beispiele lassen sidr
endlos fortsetzen. Die _Entwiddung dräigt'rasdr auf iämer ;"ri.kä;; Automation
hin 

-N.o* erledigt der Bediensteteleine irehr oder weniger ip".i"iiti.rr" Tätigkeit;
vielfadr kann er bereits alle-s vergessen,. was er-einm"l g.iärnti"i 

""ä 
,ia 

"uf 
äng.l

lernte Handgriffe besdrränken. An vijlen stellen kari e, ,*;; ;; steuernd und
regulierend eingreifen. Aber audr das wird eines Tages der compute. übernehmen.
Es gibt keinen Zweifel,.audr das Vermessungr- unä Katasterwäsen ist in großen
Bereidren seiner messendel u1d 

_registrierende-n Tätigkeit für die Automatiorigeeig-
net. stellen sie sidr bitte die Endphase des ,,lntegrieiten Katasters,, vor! rvo 6leiüt
da nodr der vermessungsfadrmann ,,alter sd.rulJ,,?! Diese rasJe entwi&l,rng 

"urallen Gebieten und die Tendenz zur Automatisierung und spezialisierung bringen
ein starkes Moment der unsidrerheit mit sidr. In de-n Automate, .*"dr.n &,
Bediensteten Konkurrent-en, die ihm sogar geistige Tiitigkeit 

"bi.lrr*n, sdrneller
und sidrerer arbeiten und damit seinen Arbeltspla-tz gefätrden. Die ipezialisierung
madrt ihn zu einem kleinen Räddren im großen bet.iJbe; ,eine breite iadrlidre AusI
bildung ist nidrt mehr_gefragt. §(ie kanrier eine Beziehung ,u ,.i*, Aib.i, b.korn-
men, wenn er nur nodr den ,,Knopf drücJ<t", d. h. nur Flädren beredrnet, nur Zeidr-
lunge-n anfertigt, nur Aufmessungen madrt?! Ja, nidrt einmal das, sondern im
Grunde geno.mmen nur_ no_dr nadr ireng systematiidren Prinzipien und nadr festen
Spi-elregeln die Hebel bedient! Fehler in seiner Arbeit, die iirn frtiher personlidr
trafen, sind heute vielfadr Fehler im cerät. Arb€itstuienden, die frtihlr p.i.ai
waren, wie Fleiß, Intelligenz, Initiative usw. treten zurük, dafür werden Känzen-
tration und Ausdauer verlangt.

Also haben im Grunde genommen dodl die oben erwähnten pessimisten redrt?!
Nein, meine idr! sidrerlidr wird es eine enorme umsdridrtung geben. Ganze Arbeits-
absdrnitte wird der Automat übernehmen und damit Arbeltikiafte freisetzen. Dese
werden jedodr an anderer Stelle wieder eingesetzt werden. Es ist in der vermes-
sungs- und Katasterverwaltung nidrt abzusehen, wann einmal weniger Arbeitskräfte
gebraudrt werden. Auf Jahrzehnte hin - zumindest so lange, wle die sdrwierige
Zeit des ubergangs zum ,,lntegrierten Katasters" dauert - *ä.ä.n eher mehr hoÄ,
qualiffzierte Kräfte gebraudrt. Der Bedienstete braudrt also nid.rt zu fürdrten, daß er
seinen Arbeitsplatz verliert; er muß sidr allerdings damit abffnden, seinen Arbeits-
platz wedrseln zu müsse-n. und was die Klage übir die Monotonie und Spezialisie-
rung derArbeit anbetrifft, über den verlust der ,,edrt vermessungstedrnisdren Tätig-
keit"!? sdrauen wir uns die Praxis an! Nidrts anderes als mänotone, repetitiie
]ätigkeit nimmt der Automat dem Mensdren ab. und ist es nidrt sd.ron so, äaß ein
Tedrniker, bevor er beispielsweise eine umformung konventionell redrnät, üeber
Tage wartet, um am Redrenautomaten eine Gelegenheit dazu zu bekommen?! Dafür
gibt es aus der täglidren Praxis sdron genügend Beispiele. Man sollte diesen §Tandel
nidrt bedauern-_oder gar fürdrten, denn nur so bekommen die Bediensteten Gelegen-
heit zu wertvollerel Arbeit und zu geistig sdröpferisdren Leistungen. planung, oiga-
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nisation, Kontrolle, uberwadrung - dT setzt den größeren uberblid< voraus, das

§Tissen u* di. Zusammenhärrg.lD"t gilt nidrt nur für übergeordnete.Fragen, son-

a.i, iurA"us audr für F.ager,'im Detail. Der Bedienstete muß die Gewißheit haben,

eir, *..tuolle, ,rnd urr.ntü.hdidrer Mitarbeiter zu sein, er muß den Begriff des

,i."i*ort" zutiefst verstanden haben' Notwendig ist.f91n1 eine klare und ein-

deutige Abgrenzung von Funktionen und Verantwortlid'rkeiten. Daß das alles irr

ä,.*tf,i*"räira gZgfi.a".ten und autoritär geführten Verwaltung unmöglidr ist,

ii"* ln der Natur ä.i S"dr". Hierzu gehört eine ddrte Demokratisierung im inneren

il:;;;t;;t J, t.i, g.i.trrrempf ang, 
-sondern 

mitverantwortlidr getra gexe Entsdrei-

ä"ö "fi.. 
Mitarbeitei. Uiärin iäßt sidr ein Teil der beruflidren Befriedigung

ffnden.

uber die umsdridrtung in der Arbeitswelt hinausgehend, b-ekomml der Mensd,

JrrÄ Jf. V.rttfirrung d"", Arbeitszeit mehr Freiheit für sidr und seine Privatwelt und

damit die Chance zrbesserer Selbstverwirklidrung'

5. Strukturwandel in der Ausbildung

§(ir haben den Strukturwandel im tedrnisdren und organisatorisdren Bereidr unter-

;il;;J ;ige soziale Aspekte der zunehmenden Tedrnisierun-g und.Automatisie'

,"rg i"i."a.it. Oie tot"t.'Umsdridrtung in den'Bedingungen der.Arbeitswelt und

dielrobleme stetigen und rasdren \7anäels in Gegeb_enheiten.und.Anforderungen

;ü;;;;M.r,Idr"rr ru immer.neuer Anpassung. Hier stellt sidr die Frage: Ist

;;;. t.*tge Bildung und Ausbildung geeignet, dem Mensdren sowohl in seiner

pri*,- als a,irh Arbeitiwelt ein OptimÄ""n Fahigk.it zur Orientierung, zur Anpas-

,""g ,J g"fstiger Beweglidrkeit ztr vermitteln? i.t urrr.. überkommenes Bildungs-

;;iA;rifirng"rid."l nJch zeitgemäß? Idr fähle mich nicht kompetent, diese Fragen

in allen Einzelheiten zu-behanieln. Das komplexe Problem der Bildungsreform ist

t.ui. .i" Zentralthema öffentlidren und allgimeinen Bemühens. Idr will hier nur

"irrig. 
nurkt. aus fachlidrer und persönlidrer Sicht beleudrten'

Sie kennen den augenblid<lichen stand der Ausbildung und Ausbildungsvorausset-

;;;ö;*l; Gliä..ung und Zuständigkeiten der verschiedenen Berufsträger im

V.;;;'.rrgr- ,rd Krt"rt'"rwesen. Die Z]weckmäßigkeit und Notwendigkeit- dieser

überkommenen Form irt fti. die Vergangenheit unbestritten, mag- aber für die

C"g.n*rra sdron angezweifelt werden. §rir haben - stark vereinfadrend ausge-

a-.ti"&t- 3 Bereidre, äen obererr, mittleren und unteren. Die Bediensteten des oberen

B;;;.h., also die Beamten des iröheren Dienstes mit ihrer Universitätsausbildung,

,ott"" t"it""ae stellungen äbernehmen. Sie sollen führen und lenken, d. h' das Top-

i"f"r"S";"i, übernehäen. Die Bediensteten des mittleren Bereidrs sind spezialisierte

Fachläte, denen im wesentlidren die Ausführung zukommt.. Deser Bereidr ist mehr-

i"a, ont.igli.dert, er umfaßt die Beamten des gehobenen Dienstes und des mittleren

Dienstes, äe Ingenieure und die Tedrniker. Diä Aufgaben reidren also vom mittleren

M"rr"g.Ä.rra bil zu einfadten tedrnisdren und administrativen Aufgaben. Im unteren

S.i.iÄ ffnden sidr die Hilfskräfte, wie z. B. Zeicienkräfte, Meßgehilfen usw.

Im Zuge der fortsdrreitenden Tedrnisierung. und Automatisierung wird die letzte

C."ppE *"fr.sdreinlich anwadrsen. Immer mähr Arbeitsabsdrnitte werden von Auto-

matän übernommenr immer mehr Verfahren vereinfadrt und sdrematisiert, so daß

il;lthÄ;; Ä;beitskräfte für andere Aufgaben freigesetzt werden. Für die Bedie-
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nung der Automaten und für die Ausübung einfadrer und sdrematisdrer Tätigkeitenr;idr9n dann die lediglidr angerernten Hirfsfräfte.. Dies ist dt;a;"d;ä., il;rd,.;;
die als angelernte oder ungelernte Kräfte nur nodr einen ,,J.b";;riii;i. Kompetente
§Tissenschaftler behaupten, daß ein großer Teir der 

".u.i,.ra., rra"rsdren in Zu-kunft mehrmals seinen ,,Beruf", d. li. seinen ,,Job" wedrseln müsse. von Berufs-
ausbildung ist hier sdron gar keine Rede mehr. Hier wird eine zuktiritige erweiterte
Allgemeinausbildung das Fundament der notwendigen MobiG;biü;;.
Die Bediensteten des mittleren Bereidrs sind das eigentlid-re Rürkgrat im Vermes-
sungs- und Katasterwesen. sie sind als mehr oder weiiger hod.rquali'ftrierte, speziali-
sierte Fadrleute die Träger der Ausführung aller Arbeiten, r.*'.ii ai.r" nidrt hodr-
sdrulmäßigen charakter haben. Hier ffnlden sidr die Beamten des gehobenen
pielsqgs als s-aclgebietsleiter, ars 

-Meßtruppführer für M.rr;";;;;r"i art, ai"Tedrniker als Katasterspezialisten für Vorbäeitung und Ar;#u"g, die topägr"_
phisdren und kartographische_n spezialisten ur*. ö., Arbeitsgebieiä"r". Gruppe
ist groß, es umfaßt die ganze Breite der vermessungs- und katäertedriisaen rairg-
keit. §rir haben jedodr gesehen, daß immer mehi Arbeite, ;;; Ä;;;-aten über-
nommen werden. Arbeitskräfte werden auf spezialgebieten frei und auf anderen
wieder eingesetzt. standig weitet sidr die Aufgabenit.ltung *r-.- o."r..n wir dodrnur an die Bodenordnung und. an die Bewertun[. Die Vorarüeit." itii ai, Integrierte
53?:1.. verlangen na_dr hodrquariffzierten Fidrkraften. il.; ;;;; gesteigerte
Mobilität im mittleren Bereidr stellt erhöhte Anforderung"n 

"" äi. ÄuJiläung. "Ma,
wird der theoretisdren Ausbildung und der methodisdr"en sa.rrr""g g.genüber der
Vermittlung von Detailwissen mehr Gewid-rt beimessen müssen.
Die Aufgaben des höheren Denstes sind aus berufenem Munde immer wieder
genannt worden, Leiten, Lenken, Führen, planen, organisieren ur*. D", k"n,nidrtoft genug wiederholt werdenr \Vir miissen uni d"uä. htit.n, ui, in ted.rnisdre
Details zu verlieren und zu gelehrten spezialisten zu werden. zur'ct"r"kt".il;;
der universitätsausbildung der Geodäien lassen sie midr aus einem Kolloquiurnr]
vorffag von Professor Dr. Rinner aus Graz zitieren: ,,Der Geodät der Gegenwart
und nodr mehr der Geodät der Zukunft kann nidrt mehr durdr den umgäng mit
Theodolit und Fludrtstangen drarakterisiert werden, sondern jr;J ;"; g;ünäia.
Beherrsd-rung automatisd-r ablaufender Meß-, Redren- und Zeidrenvorgänge und
eine ausfi.ihrlidre Kenntnis der Fehlertheorie und statistik zur Aufffndun{opä*"Ie.
lösungen. Er muß daher seine rnathematisd-ren und physikalisd-ren Kenntnisse
erleitern, ohne sein Verständnis um das Messen und den Mlßvorgang zu verlieren.
Außerdem soll er eine. weitgehende Kenntnis wirtsd-raftlidrer 

-Zu"sammenhänge

besitzen, um die erforderlidre kommerzielle Entsdreidung treffen zu können. Für die
Ausbildung besteht sd-ron jetzt die Aufgabe darauf vorzibereiten, mehr Theorie zu
lehren und mehr allgemeine Grundlagen zu vermitteln." Also einerseits eine breitere
akademisdre Grundausbildung und Sdrulung der Fähigkeit zu abstrahierendem und
methodisdrem Denken, andererseits der Verzidrt auf Vermittlung von Detailwissen.
Dje Ausbildung sollte nidrt rein ted'rnisdr sein, sondern sollte sidr audr auf gesell-
sdrafts-wissensdraftlidre, wirtsdraftlidre und psydrologisdre Fragen erstre&en.'\rie-
weit diese Tendenz sdron in den Lehrplänen der Tedrnisdren Un-iversitäten zu erken-
1en_ 

is!, vermag idr nicht zu beurteilen. Eine vermittlung in Form der freiwilligen
Teilnahme am ,,Studium Generale" reicJrt jedenfalls nidrt ius.
Die Referendarausbildung sollte als Einführung in die allgemeinen und speziellen
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Probleme der Verwaltung und als Vorbereitung für die [Ibernahme von Führungs-
aufgaben audr weiterhin gelten. Die Ausbildung in Kursen und Lehrgängen, wie sie
z. T. scl,on jetzt erfolgt, sollte m. E. nodr verstärkt werden, denn erst auf der Grund-
lage einer guten theoretisdren Einführung mit gezielten Informationen unter Anlei-
tung pädagogisdr und didaktisdr befähigter Ausbilder lassen sidr die Einzelfragen
und Zusammenhänge der Praxis begreifen. De Kunst des Management verlangt
zudem neben der persönlidren Begabung hierfür audr eine intensive Sdrulung. In
die Lehrgänge für Führungskräfte gehören neben reinen Fadrvorträgen audr Vor-
träge über Betriebswirtsd'raftslehre, Soziologie, Finanzwissensdraft und Redrtswissen-
schaft. Die vor einigen Jahren erfolgte zeitliche Straffung der Ausbildung ist zu
begrüßen, entläßt sie dodl den Berufsanfänger eher in die Praxis. Und darüber
müssen wir uns im klaren sein, in der Gegenwart sdron und nodr mehr in der Zukunft
beffnden wir uns in einer permaneirten Berufsausbildung. Nur durch eine dauernde,
nadrhaltige §[reiterbildung können wir unseren persönlichen Leistungsstand und den
Ansdrluß an die neuen wissensdraftlidren Erkenntnisse und Verfahren halten. Die
permanente §Teiterbildung ist insbesondere ein Problem der ted'rnisch orientierten
Berufe. Man hat erkannt, daß die \Teiterbildung nicht allein der Privatinitiative
überlassen bleiben kann. §üir haben heute bereits sehr viele Möglidrkeiten, inner-
halb unserer eigenen Fadrverwaltung und der allgemeinen Verwaltung an Kursen
und Lehrgängen teilzunehmen! Um den Ansdrluß an wissensdraftlidre Erkenntnisse
nidrt zu verlieren, ist die Möglidrkeit des sog. Kontaktstudiums an der Technisdren
Universität vorgesehen. Idr bin sicher, daß diese Tendenz nodr verstärkt werden
muß und auch verstärkt wird.

Idr mödrte meihen, die Bildung und Ausbildung ist heute der widrtigste Faktor und
die beste Investition für die Zukunft. Dieses ist ein allgemeines Problem unserer
Cesellschaft in unserer Zeit. Das überkommene Bildungsideal in seiner rein geistes-
wissensdraftlidren Orientierung ist ofensidrtlid'r den Anforderungen nicht mehr
gewad-rsen. Das Bildungswesen sdreint nidrt die nötige Flexibilität zu besitzen, um
die rasdren Strukturwandlungen mitzuvollziehen. Das mag vor allem daran liegen,
daß die geisteswissensdraftlichen Disziplinen sidr im wesentlichen an der Vergan-
genheit orientieren und als Bewahrer geltender Ordnungen eher retardierend wirken
und deshalb die mehr fortsdrrittsorientierte Tedrnik und Naturwissensdraft als
nadrrangig und sogar kulturfeindlich einstufen. Da jedodr die Leistungen der Natur-
wissensdraftler und Ingenieure die soziale, wirtschaftlicfie und politisdre Zukunft
ganz entsdreidend mitbestimmen, ist eine echte Zusammenarbeit zwisdren den
natur- und ingenieurwissenschaftlichen und den geistes- und sozialwissensdraftlidren
Disziplinen nötig. Es ist deshalb ein neues Bildungsideal zu entwicketn, wobei endlidt
den Naturwissenschaften und der Tedrnik neben den Geisteswissenschaften der
ihnen gebührende Platz einzuräumen ist. Ohne tiefgreifendes Verständnis der
Naturwissensd-raften und der Tedrnik ist eine zureidrende Bildung im Sinne der
§feltorientierung heute nidrt mehr möglidt. Dieses ist eine Aufgabe, an der wir
Tedrniker mitarbeiten können und mtissen.

7. Sdrluß

Idr habe versudrt - ausgehend von den Gegebenheiten und Bedingtheiten unseres
Vermessungs- und Katasterwesens -, die Auseinandersetzung mit den ted.rnisdren
Entwid<lungen der Gegenwart aufzuzeigen und darüberhinaus die möglid.ren Ent-
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wid<lungen der Zukunft abzusdrätzen. Organisatorisd're und soziale Aspekte, Fragen
der Ausbildung - das sind Probleme, die idr nur streifen konnte. Und diese
Probleme sind so komplex und vielsdridrtig, daß es vermessen wäre, glaubte man, sie
in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit vollständig lösen zu können. So wird
vieles zu allgemein oder zu fragmentarisch geblieben sein; manche Fragen habe idr
sidrerlidr übersehen oder audr bewußt ausgeklammert. Mir ersdrien es jedodr
unerläßlidr, zumindest anzudeuten, daß im Vermessungs- und Katasterwesen keine
gesonderte Entwid<lung stattftndet, sondern audr wir als Teil der öffentlidren Ver-
waltung mit einbezogen sind in die gewaltigen Umstrukturierungen in einer sidr
immer sdrneller wandelnden §7elt. Notwendig für die Bewältigung der Aufgaben
in Cegenwart und Zukunft ersdreint mir aus spezieller Sidrt eine Verstärkung der
Zukunftsanalyse und Zukunftsplanung und aus allgemeiner Sidrt die Entwiddung
eines audr naturwissensdraftlidr-tedrnisdr orientierten Bildungsideals.

Grundstücksmarkt und Grundstückswerte

Beridrte über den 30. Kurs des Instituts für Städtebau Berlin der Deußdren Akademie

ftir Stadtebau und Landesplanung vom 16. bis 20. Februar t97O

Einführungsvortrag des Senatsdirigenten Prof. F örs te r, Berlin:

Rechtspolitische Betrachtungen zvr Frage des
Bodeneigentums
Bei der Gestaltung einer zeitgeredrten Eigentumsordnung geht es letztlidr darum, wie
das Individualinteresse und das Gemeinsdraftsinteresse gegeneinander abzuwägen
sind und in weld'rem Umfang Leistungen, die von der Gemeinsdraft erbradrt
worden sind, sich im individuellen Eigentum vermögensmäßig niedersd,lagen dürfen.

Unsere gegenwärtige Redrtsordnung begreift das Eigentum als die umfassendste
red'rtlidr möglidre und zulässige Herrsd'laftsgewalt einer Person über eine Sad-re.

§ 903 BGB enthält eine Besdrreibung der Befugnisse des Eigentümers und umreißt
dadurdr mittelbar den Inhalt des Eigentums. Die Befugnisse des Eigentümers sind
umfassend, jedodr nur ,,soweit nidrt das Gesetz oder Red-rte Dritter entgegenstehen".
Dieser Nebensatz ist von außerordentlidre( Bedeutung.

Art. 14 Abs. 1 Satz 1 CG gewährleistet das Eigentum als Grundredrt. Inhalt und
Sdrranken des Eigentums werden nadr Satz 2 durdr Gesetze bestimmt. Also audr die
Verfassung bestimmt den Inhalt des Eigentums selbst nidrt. Nadr Abs. 2 ist das

Eigentum nidrt nur ein Red'rt, sondern auch eine Pflidrt, es soll zugleidr dem §7ohle
der Allgemeinheit dienen. Abs. 3 läßt eine Enteignung nur zum rIü'ohle der Allge-
meinheit und auf gesetzlidrer Grundlage zu; ferner nur gegen Entsdrädigung, die
unter geredrter Abwägung dei Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu

bestimmen ist.

In weiten Kreisen der Bevölkerung wird das Eigentum immer nodr im Sinne einer

uneingesdrränkten Eigentumsfreiheit verstanden. Diese Auffassung entspringt einer
Ideologie, die unter dem Einfluß der Aufklärung und des wirtsd'raftlidren Liberalis-
mus ali Reaktion auf die absolutistisd,e Staatsallmadrt entstanden ist. Nadr hoff-
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nungsvollen Ansätzen eines Umdenkens am Anfang unseres Jahrhunderts hat diese
Ideologie nactr dem 2. \Teltkrieg wiederum als Reaktion auf die überwundene
Staatsallmad'rt und untersttitzt durdr das Entstehen der §(ohlstandsgesellsdraft einen
erneuten Auftrieb erhalten. Man kann daher sagen, daß nadr wie vor die konser-
vative oder reaktionäre Eigentumsauffassung die herrsdrende ist. Einer Anderung
dieser herrsdrenden Eigentumsauffassung stehen aber weder Art. 14 GG nodr
§ 903 BGB entgegen.

Es ist behauptet worden, das Grundgesetz sdrütze das Eigentum am Grund und
Boden mit derselben Absolutheit wie das Eigentum an jedem anderen Vermtigens-
wert; alles Eigentum sei in gleidrer \7eise und in gleidrer Stärke der sog. Sozial-
bindung unterworfen; das Sozialstaatsprinzip dürfe nid-rt gegen die Eigentums-
garantie ausgespielt werden. Das trifft nidrt zu! Selbst im BGB ist das Grundeigentum
anders behandelt worden als das Mobileigentum, und zwar nidrt nur bezüglidr der
Formen des Redrtsverkehrs, sondern audr in materieller Hinsidrt (2. B. §§ 905 ff.).
Es liegt auf der Hand, daß die Gemeinsdraft an einer mobilen Sadre nidrt das Inter-
esse haben kann wie an einem Grundstü&; es kann der Gemeinsdraft z. B. nidrt
gleidrgültig sein, wie ein Grundstüd< genutzt wird oder ob es im §Tirtsdraftsverkehr
Gegenstand von Spekulationen ist. '§üenn wir den Bereidr des bürgerlidren Redrts
verlassen, so ist eine nodr stärkere Einbindung des Grundeigentums in das jeweilige
Redrtsgebiet festzustellen. Das BBauG ist z. B. in toto ein Gesetz, das dem Grund-
eigentum eine völlig andere red-rtlidre Stellung zuweist als dem Mobileigentum, die
z. T. mit erheblidren Besdrränkungen der sog. Freiheit des Eigentums verbunden
ist. Verfassungsredrtlidr ist die Gleidrstellung des Grundeigentums mit dem Mobil-
eigentum audr keineswegs geboten. Das ergibt sidr audr aus der Entsdreidung des

Bundesverfassungsgerichts vom 12. l. 1967. Das Bundesverfassungsgeridrt hat u. a.

ausgeführt, Die Tatsadre, daß der Grund und Boden unvermehrbar und unentbehr-
lidr ist, verbiete es, seine Nutzung dem unübersehbaren Spiel der freien Kräfte und
dem Belieben des einzelnen vollständig zu überlassen. Der Grund und Boden sei
weder volkswirtsdraftlich nodr in seiner sozialen Bedeutung anderen Vermögens-
werten ohne weiteres gleidrzustellen. Aus Art. 14 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit
Art. 3 GG könne daher nidrt eine Verpflidrtung des Gesetzgebers hergeleitet wer-
den, alle geldwerten Vermögensgüter den gleidren redrtlidren Grundsätzen zu
unterwerfen. Beim Grund und Boden komme der Sozialbindung eine ganz aus-
sdrlaggebende Bedeutung zu. De Entsdreidung gipfelt in der Absage an eine Eigen-
tumsordnung, in der das Individualinteresse den unbedingten Vorrang vor den
Interessen der Gemeinschaft hat.

In einer weiteren Entsdrerdung des Bundesverfassungsgeridtts vom 18. 12. 1968,
weldre die verfassungsredrtlidre Prüfung des Hamburgisdren Deidrordnungsgesetzes
zum Gegenstand hatte, hat sidr das Geridrt zur Frage der Bemessung der Enteig-
nungsentsdrädigung geäußert. De Entsdteidung ist mit einer Reihe amtlidrer Leit-
sätze versehen worden (u.a. im Nds. MBl. 1969 S. 114 veröffentlidrt). Der Leit-
satz 1l lautet:

,,Das Abwägungsgebot des Art. 14 Abs. 3 Satz 3 GG ermöglidrt es dem Gesetz-
geber, je nadr den Umständen vollen Ersatz, aber audr eine darunter liegende
Entsdrädigung zu bestimmen. Das Grundgesetz verlangt nidtt, daß die Entsdrä-
digung stets nadr dem Marktwert bemessen wird."
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Die Gesellsdraft für §Tohnungs- und Siedlungswesen in Hamburg (GE§[OS) hat die
Erstellung des Redrtsgutad'rtens veranlaßt, das in dem Heft

Verfassung, Städtebau, Bodenredrt

Redrtswissensdraftlidres Gutadrten über die Enteignungsentsdrädigung
im Städtebau

Sdrriftenreihe der Gesellsdraft für §Tohnungs- und Siedlungswesen e. V.
(GE§üOS), Hamburg 39

Hans Christians Verlag, Hamburg

veröffentlidrt worden ist. Der Vortragende hat hierbei mitgewirkt. Die Gutadrter
hatten sidr mit folgenden Problemkreisen zu befassent

a) §Teldres ist der Inhalt des durdr das Grundgesetz gesdrützten Redrts des Eigen-
tums, der bei der Bemessung der Enteignungsentsdrädigung zugrunde zu legen ist?

b) Unter weld,en Voraussetzungen darf oder muß der Gesetzgeber nadr Art. 14

GG bei der Bemessung der Enteignungsentsdrädigung von dem Verkehrswert
abweid'ren?

Die Entsdreidung des Bundesverfassungsgeridrts vom 18. 12. 1968 lag nodr nidrt vor,
als mit den Arbeiten für dieses Gutadrten begonnen wurde. Das Bundesverfassungs-
geridrt hatte entsdrieden, daß das Grundgesetz dem Gesetzgeber ermöglidre, in der
Bemessung der Enteignungsentsd'rädigung zu differenzieren, während die Gutad,ter
untersudrt haben, ob der Gesetzgeber nadr dem Grundgesetz nidtt sogar verpflidrtet
ist, das ggf . zu tun. Die Gutadrter kommen zu dem Ergebnis, daß im Bereidr des
Städtebaus die Interessen der Allgemeinheit ein besonders starkes Gewid,t haben.
Daher könnten Planungs- und Erwartungsgewinne, die ohne Zutun der Eigenttimer
entstanden sind oder entstehen, im Rahmen der Abwägung der Entsdtädigung vom
Gesetzgeber für nidrt berüd<sidrtigungsfähig erklärt werden. Audr wenn ein von'der
Enteignung nidrt betroffener Eigentümer Planungs- und Erwartungsgewinne erziele,
reidre der Gleidrheitssatz nidrt so weit, daß sidr der Gesetzgeber bei der Bemes-

sung der Enteignungsentsdrädigung nadr diesem - vom Standpunkt der Allge-
meinheit - nid'rt bildungswerten Zustand ridrten müsse. Es solle aber angestrebt
werden, daß durdr gleidrwertige Maßnahmen in den Bereidren außerhalb des Ent-
eignungsredrts die Belange der Allgemeinheit ebenfalls zur §Tirkung kommen. Das

Probtem der unverhältnismäßig steigenden Bodenpreise aus Anlaß der Vorbereitung,
Planung und Durdrführung städtebaulidrer Maßnahmen könne nämlidr nidtt allein
durdr das Enteignungsredrt gelöst werden. Es bedürfe einer gesetzlidren Gesamt-

konzeption, die alle Grundstüd<e erfaßt.

Bisher hat der Gesetzgeber die Interessenabwägung weitgehend der Redrtspredrung

überlassen, oder, wenn er regelnd tätig gewordefi ist, etwa im BBauG, hat er sidr
weitgehend an fledrtspredrungsergebnissen orientiert. Unser hergebradrtes gesell-

sdraitlidres Gefüge ist nun in vielen Beziehungen einer §Tandlung unterworfen. Ob
dieser §Tandlungiprozeß nun ausgeredrnet vor der Eigentumsordnung halt mad'rt?

Dodr sidrer nidrit-Aber ehe es zu revolutionären Veränderungen kommt; sollte es

sidr der Gesetzgeber angelegen sein lassen, in den Bahnen der Evolution voran-

zusdrreiten. §7ir können das Eigentum als Institution nidrt entbehren. Es ist ein

ganz bedeutender Teil unserer Gesellsdrafts- und §Tirtsdraftsordnung, audr der
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Ordnung der größeren §Tirtsdraftsräume, in die wir immer mehr hineinwadlsen.

Ene §Tekwirtsdraft ohne privates Eigentum ist nidrt denkbar.

Der Vortragende hat auf drei beadrtenswerte Sd,riften zu diesem Theme hinge-

wiesen:

l. Ohlmer/§Talper'

Eine bessere Bodenverfassung, aber wie?

Kleine Sdrriften des Deutsdren Verbandes für §flohnungswesen, Städtebau
und Raumplanung e. V.,

Herausgeber, Deutsdrer Verband pp., Köln-Mühlheim 1969,

Herstellung: Dru&haus Neue Presse Coburg.

2. Bohnsad</Hillebredrt:

Gesellsdraft - Raumordnung - Städtebau - Crund- und Boden,

Sammlung §flidrmann, Neue Folge Heft 0.

3. Haman:

Bodenwert und Stadtplanung

§7. Kohlhammer Verlag, Stuttgart - Berlin - Köln - Mainz,

Sdrriftenreihe des Vereins für Kommunalwissensd'raften e. V.
Berlin - Band 24.

Haman kommt bei seiner wirtsdraftswissensdraftlidren Betradrtung zu dem Sdrluß,

daß audr von der öt<onomisdren Seite her weder der englisdre Versudl der Town
and Country Planning Act von 1947 nodt der deutsdre Vorsdrlag der Hauptkom-
mission für die Baugesetzgebung für einen Planungswertausgleidr im Rahmen des

BBauG hätten funktionieren können. Bei dem englisdren Versudr habe sidr das

praktisdr gezeigt, bei dem Ptanungswertausgleidr wäre das zu erwarten gewesen.

Der Verkehrswert ist originär ein wirtsdraftlidrer Begriff. Es wird ihn immer geben;

audr dann, wenn der Redrtsbegriff etwa manipuliert werden sollte. Der Redrts-

begriff ist z. Z. eine \Tiderspiegelung des wirtsdraftlid'ren Begriffs - und das ist
ein Vorteil. §7ürde man den Redrtsbegriff manipulieren, dann hätte man mit zwei
Begrifien zu arbeiten, einem wirtsdraftlidren und einem redrtlid'ren Begrifi. Das

würde letztlidr nur Verwirrung stiften. Nadr § 48 Abs. 5 des letzten Entwurfs der
Bundesregierung für ein Städtebauförderungsgesetz soll der Bundesminister für
Städtebau und Vohnungswesen ermädrtigt.werden, in die nadr § 20 Abs. 6 zu
erlassende Red-rtsverordnung mit Zustimmung des Bundesministers für Ernährung,
Landwirtsdraft und Forsten und des Bundesrates Vorsdrriften über die Mindesthöhe
des Verkehrswertes land- oder forstwirtsdraftlidr genutzter Grundstüd<e im städte-
baulid,en Entwiddungsbereidr aufzunehmen. Dabei sollen die Belange der Land- und
Forstwirtsdraft angemessen berücksidtigt werden. Das sind bereits manipulierte
§7erte, und damit wären wir an dem Punkt angelangt, an dem wir mit zwei \i7erten

arbeiten müßten. Dagegen, daß Belange der Landwirtsdraft gesdrützt werden sollen,
hat niemand etwas einzuwenden. Der Landwirtsdraft jedodr eine Mindesthöhe des

Verkehrswertes zu garantieren, ist verfassungsrechtlidr bedenklidr; denn was der
landwirtsdraft redrt ist, ist anderen billig.
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Das Städtebauförderungsgesetz ist nadr Auffassung des vortragenden in redrts-
politisdrer Hinsidrt von eminenter Bedeutung. Die Gesdridrte dieses Gesetzes beginnt
in dem Jahr, in dem das BBauG in Kraft getreten ist. Zwei Regelungen des jetzt
vorliegenden Entwurfs sind im Rahmen der hier interessierenden Fragen außer-
ordentlich widrtig.

1. § 20 Abs.2'

,,Bei der Bemessung der Ausgleichs- und Entsdrädigungsleistungen werden jedodr
§Terterhöhungen, die ledigli& durdr die Aussidrt auf die Sanierung, durdr ihre
Vorbereitung oder durdr ihre Durdrführung eingetreten sind, nur lnsoweit be-
rü&sichtigt, als der Betroffene diese §Terterhöhungen durdr eigene Aufwendun-
gen zulässigerweise bewirkt hat. Anderungen in den allgemeinen §Tertverhält-
nissen sind zu berüd<sidrtigen."

Es ist verfassungsredrtlich einwandfrei, daß man davon ausgeht, daß die Sozial-
gebundenheit im sanierungsgebiet stärker ist als in den Gebieten, in denen sidr die
Entwid<lung allmählidr vollzieht und die nidrt soldre intensiven Investitionen der
öffentlid-ren Hand erfordern, wie sie in Sanierungsgebieten notwendig sind.

2. Nadr § 12 des Gesetzentwurfs sollen die Grundstücke in einem förmlidr festge-
legten sanierungsgebiet hinsidrtlidr versdriedener Vorgänge einer Genehmigungs-
pflidrt unterliegen, in der die aus dem BBauG bekannten Veränderungsverboie und
Genehmigungspflidrten nad-r den s§ 14 ff., 19 und 5t BBauC zusammengefaßt und
auf die speziftsdren Bedürfnisse der Sanierung ausgerid-rtet worden sind. s- t z Abs. a

satz 2 überträgt in logisdrer Konsequenz aus der Regelung des § 20 den Grundsatz
des § 20 Abs. 2 auf den Grundstüd<sverkehr außerhatb der nadr § 20 erfaßten förm-
lidren Verfahren. § 12 Abs. 3 lautet:

,,Die Genehmigung darf, sofern ihr nidrt bereits andere öfientlidr-redrtlidre
Vorsdrriften entgegenstehenf nur versagt werden, wenn Grund zu der Annahme
besteht, daß das Vorhaben, den Redrtsvorgang oder die mit ihm erkennbar
bezwecftte Nutzung die Durchführung der Sanierung unmöglid.r madren oder
wesentlidr erscihweren würde. Eine wesentlid're Ersdrwerung der Sanierung liegt
audr vor, wenn bei der redrtsgeschäftlidren Veräußerung eines Grundstücks
sowie bei der Bestellung oder Veräußerung eines Erbbaured-rts der vereinbarte
Gegenwert für das Grundstüd< oder das Recht über dem §7ert liegt, der sidr in
Anwendung des s 20 ergibt. Beabsichtigt die Genehmigungsbehörde, die Geneh-
migung aus den in Satz 2 genannten Gründen zu versagenf so soll sie ein Gut-
aclten des Gutadrteraussdrusses einzuholen."

\7enn der Entwurf in etwa dieser Konzeption verabsdriedet würde, hätten wir ein
verfassungsredrtlicl vertretbares Modell, von dem man ausgehen könnte und das
verallgemeinerungsfähig wäre.

Für eine Anderung der Bodenverfassung kommt allerdings nid-rt nur das Bodenredrt
in Betradrt, sondern es bedarf einer Reform sowohl bodenredrtlidrer als audr steuer-
recltlicher Vorsc.hriften. Deser Gesidrtspunkt der Verbindung vom Bodenredrt mit
dem Steuerredrt ist bisher vernadrlässigt worden.

Am Sdrluß seines Vortrages stellte der Vortragende fest, daß es mit einer Maß-
nahme allein nidrt getan sei, sondern daß man ein ganzes Bündel von ineinander-
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greifenden Maßnahmen braudre, um bodenpolitisdr wirken zu können. Im wesent-

f,dren kämen hierfür folgende Maßnahmen, die audr für das Vermessungs- und

Katasterwesen von größter §fidltigkeit sind, in Frage,

Umstellung der Entschädigungsvorschriften des BBauG auf das System des § 20

Abs. 2 dei Entwurfs des- Städtebauförderungsgesetzes, allerdings nur für Maß-

nahmen, die der unmittelbaren Verwirklidrung der Planung dienen;

Umgestaltung der §§ 40-44 BBauG, wobei die Ents&ädigung in den Fällen des § 44

BBauG auf din \iflert abzustellen wäre, der sidt aus der bisher ausgeübten Nutzung

ergibt (Aussdrließung von Erwartungswerten)i

korrespondierend mit obigen Maßnahmen eine Cenehmigungspflidrt entspreifiend

§ 12 des Entwurfs des Städtebauförderungsgesetzes;

Umgestaltung des Ersdrließungsbeitrags zu einer Gemeindeabgabe, weldre die Auf-
*"näung"r, Jer Gemeinde füiVerkehrs- und Grünanlagen im gesamten Gemeinde-

gebiet deckt und die Erhaltung der Anlagen einbezieht;

Umgestaltung der jetzigen Grundsteuer zu einer Bodenwertsteuer unter Anpassung

de. iirrheitsierte an die Verkehrswerte bei getrennter Bewertung des Grund und

Bodens einerseits und des Bauwerks andererseits mit uritersdtiedtidren, für den

Bodenwertanteil höheren Hebesätzen;

Grundstückswertgewinne sollten der Einkommensteuer unterworfen werden;

Umlegungsvorteile wären nadr wie vor im Umlegungsverfahren besonders auszu-

gleidren;

schließlich wäre aucl zu überlegen, ob die Grunderwerbsteuer künftig nodr erforder-

lidr ist' 
Bodenstein

Verm. Dir. Schulz, Berlin:

Die Motive f ür den 7. Teil des Bundesbaugesetzes
In diesem 2. Vortrag des Kurses wurde ein geschichtlidrer Uberblid< über die Ent-

wicl<lung der Gutadrtertätigkeit in Gesetzgebung, Verwaltung und §Tirtsdraft gege-

ben und das Bundesbaugesetz in seiner §Tirkung zur Ordnung des Baulandmarktes
kritisch untersud-rt. Außerdem wurden Gedanken zu einer Novellierung der Ver-
kehrswertverordnung geäußert und der Entwurf des Städtebauförderungsgesetzes
kritisdr gewürdigt.

l. Entwiddung des Gutadrterwesens in Deutsdrland und den USA

Für den 7. Teil des BBauG konnte der Gesetzgeber Erfahrungen benutzen, die in
versdriedenen Ländern mit der Einridttung'von Sdrätzämtern gemadlt worden
waren (Bremen, §7ürttemberg, Hessen).

Mißstände im Schätzungswesen (Bausadrverständige als SdTätzer, keine Marktkennt-
nisse, von jeweiligem Auftraggeber abhängig) sollten in Preußen erstmalig durdr das

Preußisdre Sdrätzungsamtsgesetz vom 8. 6. 1918 behoben werden, das 5 Jahre nadr
seiner Verkündung in Kraft treten sollte.
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Obwohl das Gesetz wegen der politisdren Entwid<lung nidrt tatsädrlidr in Kraft
getreten ist (mit Ausnahme des Stadtkreises Köln), enthielt es beadrtenswerte Vor.
sdrriften (gemeiner §7ert sollte gesdrätzt werden; vergleidrs-, Ertrags- oder sadr-
wertverfahren möglidr; Kaufpreissammlrrng vorgesehen; Sd'rätzungsaussdruß als
kollegiales Gremium mit beamtetem vorstcher und freiberuflidren sdrätzern).

In den USA wird eine sorgfältige Auswahl der Sdrätzer durdr eine Standesorganisa-
tion, das ,,lnstitute of Real Estate Appraiser", gewährleistet.

Es hat sid'r folgende Aufgaben gestellt:

a) sadrverständige Gutadrter beruflidr auszubilden,

b) keine unzulässigen, unmoralisdren Handlungen der Cutachter zuzulassen,

c) seminare, Kurse, Fadrzeitsdlriften für die laufende Fortbildung der Gutadrter
ei4zuridrten.

2. Entwi&lung des Bau- und Bodenrrdrts und ihre Auswirkungen
auf den 7. Teil des BBauG

Im Jahre 1942 wird mit dem Entwurf eines ,,Deutsdren Baugesetzes" erstmalig seit
dem Sdrätzungsamtsgesetzes das Planungs- und Bauredrt wieder behandelt. Ftir
bestimmte Fälle der Umwidmung war darin eine \üTertabsdröpfung vorgesehen.

Im Entwurf eines Bundesbaugesetzes aus dem Jahre 1952 (sog, Dittus-Entwur0
ffndet sidr dieser Gedanke in der ,,§/ertsteigerungsabgabe" wieder, ohne jedodr
dafür ein praktisd,es Verfahren anzugeben.

Der Kommissionsentwurf von 1956 enthält Vorsdrriften über einen Planungswert-
ausgleidr und zur Einridrtung von Sdrätzstellen, die zur Ordnung des Grundstü&s-
marktes vor jedem Verkauf bebauter oder unbebauter Grundstüd<e eine PRi&t-
sdrätzung abgeben sollten. Da die praktisd're Durdrführung wegen des großeo
bürokratisdren Aufwandes nidrt mtglidr ersdrien, wurde in den späteren Beratun-
gen die freiwillige Sd-rätzung eingeführt und die Sdrätzstelle durdr den Gutadrter-
aussd-ruß ersetzt.

.3. Maßnahmen des BBauG zur Ordnung des Baulandmarktes

Die im BBauG vorgesehenen Maßnahmen - Vorkaufsredrt, Umlegung, Enteignung,
Vorverlegung des Ersdrließungsbeitrages - haben zur Baulandsituation nidrts Ent-
sdreidendes beigetragen. Der Cutadrteraussdruß kann den Grundstüd<smarkt zwar
transparent machen und Unsid-rerheiten beseitigen, dodr vermag er den nadr oben
geridrteten Trend der Preise nur sdrwad'r zu beeinflussen.

Nad-r Meinung maßgebli&er Fadrleute wäre audr der zunädrst volgesehene Pla-
nungswertausgleidr gescheitert, da die Problematik der Heraufzonung eines Grund-
stüd<s durd-r vorgenommene Planungsmaßnahmen die Sdrätzstellen überfordert
hätte.

Eine bessere §Tirkung versprid'rt sidr der Referent von einem sog. ,,aufgestod<ten
Ersdrließungsbeitrag", der in Frankreidr und Sdrweden bereits angewendet wird.
Hierbei werden weitere Maßnahmen der öffentlidren Hand zur Verbesserung der
Infrastruktur in den Ersdrließungsbeitrag mit hineingenommen, dessen Betrag sidr
dadurdr erhöht.
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4. Gesidrtspunkte zu einer Novellierung der VerkehrswertVO.

4.1 Definition des Verkehrswertes
Nach der gesetzlidren Deftnition des Verkehrswertes kann der Gutadrteraussdruß
keinen Einfluß auf den §flert nehmen, denn er muß feststellen, was gezahlt wird und
nidrt etwa, was gezahlt werden müßte. Diese Tatsache hat zur Kritik Anlaß gegeben.

§(/enn man sidr audr darüber klar sein muß, daß der Verkehrswert vom Inhalt her
ein wirtsd-raftlidrer Begrilf ist, der in einem Gesetz redrtlich festgelegt ist, so kann
es nadr Meinung des Referenten lediglidr darum gehen, Unklarkeiten beim Ver-
kehrswertbegrilf künftig zu beseitigen. Einc Umverteilung der §üerte durdr den
Gutadrteraussdruß ist nidrt möglidr.

Zur Erlärrterung des Verkehrswertbegrilfes wurde die folgende Ubersidrt gegeben'

individueller \Wert

hauswirtschaftlicher
\Wert

(Nutzen, Gebrauchs-
wert, Affektionswert)

\ \
erwerb J*i.ts.haftl i ch er

Wert

(Kostenwert, voller
§7ert)

überindividueller
\Wert

Marktwert
Preis

(Tauschwert, gemeiner
§7ert, Verkaufswert)

4.2 Aufbau der VerkehrswertVO.
Die Kritiker, die den Aufbau der VerkehrswertVO in Frage stellen, müssen beden-
ken, daß der Gesetzgeber mit der VO nur einen Rahmen und keine zwingenden
Bestimmungen wie etwa in der Baunutzungs- oder PlanzeidrenVO geben wollte.

4.3 Abschreibung
Die jetzt gebräud'rlidre Absdrreibung im Ertragswertverfahren, die sid'r aus der
§/ohnungszwangswirtsdraft heraus entwiclelt hat, ist erneuerungsbedürftig, denn
Untersuchungen haben ergeben, daß bei einem freien Markt die Absdrreibungskurve
anders verläuft.

Eine Zusammenfassung der tedrnisdren und wirtsdraftlidren Absdrreibung, die viel-
fad'r von Kritikern gefordert wird, hält der Referent wegen der Gefahr der Unüber-
sidrtlidrkeit für problematisdr.

5. Entwurf des Städtebauförderungsgesetzes

Nadr dem gegenwärtigen Entwurf des Städtebauförderungsgesetzes kommen auf die
Gutadrteraussdrüsse neue Aufgaben zu.

So ist gemäß § tZ Abs. 3 ein Gutadrten des Gutadrteraussdrusses einzuholen, wenn
bei einer genehmigungspflidrtigen Veräußerung eines Grundstüd<s im Sanierungs-
gebiet nadr Meinung der Cenehmigungsbehörde ein überhöhter Preis gefordert
wird.

Audr bei der Ausübung des gemeindlidren Grunderwerbsredrtes (§ l5) ist der Gut-
adrteraussdruß einzusdralten.
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Die nadr § 20 für die Bemessung von Ausgleidrs- und Entsdrädigungsleistungen
geforderte zusätzlidre VerkehrswertVO, die besonders im Sanierungsgebiet herr-
sd-rende Umstände berücksidrtigen soll, ist nach Meinung des Vortragenden nidtt
erforderlid'r.

Audr die in gemeindlidren Entwiddungsgebieten (§ 48) vorgesehene Festlegung einer
Mindesthöhe des Verkehrswertes ist problematisd,, da so manipulierte §ferte ent-
stehen würden.

\7enn audr einzelne im Entwurf des Städtebauförderungsgesetzes vorgesehene Maß-
nahmen auf Kritik stoßen, so ist das Gesetz redrtspolitiscl dod, von großer Bedeu-
tung, da es als ,,Rammbod<" für die Erprobung neuer Regelungen und Ideen ange-
sehen werden kann.

Möllering

Vermessungsrat M ö ck el, Berlin'

Auf gaben und Tätigkeiten der Geschäf tsstellen der
Gutachterausschüsse für Grundstückswerte.
Der Vortragende stellte zunäd-rst die Aufgaben der Gutadrteraussdrüsse denen der
Gesdräftsstellen dieser Aussdrüsse gegenüber, wie man es aus dem BBauG bzw. in
Zweifelsfragen aus einzelnen Kommentaren ablesen kann.

Dem Gutadrteraussdruß ist vorbehalten,

a) die Erstattung von Gutadrten,

b) die Anordnung der Befragung und der Vorlage von Unterlagen (§140 BBauG),

c) die Entgegennahme von Grundstüd<skaufverträgen.

Dagegen sind Aufgaben der Cesdräftsstelle:

1. die Vorbereitung von Gutachten sowie deren Ausfertigung,

2. die Gebührenfestsetzung,

3. Einridrtung und Führung der Kaufpreissammlung,

4. die Erteilung von Auskünften über Rid-rtwerte.

Als Redrtsgrundlage sind hierbei jeweils die Recl-rtsverordnungen der einzelnen Län'
der anzusehen, die aufgrund des § 144 BBauG ergangen sind. Hamburg hat daneben
eine spezielle ,,Gesdräftsordnung des Gutachteraussdtrsses für Grundstückswerte in
Hamburg" erlassen.

Zweifelsfragen kommen mitunter bei der Ridrtwertermittlung und bei der Beridrti-
gung von Kaufpreisen auf, da die Zuständigkeiten im Gesetz nidrt geregelt sind. Es

k"nr, l"dodl der Grundsatz gelten, daß die Gutadrteraussdrüsse zuständig sind, aber
die Kaufpreisberidrtigung in der Praxis durdraus auf Fachkräfte, also die Gesdräfts-

stelle deiegiert werden kann. Die Gutachteraussd-rüsse sind ihren Gesd'räftsstellen

gegenüber auf jeden Fall weisungsbefugt.

Zu den Aufgaben der Gesc}äftsstelle wurde nodr folgendes gesagt:

zu l.: Sie soll bei den vorbereitenden Arbeiten beadrten, daß das Gutadlten klar,
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wahr, sadrlidr und überzeugend ist. Vordru&e sind im Einzelfall durdlaus
angebradrt, ein starres Sdrema ist jedodr zu vermeiden, wenn das §(/esenttidre da-

durdr nidrt zur Geltung kommt. Daneben sollte man die Vorteile nutzen, die ein

Kartenaussdrnitt als Ergänzung zu den besdrreibenden Angaben bietet.

Das Gutadrten darf kein Protokoll der Beratung sein, deshalb müssen von der
Gesdräftsstelle gründlidre Vorarbeiten geleistet werden.

zu 2., Der Referent behandelte die Kostenerhebung in den einzelnen Ländern. Alle
Länder haben dierVertgebühr eingeführt, die allerdings in weiten Grenzen sdrwankt.
Niedersad'rsen hat als einziges [:nd die stufenweise steigenden Gebührensätze
tabelliert. Die Sätze liegen bei bebauten Grundstücken wesentlidr höher als bei

unbebauten. Sie stimmen bei Bodenwerten bis etwa 100 00O DM mit denen der
anderen L'änder ziemlidr überein. Bei höheren Grundstüd<swerten sind die Unter-
schiede größer, weil der Kostenbetrag mit dem Bodenwert nidrt mehr im gleidren

Verhältnis steigt.

Llnsidrerheit in der Abredrnung besteht, wenn ein Gutadrten vom Ceridrt beantragt
ist. Es wird teilweise nadr dem Gesetz über die Entsdrädigung von Zeugen und
Sadrverständigen (ZuSEG) nadr einer Zeitgebühr abgeredrnet und nidrt nad-r den

Gebührenordnungen der Gutadrteraussd,üsse. Hier urteilt selbst die Redrtspredrung
versd-rieden *).

Untersdriedlid're Auffassungen gibt es audr in der Gebührenabredrnung der soge-

nannten Nadrtragsgutadrten und für Gutachten mit mehreren Stidrtagen'

Nad-rtragsgutad-rten erfordern fast denselben Zeitaufwand wie ein neues Gutadtten,
deshalb kann hier die volle Gebühr genommen werden, bei mehreren Stidrtagen
sollte dagegen der festgestellte hödrste §fert für die Gebührenberedrnung maß-

gebend sein.

zu 3.: Die Führung der Kaufpreissammlung ist zwar eine sehr aufwendige Sad-re,

dodr unbedingt notwendige Aufgabe. Eine rVertermittlung im Sinne des BBauG ist
ohne diese Sammlung nidrt möglid,. Sie dient außer der Bewertung einzelner Ob-
jekte der Ermittlung von Ridrtwerten und dem Erkennen von Tendenzen auf dem
Grundstüd<smarkt.

Die Behandlung grundstüd<sgleidrer Redrte, die bewertungstedrnisdr den Grund-
stücken gleidrgestellt sind, ist ein besonderes Problem**).

zu 4.' Ridrtwertauskünfte sollen durch Angabe der wesentlidren Bewertungsmerk-
male edäutert werden.

Der Vortragende ging audr auf die Unabhängigkeit der Aussdrüsse ein. Vom Gesetz
vorgesehen bzw. durch Redrtsverordnung geregelt ist einmal die Verknüpfung des

Gutadrterausschusses mit einer Behörde oder Körpersdraft, zweitens audr die Zuge-
hörigkeit des Vorsitzenden zu der Behörde. Deshalb kann der Gutadrteraussdruß als

Gremium nidrt als befangen abgelehnt werden, sondern im Zweifelsfall nur ein
bestimmter Gutadrter oder audr der Vorsitzende.

*) Vgl. RdErl. d. Nds. Mdl vom 19. 5. 1!X4 (Nds. MBl. S. ,52).
**) Nadr § 145 Abs. 2 BBauG und der amtl. Begrltndung hiezu sind dle grundstüd<sgletdten ReÖte' den fltr das Eigentum an Grundstüd<en aufgestellten Vorsdtrlften uterworfen.
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In der ansdrließenden Dskussion wurde die Besetzung der Gesd,äftsstellen erörtert.

Aud'r die Entsdrädigung der Gutadrter wurde angesdrnitten. Hier kam einhellig zum
Ausdrud<, daß der Vorsitzende eine Entsdrädigung erhalten sollte, wie es sdron in
Nordrhein-§ürestfalen, Sdrleswig-Holstein und teilweise in Hessen gesd'rieht.

Leonhardt

Verr(essungsdirektor Dr. G e r ardy, Hannover:

Preisbestimmende Faktoren auf dem Grundstücksmarkt
Untersudrungen am Grundstüd<smarkt werden immer rüd<sdrauend vorgenommen,
ansdrließend werden die Erfahrungen auf die Zukunft übertragen. Das darf jedodr
nur gesdrehen, wenn übedieferte Erfahrungen ständige auf ihre Gültigkeit überprüft
werden. Die Theorie, daß ,,1. Hinterland" die Hälfte vnd ,,2. Hinterland" ein
Viertel vom Vorderland kostet, stimmt heute nicht mehr. Ein Vergleidr der Preise
von normalen Grundstüd<en mit Preisen von sehr tiefen Grundstüd<en zeigt dies. Für
das Hinterland als Stellfladre oder Garten wird oft nur nodr der Gartenlandpreis
gezahlt, was auf die teure Einridrtung von Durd'rfahrten zurüd<zuführen sein mag.

Markttendenzen werden vielfadr erst hinterher deutlidr erkannt. Heute ist die
Rezession von 1967 in ihren Auswirkungen bekannt. Audr ein Ansteigen von Preisen
für Altbauten mit gebundenen Mieten sdron vor der Freigabe der Mieten läßt sidr
hinterher leidrt aus der erwarteten §Tertsteigerung durdr eine Mietfreigabe erklären.

Für die Preisbildung sind viele §Tirtsdraftsfaktoren maßgebend, Zinsfuß, Steuer-
gesetzgebung und Geldwert, besonders aber die allgemeine Preistendenz. Als widt-
tige Ursad're für Preissteigerungen auf dem Grundstüd<smarkt bezeidrnet der Refe-
rent die Tatsadre, daß Lebenshaltungskosten und Bruttoeinkommen ständig mehr
voneinander abweid,en. Ersparte Beträge werden von der Bevölkerung in großem
Umfang zum Ankauf von wertbeständigen Grundstü&en verwendet. Dadurdr stei-
gen Preise sowohl für unbebaute als audr bebaute Grundstüd<e weiter. Begünstigt
wird dies durdr die Tatsadre, daß die einmal beim Grundstüd<skauf und beim
Häuserbau übernommene Belastung bei steigendem Einkommen einen immer klei-
neren Anteil daran ausmadrt. Mieter müssen dagegen bei steigendem Einkommen
mit einer prozentual gleidrbleibenden Belastung redrnen.

Aus durdrsdrnittlidlen Kaufpreisen für baureifes Land, wie sie das Bundesamt für
Statistik angibt, konnten für die Jahre von 1962-1967 Preisindices ermittelt wer-
den. Diese können durdraus dazu benutzt werden, einen Grundstüd<spreis von
einem Bezugsjahr auf ein anderes Jahr umzuredrnenr wenn sidrergestellt ist, daß für
das betreffende Grundstüd< zu beiden Zeitpunkten dieselben Verhältnisse zureffen
und nidrt für den Ortsteil und damit für das Grundstüd< ein völliger wertändernder
Strukturwandel eingetreten ist oder die allgemeine Preisentr,viddung von lokalen
Umständen überlagert ist.

Aufbauend auf Beispielen, die Dr. Gerardy im Heft ?14 der Nad'rridrten der Nieder-
sädrsisdren Vermessungs- und Katasterverwaltung von 1969 veröIfentlidrt hat, ver-
deutlidrte er, wie sidr die Preisbildung vollzieht und wie man ihr auf die Spur kom-
men kann.

So zeigte seine Untersudrung über Industrielandpreise in Niedersad'rsen und für die
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Stadt Hannover, daß die Höhe dieser Preise in direkter Beziehung zur Bevölkerungs'

didrte der umgebung und zur Größe des ortes steht und die Nähe von '§ü'asser-

straßen, Eisenüahnlinien und Bundesstraßen preissteigernd wirkt. Ein ähnlidres

Verhalten zeigen auö die Preise für \ürohngrundstüd<e. Fast könnte man aus der

Einwohnerzah"l eines Ortes, aus der Entfernung zum nädrsten zentralen Ort, dem

nädrsten Bahnhof und der nädrsten Bundesstraße, sowie dem Vorhandensein oder

Fehlen von Industrieland auf den Baulandpreis in einer Gemeinde sdrließen'

Eine weitere Untersudrung besdräftigt sidr mit dem Verhältnis des §Tertes zwei-

g.;aorrig zu bebauender-Grundstü&e zum §(ert mehrgesdrossig zu bebauender

ä.urrdrtüd... Es ergaben sidr die verhältnisse zweigesdrossig zu dreigesdrossig

etwa mit 2r2,8 un{zweigesdrossig zu viergesdrossig etwa mit 2:3,5. Die Abwei-

drung vom zu erwartendÄ einfad'ren Gesdroßzahlenverhältnis erklärt sidr aus der

i",ria., daß mehrgesdrossige Häuser als Miethäuser meist sdrarf kalkuliert werden

;;J ""d daraus, da-ß sidr diä Baukosten für die einzelnen Gesdrosse untersdriedlidr

auf die Gesamtbaukosten auswirken.

Bei einer Untersudrung von Preisen für Gesdräftsgrundstüd<e wurde für Vergleid,s-

,*.d.. der Quotient kaufpreis , Rohertrag gebildet. Dieser Quotient steigt bis-zu

S"J""p*i..rivon 350 Dlr4/m2 stetig, bei höh-eren Bodenpreisen hält er sidr etwa bei

3p. Hierin sdreint sidr auszudrüd<en, daß das Risiko und der Unterhalt für Ge-

sdräfte in exponierten Lagen größer wird.

Preise für Edcgrundstüd<e liegen in Geschäftsgegenden erheblidr höher als für Front-

grundstäd.e. üntersudrungei zeigen, daß- dir lyert im Abstand von der Ed<e erst

i"tr. .t"it abfällt und sidr dänn hngsam auf einen konstanten §rert einspielt.

Bei Preisanalysen zeigen sid'r oft große Abweidrungen zwisdren \ü'ert und Preis. So

;;.4"; exklusive Eiäfamilienhauser zu Preisen gehandelt, die weit unter ihrem

§"dr*.rt li.gen, während einfadre Objekte oft zu ärstaunlidr hohen Preisen gekauft

werden.

Audr bei Eigentumswohnungen herrsdren vielfad'r komplizierte Verhältnisse. Höhere

Preise könn"en hier durdr dle Lage begründet sein. Völlig gleidtartige Grundstüd<e

weidren oft im Preis stark voneininder ab. Form, Größe und Lage eines Grundstüd<s

sind nidrt allein wertbeeinflussend; einen großen Einfluß madren die individuellen

Verhältnisse von Käufer und Verkäufer aus. Eine eingehende Uberprüfung ist immer

notwendig' 
Matern

Kauf preissammlung - Spiegelbild des
Grundstücksmarktes.
Deser fünfte im Rahmen des 30. Kursus ,,Grundstüd<smarkt und Grundstüd<swerte"

des Instituts für Städtebau, Beilin, gehaltene Vortrag bestand aus 2 Teilen. Zunädrst

hielt Verm. Rat Stolberg, Leiter der Gesdräftsstelle des Gutadrteraussdrusses

für Grundstüd<swerte in Bedin, ernen vortrag zu dem angegebenen Thema.

Darin knüpfte er zunädrst die Verbindung zwisdren Grundstüd<smarkt und Kauf-

preissammiung und erläuterte dazu die bekannten Besonderheiten des Grundstü&s-

ma.ktes, wie äie Gliederung in viele Teilmärkte, das Fehlen der Produktionskosten,

die Tatsadre, daß der Bodin nid'rt transportierbar ist, und daß das von anderen
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Märkten bekannte Geserz.von Angebot und Nadrfrage nidrt in dieser Form gilt.
Grundstüd<spreise sind nidrt nur durch wirtsd'raftlidre,-sondern audr durd-r andäre,
z. B. psydrologisdre, Faktoren beeinflußt.

Zur Verhinderung von Auswirkungen soldrer Einfltisse ist nadl s 143 BBauG bei der
ubernahme vo_n_ Kaufpreisen in die sammlung eine Beridrtigung der preise vorge-
sehen. Eine sold-re Beridrtigung kann entweder auf Grund ion"Arg"ben der Vär-
tragspartner oder auf Grund von Analogien zu anderen verträge; erfolgen. Die
erste Mäglidrkeit besteht nur sehr selten, die zweite führt zum s-elbstbetrig; denn
en-tweder liegen nur wenige vergleichbare Preise vor, dann ist die Analogie,iÄid-r..,
oder. es liegen ausreichend viele Vergleichspreise vor, dann täusd-rt mai sidr durdr
den beridrtigten Kaufpreis nur eine gioßere-sicherheit der Aussage vor.
Eine Beridrtigung der Kaufpreise auf Grund von Analogien sollte daher besser unter-
bleiben.

HerrStolberg besdrrieb dann die in Berlin übliche Arbeitsweise bei der Auswertung
der Kaufpreise und zeichnete dabei das Bild eines praktisdr vollkommenen, da.ii
aber naturgemäß sehr aufwendigen Auswerteverfahiens. Dabei untersudrte er die
Möglidrkeiten der Karteiführung auf Lodrkarten.

Sämtlidre Lod-rkartensysteme haben gegenüber den konventionellen Steilkarteien
den vorteil, daß die Karten nicht geordnet abgestellt zu werden braudren, und daß
jede Karte nach mehreren Merkmalen selekiiert werden kann. Daher sollte die
Frage_bei Organisation von Kaufpreiskarteien heute nidrt mehr lauten, ,,Steilkartei
oder l,odrkartei", sondern,,Handlodrkartei oder Masdrinenlod.rkartei,,.

Diese Frage wurde im folgenden näher untersudrt mit dem Ergebnis: Masd.rinen-
lodrkarten sind nur in Verbindung mit Datenverarbeitungsanhgän vorteilhafter als
Handlodrkarten. Das bedingt so hohe Anfangsinvestitiorien; däß dieses Verfahren
nur angewendet werden kann, wenn die Anlagen neben der Gesdräftsstelle audr von
anderen Institutionen benutzt wird. Das führi zu Zentralisierungsbestrebungen.

Im weiteren Verlauf seines Vortrages untersud'rte Herr Stolberg dann die versdrie-
denen Arten von Handlochkarten - Sid'rtlodrkarten, Kerblodkarten, Sdllitzlodr-
karten - auf ihre verwendungsmöglidrkeiten für die Kaufpreiskartei. Kerblodr-
karten und Sdrlitzlodrkarten werden audr unter dem Oberbegriff Nadellodrkarten
qef!h1. Ergebnis' Das in Berlin verwendete Prinzip der dre-i- und mehrreihigen
Nadellodrkarte scheint sidr am besten für die Führung der Kaufpreiskartei zu eign-en.

Im zweiten Teil dieser vortragsveranstaltung hielt Verm. Dir. Dr. Gerardy ein
Korreferat zu den Ausführungen von Stolberg. Er führte folgendes aus:

Die optimale Auswertung der Kaufpreissammlungen, von der Herr stolberg gespro-
d-ren hatte, ist mit der heutigen personellen Ausstattung der Gesdräftsstä[en-der
Gutad-rteraussdrüsse nur in wenigen größeren Städten zu erreidren. Außerdem wer-
den bei diesem verfahren bewußt große Arbeitsinvestitionen in Kauf genommen, die
erst spät oder nie Früdrte tragen, da viele Kaufpreise nie für Gutadrten widrtig wer-
den. Es ist daher oft sinnvoll, die Auswerttrng bis zu dem Zeitpunkt hinauszusdrie-
ben, zu dem dieser betreffende Kaufpreis für eine spezielle Bewertungsaufgabe
benötigt wird. Außerdem kann in einer Reihe von Fällen überhaupt auf eine Au.-
wertung verzidrtet werden, z. B. bei kleinen Grundstüd<steilen, die zur verbreite-
rung von Straßen dienen, ferner bei Crundstücken, die entweder atypisdr bebaut
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oder mit mehreren Gebäuden bestanden sind, außerdem natürlidr in all den Fällen,

i, a"n"n ungewöhnlidre oder persönlidre Verhältnisse vorliegen. Zum Verzid,t auf

Auswertung"gehört hier auch der Verzidrt auf Eintragung in die Kaufpreiskartei.

Herr Gerardy erläuterte dann das Arbeitsverfahren der Gesdräftsstelle der Gut-

achteraussdrüise in Hannover mit zweireihigen Kerblodrkarten und erörterte ab-

,Jtl.n.na die Möglichkeiten, audr bei Bewertungen von \rohn- und. Gesdräfts-

liurattti.t .", von"Gemeinbedarfs- und Sonderflädren sowie von Erbbaugrund-

stüdcen das Vergleid-rswertverfahren zu benutzen.

Die Diskussion im Ansd-rluß an diese Vorträge entzündete sidl hauptsädrlidr an der

Frage, ob und wie es möglich ist, aus den Kaufpreisen bebauter Grundstücke einen

Bod"enwertanteil zu ermitlln. Die Meinungen gingen weit auseinander, die Diskus-

rion ,.itigt. kein absdrließendes Ergebnis, es wurde lediglidr deutlid'r, daß in den

Cebieten-auf die Ermittlung des Bodenwertanteils verzidrtet wird, in denen nodr

g.rüg.nd Verkaufsfälle unÜeba,rter Grundstüd<e vorliegen, um zutreffende Ridrt-

werte bestimmen zu können.
Dr. Bleumer

G. S ch I e gt e n d al, Stadtobervermessungsrat a' D', Herford:

Die Tätigkeit der Gutachterausschüsse aus der Sicht der
Landkreise und kleineren Städte
(Grundstücksmarkt in Mittelstädten und kleinen Gemeinden, vereinfadrte Verfahren

üei der Anlegung von Kaufpreissammlungen und bei der Ermittlung von Grund-

stückswerten).

Schlegtendal besdräftigte sidr im wesentlidren mit der Organisation- der Gutadrter-

"urrdürr. 
in den Bu-ndesländern, um dann Vorsdrläge für eine befriedigendere

fubeit der Gutacihteraussdrüsse vorzutragen.

In Bayern, im saarland und in Rheinland-Pfalz sind die Gesdräftsstellen der Gut-

.drtei"urrd'rüsse bei den Kreisen eingeridrtet worden. Vorsitzende der Gutadrter-

aussd-rüsse sind in der Regel die Leiter der Kreisbauämter. Durdr persönlidle Füh-

lungnahme stellte Sdllegte-ndal fest, daß in-diesen Ländern die Arbeit der Aussdrüsse

unb"efriedigend ist. Dieitih.ung ,än Kaufpreissammlungen werde vielfadl nidrt als

notwendig anerkannt.

In Baden-\7ürttemberg sind die Gemeinden Träger der Gutad,teraussdrüsse' Kauf-

preissammlung und Rilhtwerte werden dort mit Ausnahme einiger Städte als unnötig

empfunden.

In Sdrleswig-Holstein seien die Verhältnisse ebenfalls nidrt befriedigend. Audr hier

sind die Auigaben der Gesdräftsstelle den Kreisen und nidrt den als Sonderbehörden

bestehenden Katasterämtern übertragen.

In Hessen beffnden sidr die Gesdräftsstellen bei den Kreisen. Dennod'r wurden mehr-

fadr Leiter der Katasterämter zu Vorsitzenden bestellt.

In Niedersadrsen seien die Verhältnisse lobenswert. Die Gesdräftsstellen sind bei

den Katasterämtern eingeridttet. Die Leiter der Katasterämter sind Vorsitzende der

Gutadrteraussdrüsse.

77



Ahnlidr sind die Verhältnisse in Nordrhein-§Testfalen. Hier sind die Gesdräfts-
stellen bei den Kreiskatasterämtern eingeridrtet.

Großstädte und stadtstaaten wurden nidrt erwähnt, weil hier in der Regel die
Gutadrtertätigkeit nadr Umfang und Qualität vorbildlidr seien.

Der vortragende kommt zu dem Sd'rluß, daß sid'r diejenigen L,änder um die strei-
drung des 7. Teils des Bundesbaugesetzes bemühen, in tenen die Gutad.rteraus-
sdrüsse ihren Aufgaben nidrt geredrt werden. Folgende Gründe wurden genanflt:
Fehlen fadrlidrer sd,ulung, versagen der Fadraufsidrt, Mißverstehen der s-chaffung
von Gutadrteraussdrüssen als Aufblähung des Behördenapparates. Sdron der BunI
destagsauss&uß für §/ohnungswesenf Bau- und Bodenredrt habe die Katasterämter
ausdrü_d<lid-r als Träger der Gesdräf*stellen empfohlen. Der Landkreistag von Nord-
rhein-§Testfalen tat dies mit folgender Begründung,

l. von den akademisdren Beamten haben nur die Beamten des höheren vermes-
sungstedrnisdren verwaltungsdienstes eine Ausbildung im Bewertungswesen
erhalten.

2. Sdlon seit 1893 haben in Preußen die Katasterämter Verkehrswerte von bebau-
ten und unbebauten Grundstüd<en ermittelt.

3. Die Katasterämter besitzen Karten aller notwendigen Maßstäbe.

4. Durdr die Vermessungsarbeiten besitzen die Katasterämter eine umfangreidre
Kenntnis der örtlidren und persönlidren Verhältnisse.

5, D9 Katasterämter genießen durdr ihre unabhängige Arbeit den Ruf eines poli-
tisdr neutralen Amtes.

6. Durd-r die ldentiffzierung des verkehrswertes mit dem Marktwert hat das Ver-
gleidrswerwerfahren den Vorrang erhalten. Damit hat die ebenfalls bis 1960
vorherrsdrende stellung der volkswirte und Bausadrverständigen ihre Begrün-
dung verloren.

Die L'änder, die die Aufhebung des 7. Teils des Bundesbaugesetzes fordern, sollten
zunädlst einmal kritisch prüfen, aus weldrem Grunde bei ihnen die Aussdrüsse nidrt
zufriedenstellend arbeiteten.

Für das spezialfadr ,,Grundstüd<swertermittlung" sollte der Nad'rweis einer Aus-
bildung gefordert werden. Zur personellen Ausstattung des Gutadrteraussdrusses
und der Gesdräftsstelle sei eigens ein Beamter des höheren vermessungstedtnisdren
verwaltungsdienstes mit mehreren Hilfskräften erforderlidr, wenn die Aufgaben so
wahrgenommen werden sollen, wie es der Gesetzgeber vorgesehen hat. Sdrlegtendal
regte ferner die Einridrtung von Obergutadrteraussdrüssen an.

Der Vortragende sdrloß mit dem Hinweis, daß die §Tertgutadlten zwar nidrt die
Bodenspekulationen verhindern könnten, daß sie aber in zahllosen Fällen Frieden
unter den Mensdren stifteten.

In der Diskussion verteidigte Sdrlegtendal die Einridrtung der Obergutadrteraus-
sdrüsse mii dem Argumenl, daß dänn eine Instanz gesÄaffen sei, äie über die
Qualität der Gutadrten etwas aussagen könne (pädagogisdre §Tirkung). Sdrlegtendal
wurde die Unverbindlidrkeit der Gutadrten entgegengehalten. Der §/ert der Ober-
gutadrteraussdrüsse wurde von der überwiegenden Mehrheit der Anwesenden
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bezweifelt. De §Tirkung der Veröffentlidrung der Ridrtwerte wurde diskutiert.
Allgemein war. man der Auffassung, daß die däÄpfende Mrkung auf die Kaufpreis-
entwiddung überwiege. Die Bedeutung der OffentlidrkeitsarbJit wurde mehrfadr
herausgestellt. An die Gemeinden wurde appelliert, an der Dämpfung der Kauf-
preise durdr reidreres Angebot von Bauplätzen mitzuwirken.

Sdrumadrer

Obervermessungsrat F r i e d ri c h, Berlin:
Ermittlung von Grundstückswerten und Richtwerten
Im ersten Teil seines Vortrages setzt sid-r der Referent mit den grundlegenden
Bestimmungen der crundstüd<sbewertung, die die Gutachteraussdrüsse nid., d.t
Verkehrswertverordnung durdrzuführen haben, auseinander. De Verkehrswert-
verordnung gibt von den drei üblidren Ermittlungsverfahren, Vergleidrswert, Er-
tragswert, Sadrwert, dem.zuerst genannten verfahren eindeuti§ den Vorzug.
Ertrags- und sadrwertverfahren sollen nur hilfsweise angewendei werden, wen-n
keine Kaufpreise in hinreidrender Anzahl vorliegen. Der Referent betonte, daß das
vergleidrswertverfahren unbedingt bevorzugt werden sollte, da bei dieser Bewer-
tungsmethode die Gepflogenheiten des Marktes am besten erfaßt werden. voraus-
s-etz]rnq für die erfolgreidre Anwendung des Vergleidrswertverfahrens ist allerdings
die larrfend geführte und ausgewertete Kaufpreissammlung. Der Vortragende verrät
den Standpunkt, eine Bereinigung der Kaufpreise nidrt vorzunehmen, ä" e. hierfür
keine verbindlid,en Maßstäbe gibt. Der Gutad,terausschuß in Berlin zitiert in seinen
Gutad-rten audr die ungewöhnlidr ersdreinenden Kaufpreise und erläutert sie ent-
spredrend.

Ferner wurde darauf hingewiesen, daß die Marktgepflogenheiten von ort zu ort
versdrieden sein können, und die Gutadrten haben dann diese untersdriedlidren
Gewohnheiten zu berüd<sidrtigen. §7enn z. B. in einer Stadt der Markt keinen
Untersdried zwisdren Vorder- und Hinterland kennt, dann kann audr im Gutadrten
diese Dfferenzierung nid-rt angewandt werden.

Die Problematik des Ertrags- und SadTwertverfahrens wurde von dem Vortragenden
eingehend diskutiert. Da der ermittelte Ertrags- bzw. Sad-rwert nidrt mit dei, Ve.-
kehrswert indentisdr ist, sollte man eine Anglädrung mit Hilfe von Vergleidrsobjek-
ten vornehmen *).

Für die Ermittlung der Ridrrwerte, die durdrsdrnittlidre Lagewerte wiedergeben,
hängt die Einteilung der Zonen in erster Linie vom Flädrenriutzungsplan, ,o-r, d.,
Lagewerten und der baulidren Ausnutzbarkeit der Grundstüd<e ab] i.rt Abgr.n-
zungsregeln für die Ausdehnung der Zonen lassen sidr nid'rt aufstellen. Vorbädin-
gung für jede Rid'rtwertfestsetzung ist iedodr, daß ausreidrendes Material über
unbebaute Grundsttid<e vorhanden ist. \ü7enn das nidrt der Fall ist, muß man auf
die Fe-stsetzung_verzidrten. Hat man aber die.Ridrtwerte anhand vän Kaufpreisen
für unbebaute Grundstüd<e festgesetzt, kann man.sie bei Bewertungsobjekten tebau-
ter Grundstüd<e heranziehen

*) Vgt. §§ t3 Satz 1 und 18 Satz I Verkehrswert VO.
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Im Sdrlußteil des Vortrages behandelte der Referent die Bewertung von Objekten,

die im Sozialen \(ohnungsbau erridrtet wurden. Zu diesem Problem sagt der § 12

VerkehrswertVO lediglidl, daß Besonderheiten durdr Zu' und Absdrläge zu berück-

sidrtigen sind. Durdi diese Vorsd-rrift werden die hier vorliegenden Verhältnisse

nidrt-ausreidrend erfaßt. Es ist selbstverständlidl, daß man mit den Rid-rtsatzmieten

keinen Verkehrswert ermitteln kann. Der Referent nannte drei Möglidrkeiten, die

rein theoretisdr gangbar sind'

1. Ertragswertverfahren mit freien Mieten,

2. Ansatz eines besonderen (niedrigen) Zinssatzes bei der Kapitalisierung des

Ertrages,

3. Ansatz der Ridrtsatzmieten, wobei ein Zuschlag für die ersparten Zinsen zum

freien Markt hinzugesetzt wird.

Cegen alle Verfahren bestehen jedoch grundsätzlidr Bedenken, da sie den Markt-

,..f,ältnirr.n nidrt Redrnung tragen. Seitdem in Berlin genügend Verkaufsfälle Auf-

sdrluß über die Marktgewohnh.it"n im sozialen rJ(ohnungsbau geben, wird hier

das Vergleidrswertverfahren angewandt.

Bis zum Sommer 1965

schließlich Bodenwert).
lungskosten.

lag der Verkehrswert in Höhe der Herstellungskosten (ein-

Heute liegt der Verkehrswert etwa bei 1 10 o/s der Herstel-

Obervennessungsrat L u c E s, Dortmund,

Einfluß von Grundstücksrechten
gleichen Rechten auf den Verkeh

Dr. Kampferbeck

und grundstücks-
rswert.

In den Absdrnitten 4--7 des Dritten Budres des BGB (Sadrenredrt) sind die ding-

lidren Redrte genannt (Erbbaurecht, Denstbarkeiten, Vorkaufsrecht, Reallasten), die

in Abt. II des"Grundbudrs eingetragen werden. Zweifellos stellt die Belastung des

Grundstüd<s mit einem dinglichen [ed'rt immer eine besondere Grundstückseigen-

sdraft dar, und somit sind äerartige Grundstüd<e wertermittlungstedlnisdr audr als

Sonderfälie zu betrachten. Auf Öund von Geridrtsurteilen, Budrnadrweisen und

.ig.n., Erfahrungen ist der Vortragende auf einzelne Belastungen näher einge-

gangen.

1. Grunddienstbarkeiten:

Für die Ermittlung der §üertänderungen, die durdr die Belastung eines Grundstüd<s

;l; ;;; V;ge?ed.,t hervorgerufei werder,, wurden drei Möglidrkeiten aufge-

zeidrnet:

a) Den Grundstüdcswert derartiger Grundstücke anhand der Kaufpreise ähnlid,

belasteter Grundstücke ,u 
"räitteln, 

eine genügende Anzahl von Vergleidrs-

preisen steht jedodr meist nidrt zur Verfügung'

b) Die Auswirkungen des tiregeredrts anhand der Ertragsverhältnisse zu ermitteln.-' 
iti. das herrsdrände Grundittick wird dieses Verfahren immer anwendbar sein,

weil mit einem lvegeredrt über ein Grundstüd< regelmäßig eine Verbesserung
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der Ertragslage verbunden ist. Bei dem dienenden Grundstüd< ist aber davon
auszugehen, daß in der Regel jedes Grundstück eine eigene zufahrt zum eigenen
Hinterland besitzt. Die §Tertminderung beruht somit auf der fehlendei Ab-
sdrlußfähigkeit des Grundstüd<s, dem Fehlen von stellfläd.ren im Hofraum und
gegebenenfalls audr auf verstärkten Geräusdr- und Gerud'rsemissionen.

c) §Tertermittlung anhand von Erfahrungssätzen. Der obere umlegungsaussdrrrß
bei der Landesbaubehörde Ruhr hat in mehreren §Tidersprudrsbäsdriiden den
§flert derartiger von fremden §Tegeredrten betroffenen Durdtfahrtsflädten auf
5 0 0/6 des normalen Baulandwertes festgesetzt.

2. Nießbraudr

Für die §Tertermittlung ist von entsdreidender Bedeutung der Geldwert der zu-
stehenden Nutzung und das Alter des Bered,tigten; auf diä Vervielfältigungstabelle
in den AVN 7/65 und,im MinBlFin 1958 Nr. 35 S. 820 wurde hingewiesen.

3. Besdrränkte persönlidre Dienstbarkeiten

Hier wurden besonders die sogenannten Leistungsdienstbarkeiten zugunsten von
Energiewirtsdraftsunternehmen behandelt. Drei Komponenten spielen bäi der §7ert-
ermittlung des Grundstücks eine besondere Rolle' die Leitungsart (unterirdisdle
Leitung, Freileitung), die Zustandsstufe und die spezielle LagJdes streifens. Die
§Tertermittlung anhand von Vergleid'rsobjekten stößt meist 

"u} 
Sdr*ie.igkeiten, da

in der _Regel eine genügende Anzahl von verkaufsfällen fehlt. Die Änderung der
nad,haltigen Ertragsverhältnisse könnte als Hinweis auf die Größenordnung de.
§Tertermittlung dienen. Auf Crund von Geridrtsurteilen wurden Sonderfälle bähan-
delt. so hat z. B. das oberlandesgerid'rt Hamm r962 ausgeführt, daß der verkehrs-
wert eines Sdrutzstreifengeländes (Freileitung von seinem bisherigen Bauerwartungs-
landwert auf den Verkehrswert von Acfterland absinkt. Andirerseits wurde in
anderen Entscheidungen dargelegt, daß audr die Bauplanung auf die bereits vorhan-
denqr Leitungen Rüd<sid'rt nehmen kann und daher die §/ertminderung nidrt als so
erheblidr anzusehen sei.

4. Erbbauredrt

Zunäd,st wurde auf die versd,iedenen veröfientlidrungen von H. K. R. Müller,
Vollmar und Beiderwieden hingewiesen. Den Verkehrsiert des Erbbauredrts fest-
zustellen, bedeutet, zu ermitteln, welcher Anteil aus dem Verkehrswert des Grund-
stüd<s unter Berüd<sidrtigung der durdr den Erbbauredrtsvertrag gestalteten C,ege-
benheiten dem Grundstüd<seigentümer bzw. dem Erbbauberedräg-ten zusteht. E-nt-
spridrt der vereinbarte Erbbauzins nidrt der angemessenen Bodenverzinsung, so
vermindert das den Anteil des Eigentümers am Bädenwert zugunsten des Erüüau-
bered'rtigten. He-utzutage werden in den Erbbaured-rtsverträgän meist sogenannte
Gleitklauseln_aufgeno-mmen, durdr die die Anpassung der Eibbauzinshöh-e an die
veränderten §Tirtsdraftsverhältnisse oder aber audr ai die Enrwiddung der Boden-
verkehrswerte ermöglidrt wird. Die Höhe (bzw. die Differenz) der angemessenen
Bodenverzinsung und des vertraglidr vereinbarten Erbbauzinses und die iestlaufzeit
des.Erbbaure_d,tsvertrages sind die maßgeblidren Bestimmungsgrößen für die Fest.
stellung der \üfertanteile von Eigentümeiund ErbbauberedrtifrÄ am Bodenwert.
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5. Reallast

Bei der Ermittlung der lVertminderung eines Grundstüd<s durdr eine Reallast ist

zunädrst die jährlidre Leistung aus dem Grundstüd< in eine Geldforderung umzu-

wandeln und diese Geldforderung dann zu kapitalisieren.

6. Vorkaufsredrt
Eine §Tertminderung eines mit einem Vorkaufsredrt belasteten Grundstüd<s wurde

wie folgt begründet, Ein Kaufinteressent müsse damit redrnen, daß er infolge der

Ausübung des Vorkaufsredrts trotz eines Vertrages nidrt Eigentümer werden könne;
eine Einsdrränkung des Interessentenkreises und somit eine wirtsdraftlidre Einbuße

wären gegeben. Der Vortragende hält jedodr die vorgenannten Argumente nidrt für
so wesÄrrilidr und sieht daher keine rü(/ertminderung bei einem Grundstüd<, das mit
einem Vorkaufsredrt belastet ist. Das OLG Hamm hat in seiner Entsdreidung vom

11.5. 1968 ausgeführt, daß bei der Enteignung eines Grundstüd<s zum Zwed<e der

Straßenverbreitärung ein Vorkaufsberedrtigter Ansprudr auf eine besondere Ent-

sdrädigung hat. Der Entsd'rädigungswert des Vorkaufsredrts wurde vom Geridrt
auf 5ö/odir von der Enteignung betrolfenen Grundstüd<steilflädre festgestellt.

Benkendorll

MinisterialratDr. iur. Ernst No ack, Bad Godesberg:

En'tschädigungsgrundsätze bei der Enteignung von
Grundstücken nach dem Bundesbaugesetz
In der Bundesrepublik gibt es leider kein einheitlidres Entsdrädigungsredrt; neben

den nodr bestehinden Entsd,ädigungsgesetzen der Länder sind Regelungen über

Enteignungsentsdrädigungen enthalten im Flurbereinigungsgesetz.vom 14. Juli 1953,

im Biuhnäbesdrafiungsgesetz vom 3. August 1953, im Landbesdraffungsgesetz vom

23. Februar 1957 unJ vor allem im Bundesbaugesetz vom 23. Juni 196O. Für alle

Gesetze gilt der Grundsatz der Verfassung (Art. l4), daß eine Enteignung nur zum

§7ohle dir Allgemeinheit zulässig ist gegen eine Entsdrädigung, die unter geredrter

Abwägung derlnteressen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen ist.

Für den Gutadtter ist es wid'rtig, audr die nidrt ganz einfad're Materie des Ent-

sdrädigungsredrts zu kennen.

Die Bered.rnung der Enteigflungsentsdrädigung beginnt mit der B_estimmung der

Grundstüd<sqoilitat. Auf die einzelnen Qualitätsstufen (Ad<erland -. Baueruar-

tungsland 
-'Rohbauland) 

und die sdrwierigteiten bei der Abgrenzung des werden-

den" Baulandes wurde näiier eingeg"ngerr. Gute Anhaltspunkte zur Frage,- ob und

unter weldren Voraussetz.rttge, als Ad<erland genutztes Gelände bei der Fest'

,.,r.rrrg der EnteignungsentsÄädigyng s9i191 Qualität nadr höher als reines Ad<er'

tand zi bewertenlst, gi'bt d"r Urteil des BGH vom 8.11.1962 (NJ§f 1963 S. 1492)'

Da die wirtsdraftlidrJ Betradrtungsweise im Vordergrund steht, ist hier audl eine

*igfaftig. Beobadrtung der Marftsituation vor Beginn der'§Tertermittlung erfor'

derlidr.

Die genaue Qualitätsbezeidrnung ist unentbehrlid'r für die Feststellung, weldre Sub-

stani der Betiofiene im Zeitpunlt der Entsdrädigung verloren hat. Ein Enteigneter

t "ii ,u. den tatsädrlidr.r, $F.t des Abgenommenen, den Substanzverlust, ersetzt
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erhalten, damit er in die Lage versetzt wird, sidr einen gleid-rwertigen Ersatz für das
enteignete Grundsttick zu besdraffen. Bei der Entsd'rädigung sind zwei Stid.rtage zu
berüd<sidrtigen: der Stidrtag für die Bewertung der Qualität des enteigneten Grund-
stüd<s und der Stidrtag für die Beredrnung der zu zahlenden Enteignungsentsdrädi-
gung, der notwendig ist, weil der Grundstü&spreis sidr bei der allgemeinen Preis-
enrwiddung auf dem Grundstücksmarkt in der Zwisdrenzeit, wenn die Entsdrädi-
gungsfestsetzung nidrt unmittelbar dem Eingriff folgt, verändert haben kann. Maß-
gebend ist die Crundstüd<squalität zum Zeitpunkt des Eingriffs, in der Regel der
Zeitpunkt der Zustellung des Enteignungsbesdrlusses. Das weitere Sdri&sal des ent-
eigneten Grundstüd<s beeinflußt die Qualität des dem Enteigneten Genommenen
nid'rt mehr. Ebenso sind §7ertänderungen, die infolge der bevorstehenden Enteig-
nung eingetreten sind, gemäß § 95 Abs. 2 BBauG bei der Festsetzung der Entsdrädi-
gung unberüd<sichtigt zu lassen.

Anders sind die Fälle zu beurteilen, in denen Grundstüd<e durdr Festsetzungen im
Bebauungsplan als Gemeinbedarfsflädren ausgewiesen werden (Verkehrsflädre -Kinderspielplatz), weil von dem Zeitpunkt der Festsetzung an diese Grundstüd<e
von jeder konjunkturellen Veiterentwid<lung ausgesdrlossen werden, praktisdr aus
dem allgemeinen Grundstüd<sverkehr ausscheiden. In seinem Urteil vom 22. 5. 1967
(NJ§f ß67 5.2305) kommt der BGH mit überzeugender Begründung zu dem Er-
gebnis, daß einer Festsetzung für öffentlidre Zwecke in der Regel bereits die bevor-
stehende Enteignung innewohnt. Bei dieser ,,Vorwirkung der Enteignung" wird also
von der Qualität ausgegangen, die das enteignete Grundstäd< besaß, bevor die Fest-
legung im Bebauungsplan und damit eine Blockierung der §Teiterentwiddung
gesdrah.

Für die Beredrnung des Entsdrädigungsbetrages ist Ausgangspunkt der allgemeinen
Entsd-rädigungszweck' Der Betroffene soll mit der zugebilligten Entsdrädigung in die
Lage versetzt werden, sidr einen Ersatz in gleidrwertiger Art zu besdraffen. §7enn
der Zeitpunkt des EingriIls mit dem der Entsdrädigungsfestsetzung im wesentlidleri
übereinstimmt, ridrtet sich der §7ert des Grundstüd<s nadr dem Preis, der für diese
Grundstüd<squalität im gegenwärtigen Zeitpunkt auf dem Grundstücksmarkt gezahlt
wird (heutiger Verkehrswert). Unterscheidet sid-r der Zeitpunkt des Eingrifis von
dem der absdrließenden Entsdrädigungsfestsetzung wesentlidl, ridrtet sidr der §7ert
des Grundsttid<s für die zum Zeitpunkt des Eingriffs bestehende Grundstüd<s-
qualität nadr den im gegenwärtigen Zeitpunkt auf dem Grundstücksmarkt gezahlten
Preisen.

Der maßgebende Stid-rtag für die Berechnung der Enteignungsentschädigung ver-
sdriebt sidr bei der begründeten Anfedrtung auf den Zeitpunkt der letzten geridrt-
lidren Tatsadrenverhandlung. Sind Teilbeträge durdr den Enteignungsbegünstigten
gezahlt - eine möglid-rst baldige Zahlung sollte in allen Fällen angestrebt werden-,
hat der Enteignungsbetroffene nur nodr Ansprudr auf den prozentual zur Steigerung
beredrneten Restwert (Steigerungsredrtspredrung).

Unabhängig von der Entsd-rädigung für den Verkehrswert des Grundstüd<s hat der
Enteignete Ansprudr auf Berüd<sid-rtigung weiterer Vermögensnadrteile, die ihm
durdt die Fortnahme des Grundstüd<s entstanden sind (Aufwuchs, Einfriedigung,
§Tegebefestigung, Kosten der Gutadrter, Vertretungskosten des Redrtsanwalts).

§Teitere Ausführungen galten den Besonderheiten bei der Enteignung von Teil-
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flädren von Grundstüd<en sowie der Berüd<sid,tigung des Vorteilsausgleidres. An die

mit besonderer Klarheit vorgetragenen Ausführungen sdlloß sidr eine lebhafte Dis-

kussion an. Das große Interisse und die starke Beteiligung ze.igten, daß audr der-

artige Themen fr'ir die Gutadrter erwünsdrt und frudrtbringend sind'

Thonemann

Erstes Kontaktstudium an der Technisc}en Universität
Hannover

§7ie wir alle aus unserer täglidren Erfahrung wissen, sdrreitet die tedrnisd're Ent-

wicklung auf allen Gebieten ,rrr...t Lebens und audr unseres Berufes immer rasd'rer

voran. Nlahezu täglidl haben wir uns mit neuen Erkenntnissen auseinanderzusetzen,

uns neue Fertigkeiten anzueignen, Um diesen Erfordernissen geredrt zu werden, ist

ständige Fort- und §Teiterbildung zwingend notwendig.

Die Niedersädtsische Vermessungs- und Katasterverwaltung hat dieser Notwendig-

keit seit langem Rechnung getragen. Idr darf an die große Zahl der Fortbildungs-

kurse in dei letrten t Z Monaten erinnern. Bei diesen Kursen ging es naturgemäß

immer darum, in der Vermessungs- und Katasterverwaltung entwid<elte Arbeits-

verfahren zu verbreiten und ihre allgemeine Anwendung zu erreichen'

Darüber hinaus ist es jedodt audr erforderlidr, daß Vermessungsingenieure mit

neueren wissensdraftlidren Erkenntnissen auf geodätisdrem Gebiet vertraut werden.

Außer dem Studium von Literatur und Fad-rzeitsdrriften bietet sidr dazu jetzt aud'l

die Möglidrkeit des Kontaktstudiums.

Das ist ein Begrifi, den der §(issensd-raftsrat in seinen Empfehlungen zur-Neuordnung

des Studiumian den wissensdraftlidren Hodrsdrulen der Bundesrepublik Deutsdr-

land aus dem Jahre 1966 eingeführt hat. Das Kontaktstudium soll Akademiker, die

die Universität bereits seit einer Reihe von Jahren verlassen haben, mit den im

Laufe dieser Jahre gewonnenen neuen Erkenntnissen und Verfahren verffaut madlen.

In der Geodäsie ist an der Ted,nischen Universität Hannover im Februar dieses

J"t.es aas erste Kontaktstudium in Form eines einwödligen Ferienkurses durdr-

geführt worden.

Es wandte sidr an soldre Vermessungsingenieure, die ihr Geodäsiestudium vor etwa

fO j"fti." abgeschlossen haben, unä bäh"ndelte zwei theoretisdre Themen, über

die'zu Zeitei des soeben argeiprodretten Studiums nodr nidrt gelesen wurde' Es

handelte sidr um folgende'

prof . Dr. Ing. §f . Höpcke, Fehlerlehre und Ausgleichsrechnung heute,

prof . Dr. Ing. §(/. Torge: Mathematisdre Statistik und Geodäsie.

Zur Vorbereitung der Teilnehmer auf diese Kurse wurden seit etwa 10 §Todren vor

S"rir,r, des Kursäs Lehrbriefe versandt, die von den Teilnehmern sogleidl durdr-

,rl.'U.f*, *"r"". Jedem Lehrbrief waien praktisdre Ubungen beigegeben, duqdr

d"i.n LOrung das im Lehrbrief vermittelie §?'issen vertieft werden sollte. Die
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Lösung dieser Aufgaben hatten die Teilnehmer binnen einer §flodre zurüd<-
zusdrid<en.

Insgesamt sind 12 Lehrbriefe versandt worden; für die Bearbeitung eines jeden war
etwa 1 Tag erforderlidr. Im Kursus selbst fanden an 5 aufeinanderfolgenden Tagen
vormittags jeweils eine Vorlesung zu jedem Thema von ca. 2 Stunden Dauer und
naclrmittags je eine flbung mit Diskussion zu jedem Thema von ca. lrf Stunden
Dauer statt.

Es wurden im einzelnen folgende Punkte behandelt'

l Fehlerlehre und Ausgleidrsredrnung heute:

1.1 in den Lehrbriefen'

Einführung in die Algebra der Matrizen;
Inversion der Matrizen und Redrenverfahren dazu mit Algorithmus von Cholesky
und Moderner Gaußsdrer Algorithmus;
Matrizeninversion durdr Reihenentwiddung ;

Submatrizen;
Fehlerfortpflanzung in Matrizendarstellung in Funktionen unabhängiger wie korre-
lierter Crößen;
korrelierte Beobadrtungen ;

Deffnitionen und Formeln zur Korrelation in der Fehlerlehre;

1.2 in den Vorlesungen und Ubungent

Beispiele für algebraisd-re und physikalisd're Korrelationen ;
empirisdr gefundene Korrelationskoeffizienten bei physikalisdren Korrelationen;
systematisdrer Fehler und Korrelation;
Ausgleidrung direkter Beobadrtungen;
Ausgleidrung vermittelnder Beobadrtungen;
gemeinsame Ausgleidrung von Rid'rtungen und Stred<en;
unvollständige Ridrtungssätze ;
Ausgleidren großer Dreiecksnetze nadr vermittelnden Beobadrtungen.

2. Mathematisdre Statistik und Geodäsie

2.1 in den Lehrbriefen'

Einführung in die §/ahrsdreinlidrkeitsredrnung ;
graphisdre Darstellung eindimensionaler Verteilungen (Häufigkeit und \7'ahrsdrein-
Iidrkeit; Summenhäuffgkeit und Verteilungsfunktion) ;

mehrdimensionale.Verteilungen ;

Absdrätzung der Momente einer Verteilung;

2.2 in den Vorlesungen und Ubungent

statistisdre Betradltungsweise in der Geodäsie;
Normalverteilung als Verteilung der Beobadrtungsfehler;
(Stidrprobenverteilungen (driz-, t-, F-Verteilung) ;
Vertrauensintervalle für Mittelwert und Standardabweidrung;
Prüfen von Hypothesen (Parametertests);
Verteilungstests;
Varianzanalyse, Regression, Korrelation.
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Außer den lrhrbriefen waren audr die Vorlesungen sdrriftlidr ffxiert. Daher entffel
für die Teilnehmer die Mühe des Mitsdrreibens. Sie konnten den Vorlesungen auf-
merksamer folgen und das Vorlesungstempo konnte so gesteigert werden, daß der
Kursus nur eine §7odre dauerte.

An diesem ersten Kontaktstudium in Hannover nahmen ca. 20 Diplomingenieure aus

den versdriedensten Bereid'ren des Vermessungswesens teil. Es waren vertreten die
Vermessungs- und Katasterverwaltungen der Länder Niedersadtsen und Sdrleswig-
Holstein, das Landesvermessungsamt Nordrhein-Vestfalen, das Vermessungsamt

der Hansestadt Hamburg, die Landeskulturverwaltung Nordrhein-Vestfalen, Bundes-

wehr, Straßenbauverwaltung Niedersadrsen sowie eine Gesellsdraft für lagerstätten-
forsdrung.

De Teilnehmer waren sidr am Sdrluß der Veranstaltung über den §7ert und dle

Qualität dieses Kontaktstudiums einig. Es stellt einen geeigneten §7eg zur'Fort-
bildung leitender Vermessungsingenieure dar. Die speziell in diesem Kontakt-
studium vermittelten Kenntnisse helfen allen denen, die in der Triangulation tätig
sind oder auf anderen Gebieten große Mengen von Messungsdaten auswerten

müssen, bei der täglichen Arbeit. Darüber hinaus erlauben sie es allen Teilnehmern,
auf diesen Gebieten durdr das Studium von Literatur und Aufsätzen auf dem
Iaufenden zu bleiben.

Bei der SdrlufJdiskussion wurde der Dank der Teilnehmer an die Veranstalter in
deutlidren '§ü'orten ausgesprodren. Darüber hinaus wurde die Hoffnung und Erwar-
tung laut, daß diesem ersten Kursus baldmöglid-rst weitere über andere geodätisdre

Themen folgen sollten. Dabei herrsdrte einhellige Meinung darüber, daß diese

Kurse keine Repetitorien sein dürfen, sondern wirklidr Neues vermitteln sollen.

Dr. Ing. H. Bleumer

Prüfungsaufgaben

aus der Laufbahnprüfung
für den gehobenen verrnessullgstedrnisdren Verwaltungsdienst

Fadrridrtungr Allgemeiner Vermessungs- tmd Katasterdienst

Prüfu ngsfadr Vermessungstedrnik

Aufgabe a)

Sadrverhalt, In einem didrten §Taldgebiet sind für vermessungstedlnisdre Arbeiten

Polygonpunkte erforderlidr. Bei dieier Gelegenheit soll das trigonometisdre Auf-
n.härrät, durdr einen neu zu bestimmenden Punkt verdidrtet werden. Fernsidlten

von diesem einzusd'raltenden Punkt zu Nadrbar-TP sind nid'rt möglidr'

Bisher sind die Koordinaten des Knotenpunktes mit 2 Polygonzügen (Zug Nrn. I
und Z) bestimmt worden. Die Züge bradrten folgende Ergebnisse'

a) Vorläuftge Ridrtungswinkel 88 - HP

Zug Nr. 1 t 107,78979

Zug Nr. 2 , 1O7,80658
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b) Vorlauftge Koordinaten für TP 88

Redrts Hodr

Zug Nr. I : 35 44941/1 579020[26
Zug Nr. 2 t 35 44941,?2 57%)200,22

Aufgabe, Beredrnen Sie die endgültigen Koordinaten des Knotenpunktes und der
zur Bestimmung dieses Punktes benutzten Polygonpunkte mit Hilfe der nadr-
stehend angeführten Messungsergebnisse der Züge Nrn. 3, 4 und 5. Mit zu beräd<-
sidrtigen sind die Ergebnisse der Zäge Nrn. 1 und 2 (siehe Sadrverhalt). Die Poly-
gonzüge sind als Cerüstzüge anzusehen. Eine Skizze im VermVordrud< 2t ist nidrt
erforderlidr.

Anlagen, Tafel 2, Fehlergrenzen ftir den §Tinkelabsdrlußfehler von Polygonzügen

Tafel 3: Fehlergrenzen für den Uingsfehler von Polygonzügen

VermVordru& 8

2 VermVordrud<e 19

VermVordru& 21

Hilfsmittel : Doppelredrenmasdrine ; Funktionstafel für Masdrinenredrnen

Aufgabe b)

Sadrverhalt, Für die Herstellung der Deutsdren Grundkarte I : 5fi)0 soll der TP 74
durdr Rüdcrvärtssdmitt in das trigonometrisdre Netz eingesdraltet werden.

Aufgabe'

a) Beredrnen Sie die Koordinaten des einzusdraltenden neuen TP 74.

b) §Teldre Verfahren von Rüd<wärtssdrnitten kennen Sie?

Gegebene Koordinaten:

Redrts Hodr

4327126 45 59 429,79 5894 tO312
4327117 45 62 441i9 5894 264,49

4327170 45 fi977,95 58 91 849,19

Gemessene §Tinkel:

70-74-26:136,67625
26-74-17:120,41775

Anlage, VermVordrud< 1 1

Hilfsmittel : Doppelredrenmasdrine ; Funktionstafel für Masdrinenredrnen

Lösungsfrist: für Aufgabe a) und b) zusammen 6 Stunden.
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t0e

Zu Aufgabe a), Knotenpunktberedrnung

1.) Gegebene Koordinaten , 2.) Zug-Nr. 3 :

Punkt Redrts Hoch

454

^52448
489

^12449
A8
453

35

46 448,64

45 511,62

46 060,05
43 783,53
47 l5l,2o
45 029,97
47 493,10

44 379,83

57

gl 032,32

89 222,89

90 459,69

90 521,47

90 425,16

90 895,70

89 886,02
g9 607,60

Zugl 4.. 48
/ Ls7-tzg m q

tt-a're.ii,l 7us7o.. o..

'Zug 2 \
[:] -?.4,9T o...

C4Bre.lUi,)

Punkt §Tinkel Strecke

^54
^52o70l
o702
o703
o704
o705
o706/
as8
HP

389,1 300 s

142,4420s
2OO,349Os

198,5010 s

213,7690s
t7l,l7oos
203,7470s

358,2800 s

179,76

174,41

180,74

117,34

145,86

194,27

228,40

m
m
m
m
m
m
m

3.) Zug-Nr. 4 z

Punkt §ürinkel Strecl<e

^52448
o 7lt
o 7lo
o709
o 708
488
HP

16,5630s
244,684Os

197 ,1610 
s

222,209Os

200,9250s
399,6875 s

262,93

357,82

168,82

214,O4

227,68

m
m
m
m
m

4.) Zug-Nr. 5 ,

Punkt §Tinkel Stred<e

454
489
o 718

o 716
o7t5
o 714
o 713

o7t2
488
HP

64,6520s
1 81 ,6810 

s

172,22Ns
1g5,0550 s

2t6,O4OOg

2t3,46ggs
177 ,3360 

s

2O9,4370s

185,72

222,54
238,1 8

149,73

143,92

163,52

157,87

m
m
m
m
m
m
m
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Taftl 2

Tafel 2

Fehlergrenzen ftir den §Tinkelabsdrlußfehler von Polygonzügen

(t) Die Grenzwerte Ap sind beredrnet nadr den Formeln:

aB 4c t-l: 
ä- /t' für GertiffiüBe,

aP : 2t F für andere Hauptzüge,

aB - ze l/T + 2c für Nebenzäge.

Ag bedeutet den größten zulässigen Vert für Ansölußridrtungswinkel
* ßt.drungswinkell Absdrlußriötungswinkel des Polysonzuges;

n bedemet die Anzahl der Standpunkte bei der §lrinkelmessung im
Polygonzug (einsöließlidr des Anfangs- und Endpunktes).

(2) p* : * 
HilI 

das Gewiöt der Ridrtungen fih die Beredrnung von Knoten-

Anzahl
der

Stand-
ptml«te

n

§ftnl«elabsdrlußfehler Ap

I andere I

Gerästzitge I Hauptzüge I Nebenzttge
cl"l"

Gewidrt

tr^,

I 2 3

2

3

4

1,9

2,?

2,7

2,9

3,5

4,O

4,8

5,J

6r0

0,50

0,3 3

O,25

5 3r0 4,J 6,5 0,20

6

7

I
9

3r3

?,5

3r8

4,O

4,9

5,?

5,7

6ro

6,9

7,3

7,7

8ro

O,l7
O,l4
0rl3
ort I

10 4,2 6,3 8r3 0,t0

11

t2
t3
t4

4,4

4,6
4,8

5ro

6,6

6,9
7,2

7,5

816

819

9,2

9,5

0,09

0,08
0,08
O,O7

t5 5,2 7,7 9,7 O,o7

16

l7
18

t9

J,3

5,J
5'7
J,g

8ro

8,2

8,5

8,7

l0,o
lo,2
lo,5
lo,7

0,06

0,06

0,06
0,05

20 6,O 8,9 10.9 0,05
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Tafel 3

-Geräst-
züge

lsl

-d.*
Haupt-

züge

Neben-
züge

AI pl

t 2 3

230

270

320

360

400

r00

r30

t50

r80

200

70

90

tt0
r30

rr0

0,10

0,1t

o,l2

0,13

0.t4

0,t t
0,16

O,l7

0,t8

0,t9

0,20

O,2l

0,22

0,23

0,24

0,2J

O,26

0,27

0,28

0,D

0,30

0,3t

0,32

0,33

0,34

0,3t

0,36

0,37

0,38

0,39

0rn)

0,4t

O,42

0,43

o,#
O,4t

o,ß
or0
0,48

0,49

0,50

r00

83

69

t9
5t

&
39

3t
3t

28

25

23

2t

r9

17

t6

l5
l4
r3

l2

tt
t0
9,9

9,2

816

8,2

7,7

7,3

6,9

6,6

6,2

5,9

57

J,4

5,2

4B

417

4,5

4,3

412

4,O

440

490

,30

570

620

230

2@

290

320

340

170

r90

220

240

2fi

ffi
7to
7to
800

840

370

400

430

4&
490

280

3r0

330

350

380

890

930

980

to20

lü70

520

,40

570

600

630

{00

+n
450

470

t00

ttt0
t r60

t200

1250

1290

ffi
690

720

7to
7W

520

544

570

590

620

t3{0
r390

r430

r480

1520

8t0

840

970

900

930

640

ffi
690

7lo
7N

1570

r620

tffi
tTlo
1750

!)60

990

1020

t050

r080

7@

790

8r0

840

860

t 800

t8r0
t 890

t9{o
r99o

tt10
t t40

ll70
1200

r230

890

910

940

960

990

2030 t2@, 10t0

lsl

AI PtGertist-
züge

andere
Haupt-

züge

Neben-
züge

t 2 3

2030

2080

2130

2t70

2220

t2@

rr90

t320

r 3t0

t390

t0r0
tfio
1060

t090

trr0

0,tl
O,52

0,53

O,t+

qr5

0r56

O,t7

0rt8

0r19

060

016t

0,62

q63

o,il
0,6t

o,6
O,67

0r68

0,69

o70

071

on
ol?
O,71

o;7t

076
o77

O,78

o7e

0rs
0,8t

0r82

q83

0p4

0,85

0rE6

o,ü
0,88

0,89

0r$

3r8

37
3,6

3,1

313

3,2

3rt

3p
2B

2,8

27
2,6

2,J

2,4

214

2'3

2r2

2,2

2,1

2,0

2,O

l19

1,9

tr8

tr8

t7
t7
1,6

1,6

l16

l,J
l,J
ti
lr+

lr4

1,1

t13

tr3

tr3

1,2

2270

23r0

23fi
2{r0
2+to

l+20

r4r0

r 480

rtt0
tt«)

r t«)
r 160

I t90

1220

l2§
2500

2550

2590

2ffi
2690

lt70
r600

r630

tffi
r690

lno
t29o

r320

r3{0

t370

2730

2780.

2830

28EO

2920

1720

1750

1790

t820

r8t0

r390

t{20
t4t0
t4ito

tt00

2970

3020

3060

3t r0

3r60

t880

t9r0
l9{o
lg70

20m

rt20
r5t0
tf70
t600

r630

32r0

3250

3300

33t0

3390

2030

2W
2090

2130

2l6/0

r6t0
t680

l7w
1730

t7@

34{O

3490

3540

3r80

3630

2r90

2220

22tO

22§
2310

t7w
r8t0
r830

t860

t8!x)

36EO

3730

3770

3820

3970

23ß
23E0

24tO

24§
2470

r9t0
r9«)

rlro
r99o

2020

3920 2t00 2üO
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Präfungsfadr Kartentedrnik

Sadrverhalt: Die Gemeinde A. beantragt beim zuständlgen Katasteramt die Her-
stellung einer zweifarbigen Karte des Gemeindegebietes mit Höhenlinien im Maß-
stab I : 10 (n0, die für Planungszwed<e Verwendung ffnden soll. Es ist eine möglidrst
detailreidre Grundrifldarstellung erwünsd,t. Auf die Höhenlinien kann nidrt ver-
zidrtet werden, dodr wird nur geringer §üert auf eine geometrisdr genaue und
morphologisdr ridrtige §Tiedergabe der Geländeformen gelegt. Die Karte soll in
10ü) Exemplaren vervielfältigt werden.

Das Gemeindegebiet hat eine Ausdehnung von etwa 8 x 10 km; es liegt im Hügel-
land und umfaßt zu 3oo/s bewaldete Höhenzüge.

Folgende Kartenwerke liegen vort

a) Flurkarten 1 : 1000, I :20O0 und 1 :5000: vollständig,

b) Deutsdre Grundkarte 1 :5O@ (DGK 5 M: zusammenhängend füt etwa250/6
der Flädre,

c) Deutsdre Grundkarte (Grundriß) (DGK 5 G)' vollständig, soweit nidrt von b)
beded<t,

d) Topographisd're Karte 1 : 25 000 CIK 25) dreifarbige und einfarbige (kombi-
nierte) Ausgabe, vollständig,

e) Topographisdre Karte 1 : 50 000 (TK 50), Sdrummerungsausgabe und einfarbige
(kombinierte) Ausgabe: vollständig.

Aufgabe,

l. Aus weldren Kartenwerken kann die beantragte Karte abgeleitet werden?

2. Versdriedene denkbare Lösungen sind kurz zu skizzieren und zu beurteilen.

3. Von den möglidren Lösungen ist diejenige auszuwählen, die es gestattet, den
§[ünsdren des Antragstellers mit dem geringsten Kostenaufwand zu entspre-
dlen. Der Herstellungsgang der Karte bis zum fertigen Dru& ist eingehend
darzustellen. Auf möglidre Sdrwierigkeiten und Maßnahmen zu ihrer Uber-
windung ist besonders hinzuweisen.

Die angewandten Arbeitsverfahren (2. B. Reproduktionsfotograffe, Kopie,
Drud<) sind nur in ihren Grundzügen zu besdrreiben.

4. An weldten Stellen des Herstellungsganges ist das Katasteramt auf die Mitarbeit
anderer Vermessungsstellen angewiesen?

Hilfsmiuel: keine.

läsungsfrist: 3 Stunden.

Prüfungsfaü Liegensüaftskataster

Aufgabe a)

Sadrverhalt: von dem Eigentümer des Flurstücks 223/12 Friedridr Clausen ist
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beim zuständigen Katasteramt der Antrag auf Feststellung der Grenze gegen das

Flurstüd< 96/1 (Eigentümer Hermann Th i e s) gestelltworden.

Der Katasternadrweis für diese Grenzfeststellung bestand lediglidr aus der Flur-
karte, die unter Verwendung einer Verkoppelungskarte aus dem Jahre 1866 ent-
standen ist. Die Flurkarte ist bei der häuslidren Vorbereitung anhand der Original-
Verkoppelungskarte überprüft worden.

Bei den örtlidren Vermessungsarbeiten hat sidr ergeben, daß die Katastergrenze
örtlidr nidrt erkennbar ist. Von Clausen und Thies ist seit jeher ein Erdwall als

gemeinsame Grenze angesehen worden, der im Punkt (A) (siehe Lidttpause der
Flurkarte) mit der Katastergrenze übereinstimmt, vom Punkt @) jedo& um ca.

143 m abweidrt.

Nad'rdem den Beteiligten dieser Sadrverhalt eingehend erläutert worden ist, erklärt
Clausen, daß er die Katastergrenze in die Ortli&keit übertragen haben und nur diese
als redrtmäßig anerkennen wolle. Thies dagegen besteht auf der Abmarkung des

Erdwalls als der allein redrtmäßigen Grenze.

Aufgabe' §7ie kann der Vermessungsantrag zu Ende geführt wetden unter der
Voraussetzung, daß

a) es zwisdren Clausen und Thies zu keiner Einigung kommt,

b) sidr beide nadr längerer Verhandlung auf den Erdwall als Grenze einigen?

Anlagen t Lichtpause der Flurkarte,
Grundstüd<s- und Eigentümernach-
weis.

Aufgab€ b)

Aufgabe: '§7'ie kann bei der Vorberei-
tung, Durdrführung und Auswertung
von Fortführungsveffnessungen zut
Neueinrichtung des Liegensdraftska-
tasters beigetragen werden ?

Hilfsmittel t keine.

Lösungsfrist: für Aufgabe a) und b)
zusammen 3 Stunden.
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Prüfungsfa& Gesetzeskunde u. a.

1. Im Katasteramt N ist der in Anlage t absdrriftlidr enthaltene Antrag ein'
gegangen.

Zu dem Antrag ist Stellung zu nehmen. Er ist im Ans&luß daran im Entwurf zu

bearbeiten.

Bei der Bearbeitung zeigt sidr, daß das im Grundbudr in Abt. II unter Nr. 1

eingetragene Redrt mit den Angaben des Notars übereinstimmt. Die drei Flur'
stüd<e 104, 12711 und 12411 siad im Bestandsverzeidrnis des Grundbudrs als

e i n Grundstüd( unter einer laufenden Nummer eingetragen.

Nadr der Flurkarte liegt Flurstüd< 104, Flur 11, getrennt von den Flurstüd<en
12711 und 12411, Flur 7.

Eine Kopie vom Bestandsblatt des Uegensdraftsbudrs ist als Anlage 2 beigefügt.

2. Veldren Nutzen hat das Unsdrädlidrkeitszeugnis für das Liegensdraftskataster?

3. §feldre Belastungen sind bei Ausstellung der Unsdrädlidrkeitszeugnisse auszu-
sdrließen?

4. Nadr § 8 des Gesetzes über Unlsdrädlidrkeitszeunisse können die Beteiligten,
denen die Verfügung des Unsdrädlidrkeitszeugnisses ztrzustellen ist, binnen
2 §fodren nadr Zustellung das für die Führung des Grundbudrs zuständige
Amtsgeridrt anrufen.

Edäutern Sie die Arten der Zustellung und die Vorsd,riften für die Beredrnung
der zweiwödrigen Frist.

5. s 5 des Gesetzes über Unsdrädlidrkeitszeugnisse erklärt das Katasteramt für die
Erteilung von Unsdrädlidrkeitszeugnissen als zustdndig. \Teshalb hat der Ge-
setzgeber diese Behörde ausersehen?

Anlagen' 2

Hilfsmittel' keine.

Lösungsf rist : 2rl Sunden.
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Anlage l

Dr.Tz. . . . . .

Rechtsanwalt und Notar

An das

Katasteramt

in N.

Bad L., den 14. Juni 1968

Betr.: Erteilun_g eines unsdrädlidrkeitszeugnisses nadr dem Gesetz über
Unsdrädlidrkeitszeugnisse
vom 4. Juli 1961 - Nds. GVBI. 196r S. t j9 _.

Adele Fahlbusdr aus Barbis hat durdr Vertrag vom 25. Mai 196g an den Bauer
Georg Moridr das im Grundbudr von Barbis Baid 12,Blatt s:i.i"j.""gene Grund-
stücl<_Gemarkung Barbis, Flur 11, Flurstüc.k 1o4, voim langen H"äil Größe von
65 ,96 a zum Preise von I 650,00 DM verkauft und aufgelaslen.
Das Grundstüd< soll lastenfrei übertragen werden.

Im Grundbudr von Barbi_s !and, 12, Blatt 552 steht in Abteilung II unter Nr. 1 ein
lebenslänglidr_es,,unentgeltlidres §Tohnredrt und Altenteil ftir ?en Invaliden Karl
Fahlbusdr in Barbis eingetragen.

Dieses §Tohnredrt und Altenteil beruht auf dem Vertrage vom 3. November 1965.
Namens der Beteiligten-beantrage i& die Ausstellung eines unsdrädlidrkeitszeug-
nisses, daß die Absdrreibung des an den Bauern Geolg Moridr u..tiur,"" Grund-
stüd<s für das §Tohnredrt und Altenteil unsdradlidr ist."
Im Grundbudr von Barbis Band.r2, Blatt_557_stehen außer dem an Georg Moridr
verkauften Grundstüd< nodr-fglgende G,rundstück".i"g"t"g"",-",äd.rr.n d*
§Tohnredrt und das Altenteir ftii Karl Fahlbusdr ebenfa'lls ;?rgil;;, sind und
stehen bleibt:

Gemarkung Barbis Flur Z,Flwstit&. l2Zll,
Hof- und Cebäudeflädre in Größe von 5,2g a,

und

!.emyku-ng Barbis Flur TtFlurstü&. t24lt,
G,rünland in Größe von 9,g2 a.

Das §Tohnredrt besteht ohnehin nur an dem \üzohnhause, aber audr die Beköstigungdürfte nidrt-gefährdet sein, wenn das Grundstüd< FIur il, Frr;.ää ro4, ftei-gegeben wird.

Hodradrtungsvoll

gez. Dr. Tz. . .

Notar
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Prüfungsfadr Staatskunde u. a.

I.

1' Bei lhrerDenststelle geht von Herrn Fröhlidr ein Sdrreiben folgenden Inhalts ein,
Betr.' Ihre Forderung von g,90 DM
Heute war ein von d-er Regietungskasse in C. beauftragter Geridrtsvollzieher bei
mir und wollte den Betrag pfänden. Idr habe jedodr bäeits .in* or.nu"*nlr_
eid geleistet und die pfändirng verlief daher.äl* errob.le ;;.il d., B;;g
vielleidrt in 4 §/odren bezahlJn. Gewähren Sie mir bitteirist.

2. Fünf Yoegn später erhalten sie ein neues sdrreiben. Herr Fröhlidr bittet nun-
mehr, ihm den Betrag zu erlassen, da er das Geld imme,oa niat u.sitze und
die Zahlung ihn außerdem hart treffen und nodr weiter in *ir,rÄJ,il;"- ä;;
bringen würde.

Prüfen sie, um was für Anträge es sidr hier handelt - was von wem zu veranlassen
ist, und weldre §firkung die von Ihnen vorzusd.rragenden MaßnahmeJaben.

II.
A ist Eigenttimer einer §Taldparzelle, die er forstwirtsdraftlidr nutzt. Diese parzelle
liegt im Bereidr einer redrtswirksam erlassenen Landsdraftssdrutzverordnung, in der
es untersagt wird, irgendweldre Bauten im Landsdraftssdrutzgebiet zu erridrän; die
forstwirtsdraftlidre Nutzung der Grundstüd<e wird 

"iar ei"geiÄräril 
-

Nunmehr beantragt A beim zuständigen landkreis, ihm den Bau eines der Land-
sdraft angepaßten §Todrenendhauseslu gestatten. Der Landkreis lehnt den Bau-
antrag, unter Hinweis auf die Landsdraftssdrutzverordnung in einem formlosen
Sdrreiben an A ab.

.4 ir!.d:l Auffassung, daß die Baubesdrränkung durdr die L.sd,vo eine Enteignung
hinsidrtlidr seines Grundstü&es darstelle, *oiü" .. eine Entsdrädig;ng uedär,gei
könne.

l' a) Kann A gegen das formlose Sdrreiben des Landkreises redrtlidr etwas unter-
nehmen?

b) §fleldren Redrtsdraräkter hat dieses Sdrreiben?
2. Liegt hier eine Enteignung vor?
3. Kann A hierfür eine Entsdrädigung verlangen?
4. Hat A, sdron ehe er seinen Bauantrag stellt, eine redrtridre Mögridrkeit, etwaszur Beseitigung der l.andsdraftssdrutzierordnung zu unternehmen ?

Verfassungsbesdrwerde ?

5. zusatzfrage: De landsdraftssdrutz-vo ist nodr nidrt erlassen, aber A erfährt,daß ihr Erlaß demnädrst bevorsteht. Hat A ei"e Mogridlk;it,;;;; den BIaßder VO vorzugehen?

III.
l oberinspektor sdrlimm wird wegen sdrwerer passiver Bestedrung (s 332 stGB)
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1.

2.

zu einer Gefängnisstrafe von 14 Monaten verurteilt. Das urteil wird am 31' 3'

1969 redrtskräftig.

Im Strafverfahren erfuhr der Dienstherr erstmalig, daß sd'rlimm bereits vor

seiner Ernennung zum §Tiderrufsbeamten am l. 4. 1962 wegen Urkunden-

fälsdrung zu l1 litonaten Gefängnis verurteilt worden war'

Frage: Kann der Dienstherr die Rüd<zahlung eines Teils der seit dem 1.4. 1962

bis it. 3. 1969 gezahlten Dienstbezüge vedangen?

2. Baurat X ist über versdriedene Mißstände in dem Baudezernat seiner Behörde- ] [;; ir halt es für zwedclos, bei seinen-Vorgesetzten Anderungsvorsdrläge

,u ,nädr., und beauftragt seinen Untergebenen, Bauoberinspektor Z, einen

Beridrt über die versd.riedänen Mißstände in dem Baudezernat anzufertigen und

diesen unmittelbar der Lokalpresse und dem Rundfunk zuzuleiten.

Frage: §üie sollte Z sidr verhalten?

N.
\Welche \[rahlgrundsätze kennen Sie?

Nadr weldrem \Wahlsystem werden die Abgeordneten des Bundestages gewahlta

Erläutern Sie die Grundzüge dieses §Tahlsystems.

\Worin sehen Sie die Vorteile und Nadrteile des Mehrheitswahlsystems gegen-

über dem VerhältniswahlsYstem ?

§7ie und unter wessen Mirwirkung gelangt die Bundesregierung in ihr Amt?

Unter weldren Voraussetzungen und durdr wen kann die Bundesregierung

gestürzt werden ?

V.

Bauinspektor A beim Straßenbauamt N bestellt beim Versandhaus V nach Kata-

il, sdrriftlidr eine Redrenmaschine vom Typ ,,olympia sM 7" zum Preis von

Z{0,-DM. Das Versandhaus teilt dem Straßenbauamt daraufhin mit, daß dieser

Typ vergriffen sei und nicht geliefert werden könne'

Actrt Tage später übersendet V die Masdrine mit dem Hinweis, es habe doch

nodl eine Masdrine dieses Types beschaffen können. Das Straflenbauamt hat

kein Interesse mehr an der Maschine, da A inzwisdren eine andere besdrafft hat'

Erläutern Sie, ob das Straßenbauamt dennodr den Kaufpreis an V zahlen muß'

Das nodl unbedeutende, aber von nie gekanntem Elan beflügelte Bad M' beab-

sidrtigt, seinen Kurpark';; vergrgßernl Es wendet sidr an den Bauern Alt, um

von diesem zwei an den- k.rrpirk grenzende \wiesengrundstüd<e (Flurstüd<e I

und z) zu kaufen. Alt will jeäoch ,iiAt verkaufen und ist nur bereit, an seinen

beiden Grundstücken ein dingliches Vorkaufsrecht einzuräumen.

Nadr entsprechender Einigung werden für die Stadt im Grundbudr bei beiden

Grundstü&en entsprechende Vorkaufsrechte eingetragen.

Nadr 2 Jahren tauscht Alt mit dem Bauern Bertram das eine \Wiesengrundst'ü&

(Flurstüd< l ) gegen ein Sttict< Ackerland, während Alt das andere Grundstiid<

3.

4.

5.

1.

2.
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(Flurstüd< 2) an den Bauern clemens verkauft und aufläßt. Die stadt erfährt
lervon erst, nadrdem Bertram und clemens bereits als neue Eigentümer im
Grundbud, eingetragen worden sind.

Kann die Stadt ihr Vorkaufsredrt ausüben?

Hilfsmittel: Text RHO und R§78, NBG, BGB.

Lösungsfrist: 4 Stunden.

Hinweis
Redrtsanwalt Dr. Horst Joadrim, Bsen, hat in seinem Beitrag ,,Die enteignungs- und
energieredrtlidre Problematik für Versorgungsleitungen" ln der Neuen-Juriitisd.ren
Vodrensdrrift 1969 Heft 49 seite 2lr5 u.a. die Bemessung der Dienstbarkeits-
entsdrädigung für Energieversorgungsleitungen dargelegt unä k.itird., gewürdigt.
Die Entgegnung ,,Entsdrädigung für versorgungsleitungen" von Redrtsanwalt und
Notar Prof. Dr. Hans Fischerhof , Frankfurt, ist in der Neuen Juristisdren
§[odrensdrrift 1970 Heft 18 Seite 794 veröffentlid.rt worden. Für die praxis der
Gutadrteraussdrüsse dürften die Hinweise auf die Redrtspredrung des BGH und
einiger OLG von besonderem Interesse sein.

Das in diesem Zusammenhang interessierende urteil des oLG Hamm vom lz .2.lg7o
über die Entsdr-ädigung bei Verlegung einer zweiten unterirdisdren Leitung innerhalb
des sdrutzstreifens ist in der NItr7 l9z0 Heft 1 8 seite 81 5 besprodr.n *o.ä.r.

Bo

Buclbesprechungen
In Heft 211963 dieser Zeitsdrrift wurde von M. Hane der von professor Dr. Heißler
1962 herausgegeh_ene-Band ,,Kartographie" der sammlung G<iedren besprodren.
3 Auflagen dieses Bandes waren in wenigen Jahren vergrilferi.

Für den 1966 verstorbenen Herausgeber hat nunmehr o. professor Dr. Günter Hake
vom Lehrstuhl für Topographie und Kartographie an der Tedrnisdren Universität
Hannover die §fleiterführung dieses verkes übernommen. Das umfangreidrc stoff-
gebiet_wurde_neu gegliedert und auf zwei Bände - Kartographie I undil - verteilt.
Beide Bände liegen jetzt in neuer Bearbeitung vor.

Viktor Heißler - Günter Hake

Kartographie I - Kartenaufnahme, Netzentwürfe, Gestaltungs_
merkmale, topographisdre Karten

Sammlung Gösdren, Band 30/30 a/30 b, §Talter de Gruyter & Co,
Berlin 1970, 233 seiten mit 1r7 Abbildungen und g Kartenbei-
Iagen, broschiert, 7,80 DM.

Der Gesamtstoff dieses Bandes gliedert sidr in 5 Absdrnitte. Im ersten werdenBegrif f und Auf gabe der Kartographie umrissen. Die Kartogra-
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phie wird als ,,'§7'issensdraft und Ted'rnik der graphisdren Darstellung räumlidr ver-

[.itt., O"t.n einsdrließlidr der Lehre vom Gebiaudr soldrer Darstellungen-" bqzei-dr'

,.i, 
""a 

i[ lufg"be der Kartographie wird darin gesehen, ,,bei jedem Informanden

;l;!;ägieri ,it .f""a. Vorlteflung von der-glwesenen-, vorhandenen oder ge-

pi"i.i"vi.Uidrkeit zu örzeugen". [r1nn_r{-tlar werden die Entwidclung der

äi"l*pt i. und ihre Einteilu--ng nadr Siäffgebieten oder der Herkunft kartogra'

pftrÄ".i irraiud<sformen oder äer Gruppiirung der Karten z B. topogryphisdre
'und th"r"tlrdre Kartographie aufgezeigt. Ausführungen über Begriffe und Eigen-

.Arf,.r, der Karte, Kalen-aßstab] Kattt,gt'ppierung-und Angabe der Behörden

."J öig"ii."tionen, die zivile amtlidre Kärten herstellen und herausgeb-en, 9i1-
sdrliefiiä Sdrrifttum und Kartennadrweise besdrließen diesen einführenden Ab-

sdrnitt.

Der zweite Absdrnitt ist den G e o d ä t i s c h e n G r u n d I a g-e n u n d t o p o -

,irOt ischen Vermessungen gewidmet. Vorangestellt wird ein Uber-

tfi* iiL". die geodätisdren Arbeite-n. Es folgen Ausführungen_über Maßeinheiten

und Koordinateirsysteme, Gestalt und Größe des Erdkörpers - Bezugsflldren, Lag-e-

*.r*rrg.r, und -ierpunlte, Höhenmessungen und -festpunkte und sdrließlidr die

,opog.öhiraen Vermessunien. Hierbei wiid besonders auf die neuesten Enrwid<-

luigJn im Instrumentensekör hingewiesen,. z. B. bei der Stred<enmessun€ auf das

ü;ä;;. ier Cubic Corporatiän U!A) und das registri-erende elektronisdre

i"dy;;[.. neg Elt" 14 der Firma Carl Zeiss/Oberkodren und bei der Photogram;

metrie auf die OrthoProjektoren'

Der dritte Absdrnitt befaßt sid'r mit den Kartennetzentwürf en. Nadr

;.ü;;;;9a;; c"undbegrifie werden die versdriedenen Möglidrkeiten der Abbil-

;;;il;;i?dkörp."r ""f d'ie Kartenebene besdrrieben. Begonnen wird mit den eöten

,iiriri"f.r, zylindrisdren und konisdren Abbildun_gen mit Angabe ihrer Konstruk-

tion sowie der Verzerrungsverhältnisse. Es folgen die polykonisthen, Polyeder- und

"r.4,." 
Abbildungen. säru"nta werden die geodätisdren Abbildungen unter Ein-

b;;i.h;;g des UTii4-systems und weiterer konformer Systeme für Polargebiete, die

ort.u-pä'itae, Sta"ten, DDR, Osterreidr und Sdrweiz erläutert'

Im vierten Absdrnitt werden die M e r k m a I e u n d M i t t e I k a r t o g r-a p !i'
,.h., Gestaltung behandelt. Die Merkmale der Kartengegenstiinde (ob-

;.k;g*;äßgkeiten) i".d., mit Hilfe von fünf Merkmalspaaren differenziert in
'eu"ii,a,.n unä eu"otiUiten, Diskreta und -Kontinua, 

Statisdres und Dynamisdres

V-;h;ir.;;U.sprtiiglidle uiä Abgeleitete Objekte, Ersdreinungen undSadrverhalte'

Dieser Unter"f.dliitt wird mit äer Zusammenstellung _v9n -s9drs 
Objektgruppen

1fladr.rrh"ft., lineare und lokale Diskreta, Kontinua, räumlidre Verändenrngen sowie

ä;;;,t".-'D.t n ot * L*it,L r-rg.l a'bgesdrlossen, von denen praktisdr nur die

;;;i;; Grrppen für die Darstellu-ng in topographisdren Karten. in Betradrt kom'

men. alle 6 iedodr sidr in thematisdrei Karten wieäerffnden. Den Merkmalen karto-

ä;ffiä.;';;"iü iöopttita" Gesetzmäßigkeiten) werden kurze Betrad,tun-

ilr,t'äuli'a[-iürri*riair".nrior,.n von Kartenilementen vorausgesdrid<t und in

ffiL.ä'";;;;itü,. ir *ird dann auf die Bedeutung der Generalisierung ein-

;ä;;;al. .ir,. a.r *iÄiig.t." und sdrwierigsten Tätigkeiten in der Kartograp6ie

ir,lSiJU.i Grundregeln d.i ö.n.t"li.ierung wirden in Abb. 89 übersidrtlidr zusam-

;;;*ll,;nJ auia S"irpi"f. mit dem Hlnweis erläutert, daf fi-e Generalisierung

nidrt frei von subjektiv;ä;?;;;;"g"r, d.. Bearbeiters ist und daher eine sinnvolle
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und nidlt sdrematisdre Anwendung dieser Grundregeln erfolgen muß. In diesem Zu-
sammenhang wird audr au{ das von F. Töpfer 196i aufgestJlte Auswahlgesetz hin-
gewiesen. s&ließlidr werden nodr die untersdriedlidlei Lagemerkmale 

"(grundriß-

treue, 
-grundrißähnlid're, lagetreue und raumtreue Darstellurig) hervorgehöben. Bei

den diesen Absdrnitt absd'rließenden Ausführungen über-iie kartägraphisd.ren
Gestaltungsmittel ist die Abb. 95 hervorzuheben.

Im fünften und letzten Absdrnitt wird der Leser mit den Topo graphi schen
K.arten vertraut gemadrt. Als Topographisdre Karte in ei"ern-seh. weiten und
allgemeinen sin_ne ist jede ,Karte, in dei situation, Gewässer, Geländeform, Boden-
bewadrsung und eine Reihe sonstiger zur allgemeinen Orientierung notwendiier oder
ausgezeidrneter Ersd'reinungen tlaupJgegenstand und durdr Kartänbesdrrifting ein-
gehend erläutert _sind", anzusehen. Entspredrend dieser Deffnition folgen einä Zu-
sammenstellung der von einer_ topographisdren Karte zu erfrillenden i,ufgabe, die
Grup_pierung der topographisdren Karten sowie Angaben über ihren Inhalimit ver-
sdriedenen Beispielen für die Situations- und Gelandedarstellung einsdrließlidr der
Kartensdlrift. u. a. wird in Abb. 107 ein Aussd.rnitt aus der ron p-i.r.e Ancelin 1967
entworfenen Tiefenlinienkarte der Maas in Rotterdam in verkleinertem Maßstab
geze_igt. Ausführungea über das Kartennetz als Gerüst für die geometrisdre Lage
des Karteninhalts und die äußere Kartengestaltung sowie Kartenändangaben leiä
dann über zu einer Besdrreibung der amtlidren topographisdren Kartenierke in der
BRD, DD^R, usterreidr, sd'rweiz, Italien, Frankreid-r,-Begien, Niederlande, Großbri-
tannien, Sdrweden, USA und udssR. Ein besonderes Kapitel ist Flurkarten, stadt-
!?T.n, §Tanderkarten, '§Tattkarten, der Deutsdre Generalkarte 1:20000b, dem
Militärisdlen Kartenwerk I :250 000 und den straßenkarten gewidmet. Der Ab-
sdrnitt sdrließt mit Besdrreibungen weiterer topographisdrer Kirtenwerke der Erde
und anderer §üeltkörper (Erdmond und Mars).

Eine wertvolle Bereidrerung des Bandes I sind die 7 Aussdrnitte aus amtlidlen
deutsdren Kartenwerken sowie 1 Aussdrnitt aus einer geographisd.ren Karte
I : 30 00o 000, die das Landesvermessungsamt Rheinland-pfalz-, äas Institut für
Angewandte Geodäsie und das Kartographisdre Institut Bertelsmann zur Verfügung
gestellt haben.

Günter Hake

Kartographie II - Thematisdte Karten, Atlanten, kartenver_
wandte Dat'stellungen, Kartentedrnik, Kar-
tenauswertung

Sammlung Gtisdren, Band 1245/1245 a/1245b, §Talter de Gruy_
tet & Co, Berlin 1970, 202 Seiten mit g4 Abbildungen und
l l Karteflbeilagen, brosdriert, 7,gO DM.

Der Gesamtstoff dieses Bande ist in 6 Absdrnitte gegliedert. Im ersten wird der
Lcser mit den Auf gaben und Begrif f Jri der thematischenKart.ographie vertraut gemadrt. obwohl ihre praktischen Anwendun-
g:" :+o-" frühzeitig, z. B. im Bergbau und Besitznadrweis, anzutrefien sind und vom
19. Jahrhundert an mit Darstellungen aus den Erdwissensdraften ein weiteres Aus-
maß annahmen, ist sie als M e th o d e n I eh r e nodr verhältnismäßig neu. Das gilt
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audr für den Begrifi ,,thematisdre Karte", der dle früher üblidre Bezeidrnung ,,ange-

*""a,. Karte" ärdrängt hat. Die themaiisdre Karte will ein bestimmtes Thema oder

einen Themenkreis auslen Bereidren der Natur und des mensdrlidren §flirkens auf

ü;;öit.e., Gr,rndl"ge veransdraulidren.,Ihre Gestaltungsmöglidrteiten sind

,iäfa'f,iä und werden im äitalter der Automation sidredidr durdr eine elektronisdre

Datenvärarbeitung weitgehend geprägt werden.

Im nädlsten Unterabsdrnitt wird eine Gruppierung thematischer
K a r t e n nadr Anwendungsgebieten, Merkmalen der Objekte, Gesamtmerkmal der

Darstellung und Entstehung vorgenommen.

Einen breiten Raum nehmen die Ausführungen über den Thematischen
X"i,.ninhalt ein; sie sind mit 35 Abbildungen ausgestattet. Den sieben Dar-

,t.ilungr-"thoden nad, den Gestaltungsmitteln (Flädren, Signaturen, Punkt, Iso-

ü"i.", "V.f.,"r"n sowie Kartogramme unä Kartodiagramme) wird-nadr E Arnberger

eine bruppierung nad.r vier bestimmten Ersdreinungsformen (Lage-, Diagramm-,

bildstatistisdr.t und bildh"ftes Prinzip) gegenübergestellt'

Kurz und knapp sind die Bemerkungen über die topographisdre Kartengrundlage,

ilß;; k"rt"ng"rt"ltung und Karteniandangaben sowie_die Q_uellen thematisdrer

Karten. Bei de-n topogr"aphisdren Kartengrurdl"g.t werden 3 Fälle uxterschieden:

Unveränderter Aufl"g.diuck, Reproduktionstedrnisdr umgewandelte Karte, Neuer

Entwurf mit stärkererb.n.t"iiti.iut g und Sdrematisienrng in der Linienführung der

Verkehrswege und Grenzen.

Die Anwendungsgebiete thematisdrer Karten werden nadr dem Naturbereidr und

mensdrlidrem üi-tk.rngtk..is aufgeteilt. Aus dem Nattrrbereidr werden u' a' mit

i.iaua.*rg.n erwähntl die Geolägisdre Spezialkarte 7 225 000 auf der Grundlage

der TK 25"und die Bodenkarte I : t 000 auf der Grundlage der Bodensdrätzung; aus

iem Berei& mensdrlidren §üirkens u. a. Siedlungsgeographisdre Karten, Straßen-

t"*", Seekarten, Luftfahrtkarten, Planungskarten. Für mandre dieser Karten bzw'

Plane sind Ridrtlinien aufgestellt, z. B. von der Internationalen §Teltluftfahrtorgani-

sation für das Kartenwe.k" t , t Million §ürorld Aeronautical Chart §rAC), das eine

der widrtigsten Navigationsunterlagen bei Flügen über Landflädren ist, oder Gesetze

..l"rr.n niorden, ,.-8. d"r Raumärdnungsgesetz des Bundes vom 8. 4. 1965 als

nfi-"rg"r"a, und di. Raumordnungr- F_ri. Landesplanungsgesetze der Bundes-

taid., fü, Raumordnungs-, Landesentwidclungs- und Regionalpläne.

Der zweite Absdrnitt behandelt Atlanten. Nadr der Kennzeidrnung ihrer

Merkmale werden mit sehr vielen Beispielen §Teltatlanten, National- und Regional'

,,i"i,.", Fadratlanten, Topographisdre und Bildatlanten besprodren. Der Leser

..t att ,,ra, einen Eintüd< 
^in"den 

Herstellungsgang eines Atlaswerkes, der wohl-

ä"rara"J, und sorgfältig sdron aus Gründen därkalkulation des Verlegers erarbeitet

werden muß. Eingeigangän wird hierbei auf die-Festlegung des Umfangs und Formats

itfi ai" K"rt.n",iftäiluig, Bestimmung der Kartennetzentwürfe, Zusammentragen

urra Är*.r,en des Q',r.[.n*",.ria1i, Sammlung des Nam-eng-utes, Redaktions-

arbeiten sowie die Besoiderheiten der liartengestaliung. Audr die Sonderstellung der

Pl"n,.rrrg."tl"nten unter den Regionalatlanten wird aufgezeigt'

Im dritten Absdrnitt werden alle kartographisdren Ausdrud<sformen, die es neben

J". k"*. nodr gibt, "ui!"rtitrt 
und als-t.rte nv e rw an dte D arstellun -
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g e n bezeidlnet. Entsd,eidend ist hierbei die Art der Projektion und die Lage der
Projektionsebene. Die Luftbildkarte als gegenwärtig jüngste Darstellungsweise wird
besonders hervorgehoben. Daneben werden nodr Vogel- und Satetlitenperspek-
tiven, Panoramen, Blod<bilder, Proftle, senkredrte und sdriefe Axonometrien sowie
Stereodarstellungen behandelt. Ausführungen über Reliefs und Globen besdrließen
diesen Absdrnitt, in den 19 Abbildungen eingefügt sind.

Die Kartentechnik wird entspredrend ihrer Bedeutung in der Kartographie
im vierten Absdrnitt wieder eingehender behandelt. Sie umfaßt alle Arbeiten von der
Kartenidee bis zum Auflagendrud<. Im modernen Arbeitsablauf der Kartenherstel-
tung, -beridrtigung und -vervielfältigung gibt es heute viele Arbeitsvorgänge, die
zeitlidr redrt untersd-riedlidr sind, aber alle aufeinander abgestimmt und im End-
produkt wirtsd'raftlidr und von guter Qualität sein müssen.

Dieser Absdrnitt gliedert sidr in Planung und Entwurf der Karte, Herstellung der
Kartenoriginale und Vervielfältigung der Karteir.

Planungs- und Entwurfsarbeiten werden für amtlidre Karten, Atlanten und Thema-
karten aufgezeigt.

Die klassischen Verfahren der Originalherstellung, der Kupferstidr und die
Steingravur bzw. Zeidrnung mit Litographietusdre auf Stein werden eingehend
besdrieben und ihre bekanntesten Erzeugnisse genannt.

Bei den modernen Verfahren werden zunädrst die an die Träger des Karten-
bildes (Papier, Kunststoffolie, Glas) zu stellenden Anforderungen unterstridren.
Besondere Erwähnung ftnden dann die seit 1960 herausgekommenen synthetisd-ren
Papiere, die vollsynthetisdren Folien, die Zeidrenautomaten, die Sdridrtgravur auf
Kunststoffolien und Glas, die farbgetrennte Bearbeitung und die Farbauszugsver-
fahren bei mehrfarbigen Karten, die Anwendung von Rastern, der Lidrtsarz und das
Strip-Mask-Verfahren. Sdrließlich werden die vielseitigen Möglidrkeiten einer Bild-
übertragung durch optisdre Projektion und Kontaktkopie in der Reproduktions-
photographie und die durdr die Folienkopie ausgelösten zahlreidren Zwisdren-
prozesse der Originalherstellung aufgezeigt. Viele dieser Arbeiten sind jüngeren
Ursprungs, unterstreidren aber die große Bedeutung, die Repro und Kopie heute im
Kartenherstellungsprozeß einnehmen.

Im letzten Unterabschnitt werden die 4 Drud<verfahren Hodr-, Tief-, Fladr- und
Durdrdrud< besdrrieben und mit Abbildungen veransdraulidrt. Hierbei werden aud:
die Eigensdraften der Druckplatten und die Papierbehandlung erläutert.

Bei den Udrtpausen wird auf die Grundlagen des Lidrtpausverfahrens, die Lidrtpaus-
geräte und das Lidrtpausmaterial eingegangen.

Kurze Hinweise auf die Photokopie und Thermokopie, die Mikroverfflmung und die
für die Kartentedrnik an Bedeutung gewinnenden Anwendungen der Elektrophoto-
graphie bilden den Absd'rluß.

Der fünfte Absdrnitt befaßt sidr mit der Kartenauswertung, d. h. der
Entnahme von Informationen aus der Karte. Hier wird zwisdren Kartenlesen und
Kartenmessen (Kartometrie) untersdrieden.

Beim Kartenlesen wird das Erkennen, Deuten, Auszählen, Sdrätzen und Vergleidren
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kurz umrissen. Nadr einem Hinweis auf die Fehlerquellen der Kartometrie werden
die einzelnen Vorgänge des Messens (Koordinaten-, §ü'inkel-, [ängen-, Flädren-
messung und Höhenermittlung auf Karten) illustriert durdr 10 Abbildungen aufge-

zeigt. Auf die Geräte zur halbautomatisdren Flädrenberedrnung wird absdrließend
hingewiesen.

Der Band sdrließt miteinem Uberbli ck zur Geschichte der Karto -

graphie. Es werden zunädrst die Kartographie im Altertum, Mittelalter und
Zeitaker der Ended<ungen mit einer Aufzählung ihrer widrtigsten Dokumente ge-

sdrildert. Hier begegnen wir so bekannten Namen wie Ptolemäus, Peutinger, Behaim,
Etzlaub, Kremer gen. Mercator u. v. a.

,,Von der Regionalkartographie zur topographisdren Kartographie" wird ein weiterer
Zeitabsdlnitt betitelt. In ihm sdrlägt die Geburtsstunde der topographisdren Karten,
die nadrhaltig von Cassini beeinflußt wurden. Impulse gingen audt von Joh. Georg
Lehmann (B«kd'rungssdrraffenmanier) und anderen Persönlid'rkeiten aus.

Der Absdrnitt sdrließt mit Betradrtungen zur Entwid<lung der Atlaskartographie. In
diesem Zeitalter entstehen namhafte privatkartographisd,e Anstalten aud'r in
Deutsdrland, deren Sd-röpfungen untrennbar mit den Namen Adolf Stieler, Alexan-
der v. Humboldt, Heinridr Berghaus u. a. verbunden sind.

Audt dieser Band ist durdr 11 wertvolle Kartenaussdrnitte bereidrert worden, die von
amtlidren Dienststellen und privaten kartographisd'ren Verlagen zur Verfügung
gestellt wurden.

Beide Bände bringen im Literaturverzeidrriis eine Auswahl von modernen Lehr- und
Handbüd'rern. Außerdem wird in den Fußnoten des Textes auf viele Veröffentlidrun-
gen hingewiesen, die es dem Leser ermöglidren, sidr mit Einzelproblemen näher zu
befassen. Dem sdrnellen Aufffnden von Begriffen und Verfahren dient ein ausführ-
lidres Namen- und Sadrverzeidrnis.

Allen an kartographisdren Fragen interessierten Benutzern werden diese beiden
Bände eine werwolle Arbeitshilfe sein. Sie tragen außerdem dazu bei, die große Be-

deutung der Kartographie in der Gegenwart zu unterstreidren und werden die Er-
kenntnis stärken, daß ohne ausreidrende und zuverlässige Kartenunterlagen aktuelle

Probleme sowohl in den Industrie- als audr in den Entwid<lungsländern nidrt zu

lösen sind' 
\7. Kost

Frid<e, Ridrter, Sdrneider:

Der Vermessungstedrniker. Messen - Redrnen - Zeidrnen.
3. überarbeitete Auflage, Hannover 1959, Gebrüder Jäned<e
Verlag. 314 Seiten, 391 Abbildungen,2l Tab. und l2 Vordrud<e.
DIN C 5, Hallleinen, 24,80 DM.

Die erste Auflage dieses für die Ausbildung und Fortbildung bewährten Fadrbudres

ist in Heft 211964, S. 59, dieser Nadrridrten ausführlidr besprodrea worden.

Nodrmals eine Gesamtübersidrt über den h,halt des §flerkes zu geben, erübrigt sidr

daher an dieser Stelle.
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Die dritte Auflagc lst wieder.um ergänzt rvordcn Beeonders auf die erhcbliÖc B-
weitenmg dcs Ab,sdrnittes 1.84 Bundcsbaugesefz ist hlnzuweism' Außerden sirrd

u. a. dic Geräte zm elektno-optisdren Endernungsmessung, die Absönitte Lla&
sababestimnung und -umredurrurg sowie Unfa[vedrtitung, ferner Ausführung§n
übcr däs Datype-Foosetzgerät und die elclctnostatisdrcn Kopierverfahren (Xero-
graphie) neu aufgenommen wordcn.

Diescs Fadrbudr ist njüt nur fär den Vermessung*tdrniker gesdriebcn, es wtld
ebenso dcn L:ndkartentedrniker rmd audr dem Landesplanungstedrnitcr eine
wcrtvolle Flilfc tn Berufssdrule md bAm Selbststudium sein.

Kliw
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Personalnachrichten
(audr zur Laufendhaltung der Personalliste bestimmt)

Beamte des höheren Dienstes

I. Ernannt:

zu VmDir.:
VmOR. Horn, KatA. §7'insen 15. 5.70

,, Thies, KatA. Syke 20. 5,7O
,, Vogel, KatA. Braunsdrweig 25. 5.7O

zum VmOR.:
VmR. Dr.-lng. Gerigk, Reg. Osnabrüd< (Promoviert z 16, l. l97O) 23. 3.7O

zu VmR.:
VmAss. Grams, KatA. Hannover. . . 2. 4.7O

,, Grude, LVwA - LVm - 26. 3.7O

zu VmAss.:
AssVmD. Teetzmann, LVwA - LVm - 15. 4.7O

,, Augath, LVwA - LVm - 15. 4.ZO

II. Ubertragung eines Amtes der Bes.-Gr. A 14

mit einer Stell enzulage nach Fußnote I LBesO:

VmOR. Oesterley, KatA. Uelzen
, Leonhardt, KatA. Celle

oaaaaaaaa.aa.aaaaaa

31. 8.7A
31. 7.70

1. 2.70
1. 2.70

1. 3.70
l. 4.70
1. 4.7A
1.4.70

1. 6.70
1.6.70
1. 6.70
l. 6.70
1. 6.70

m. AbSeordoet:

VmR. Helke vom LVwA - LVm - an das KatA. Osnabnicl( vom
, Grams vom KatA. Hannover an das KatA. Emden vom

IV. Versetzt:

VmOR. Lowe von der Reg. Stade an das KatA. Delmenhorst
Dr.-lng. Gerigk von der Reg. Osnabrü& an das KatA. Hannover .

Hi&vomKatA.UelzenandasKatA.Lüneburg. . . . . . . .

Oelfke vom KatA. Hannover an die Reg. Hannover . . . . . .

Grude vom LVwA - LVm - an die Staatlidre Ingenieurakademie
für Bau- und Vermessungswesen Oldenburg in Oldenburg o . .

,t Stege von der Reg. Hannover an das KatA.'1V'esermünde . . . .

, Schulte vom KatA. Osnabrüd< an das KatA. Verden . . . . . .

VmOR. Meyer vom KatA. Verden an das KatA. Sulingen . . . . o . .

VmR. Benkendorff vom KatA. Sulingen an das KatA. Hameln o . . . .

6. 70 bis
5. 70 bis

lt

n

ll

VmR.

V. B e url aub t (§ 99 NBG) :

VmR. Lehmann, KatA. '§7'insen,

dem Geodatisdren Institut
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VL Beauftragt:

VmOR. Löwe mit der Leitung des KatA. Delmenhorst l. 3.7O
VmR. Stege mlt der Leitung des KatA. §Tesermünde 1. 6.70

,, Sdrulte mit der Leitung des KatA. Verden 1. 6.70
,, Benkendorff mit der Leitung des KatA. Hameln l. 6.70

VmOR. Meyer mit der Leitrmg des KatA. Sulingen l. 6.70
VmR. Grams mit der aushilfsweisen Leitung des KatA. Emden

vom 1.5.70 - 31. 7.7O

VII. In den Ruhestand getreten (§ 5t NBG):

VIIL In den Ruhestand versetzt (§57 NBG):

VmOR. Hense, KatA. Bersenbrüd< 31. 3.70
,, Sdrlemmermeier, KatA. Hameln 31. 5,70
,, §tlenzlow, KatA. §Tesermünde 31, 5.70

IX. Entlassen (§ 38 NBG):

VmR. Janßen, KatA. Leer 22. 4.70

X, Verstorben:

VmOR. Mündr, KatA. Lüneburg. 20. 5.70

Beamte des gehobenen Dienstes

I. Ernannt:

zum Oberamtsrat:
Amtsrat Freise, Mdl lO. 4.70

zu VmAmtm.:
VmOInsp. Sohns, KatA. Auridr 20. 2.70

,, Martens, Reg. Lüneburg 23. 3,70

zum VmOInsp.:
Vmlnsp. SiebertrKatA.Holzmindgn o. . . . . .. .. ... .. 30. 4.70

zu Vmlnsp.:
Vmlnsp. z. A. Bruhn, LVwA - LVm - l. 5.7O

,, Baumann, KatA. Norden . . : . l. 5.70
,, Janssen, Reg. Auridl . 1. 5.70
, tlnger, KatA. §/ittmund l. 5.7O
,, Tergau, KatA. Leer l. 5.70
, Kelm, KatA. Lüdrow l. 5.7O

II. Abgeordnet:

Vmlnsp. Moehl vom KatA. §[ittmund an das LVwA - LVm - vom 16. 3.70
'bis auf weiteres
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III. Vers etz t:
Vmlnsp. z. A.
VmAmtm.
Vmlnsp.
VmOInsp.
Vmlnsp.
Vmlnsp. z. A.

Hubensad< vom KatA. Holzminden an das LVwA - LVm - 15. 3.70
Hänsgen von der Reg. Lüneburg an das KatA. Lüneburg . 15. 3.70
Sdrilling vom KatA. Bersenbrü& an das LVwA - LVm - / . 15. 3.70
Semmelloggen vom KatA. Osterode an das KatA. Northeim 1. 5.70
Sdrneider vom KatA. Hildesheim an das KatA. Osterode . 1. 5.70
Domd<e vom KatA. Northeim an das KatA. Peine . . . . 1. 5.70

IV. In den Ruhestand versetzt (§ 57 NBG):

VmOInsp. Holz, KatA. Peine . 30. 6,70

V. In den Ruhestand versetzt (§ 55 NBG):

VmOInsp. Dehne, KatA. Hameln 30. 6.70

Name

Mertens, Hans
Homm, Kurt
Fiege, Hans
Steen, Bernhard
Staggenborg, Paul
Kerkhoff, Heinz
Aumann, Ernst
rViemann, §7'ilfried
§7eiberg, Adrim

Lüneburg
Lüneburg
Lüneburg
Osnabnid<
Oldenburg
Hannover
Hannover
Hannover
Braunsdrweig

Ing. (grad.)

ll

n

ll

n

t,

t,

tt

ll

geb. am

22. 12.48
21. 2. 47
27. 4. 48

14. ll. 47

7. 2. 46

7. 8. 44
22. 1O.46

2. 12.44
31. 8.45

Ing.-
Befähigung

eingestellt
am

2. 2.70
2, 2.70
2. 2.70
l. 4.70
l. 4.70
l. 4.70
l. 4.70
l. 4.70
l. 4.70

Beamte des mittleren Dienstes
I. Ernannt:

zu VmHSekr.:
VmOSekr. §7'ittenberg, LVwA - LVm - 22.12.69

,, Bergfeld, KatA. Vilhelmshaven . . . 29. 4.7O

zu VmOSekr.:
VmSekr. Laser, KatA. Gifhom 25. 3.7O

,, Ratzke, KatA, Braunsdtweig l. 4.70

zu VmSekr.:
VmAssist. Kasdrube, KatA. Htldesheim 26. 4.7O

,, Perszewskl, KatA. Htldesheim . l. 5.7o
,, Cieseke, KatA. Peine . 22, 5.7O

zu VmAssist.:
VmAssist. z. A. Seedler. LVwA. - LVm - 3, 4.70

,, Gerladr, KatA. Burgdorf 27. 4,7O
,. Uu-mhardt, KatA. Melle 29. 4.7O

,, S"nders, KatA. §ü/ittmund 1. 5.7O

,, Ross, KatA. Leer l. 5.70
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zu VmAssist. z. A.t
VmAssist.-Anw. MonetarKatA.Celle. . . . r . . . . . . . . . . . .

tt KostrossrKatA.Springe .. . . . . . . . . . . o. .

II. Abgeordnet:
VmOSekr. Heyen vom KatA. \üTittmund an das LVwA - LVm -

vom 15. 3. 70 bis

III. Versetzt:
VmOSekr. Heyen von der Reg. Aurich an das KatA. §ürittmund

15.
15.

4.70
4.70

IV. Entlassen (§ 38 NBG):

VmAssist.-Anw. \ü7olf, Reg. Hildesheim
VmOSekr. Konrad, g.b. Haufsdrild,

14. 3.71

1 . 3.70

4.74
5.70

30.
31.

Name

KatA. §Testerstede

Bezirk eingestellt am

t. 4.70
l. 4.70
l. 4.70
l. 4,70
l. +.70
l. 4.70
l. 4.70
l. 4.70
l. 4.70
l. 4.70
2. 4.70
4. 5.70
4. 5.70
5. 5. 70

5. 5. 70

Siede, Gerhard
Freeridrs, Günter
Hein, Norbert
Klod<e, Heiner
Sender, Friedhelm
Haude, Günther
Seipelt, Helmut
Klimmt, Klaus
Lichtenberg, Lothar
Kawala, '§7'erner

Goetz, Manfred
Asdroff, \ü7'olfgang

Knod<e, Bernd
Rüffert, Fntz
Kopp, Günter

Angestellte r

I. Eingestellt:
Dipl.-lng. Hedrt, LVwA - LVm
Dipl.-lng. Meyer, Karl, LVwA -

der Vergütungsgruppe II a BAT

. . . . . . vom 15. 1. 70 bis 30. 4.70
. LVm - (geb. 2. 12.39, DHPr. 18. 11.66) 1. 5.70

Osnabnid<
Auridr
Hannover
Hannover
Hannover
Hildesheim
Hildesheim
Hildesheim
Hildesheim
Braunsdrweig
Braunsdrweig
Hildesheim
Hildesheim
Hildesheim
Hildesheim

1. 8. 49

3. 6,50
13. 1.52
29. 5.50
20. 4.51
10. 3.52
11. 7.51
6. 2.52

22. ll. 5l
12. 4.51
3. 1.52

29. 8.51
20. 2.51
5. 2, 52

3. 12. 5l

Angestellte der Vergütungsgruppe IVb BAT

I. Höhergruppiert nadr Verg.-Gr. IVb BAT:

BgVmT. Gobel, KatA. Bersenbrüd< l. 4.70

V. In den Vorbereitungsdienst einberufen:
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il. Ausgeschiedent
BgVmT. Lohr, KatA. Bersenbrä& nach Erretdrung der Altersgrenze

§üreitere Na&rtdrten

KatA. Meppen : Neue Telefon-Nummern I 62 20, I 26 31, 1 26 48

Pnifungsnadrridrten

Große Staatsprüfung

31. 3.70

Prüfr,rrgsterrnin

12, 3. 70
12. 3. 7A

13. 3. 70

VmInsp.-Prüfung bestanden,

Vmlnsp.-Anvv. Hogrefe, Bez.

§ürolf,

Osnabrü&
Litneburg
Hildesheim

Hannover 25. 5. 7A

Hildesheim 25. 5. 70
Hildesheim 2r. 5. 70
Braunsdrweig 25. 5, 70
Oldenburg 26. 5. ?O

Oldenburg 26. 5. 70
Oldenburg 26. 5. 70
Stade 26. i. To'
Osnabrüdr 26. 5. 70
Osnabrtid< 26. 5. 7A

Osnabrttd< 26. 5. 7A

Lünebtrrg
Hannover

14. *.70
14. 4.70

VmRef.

'J
,t

be stan den t

Sdrliebs,
Teetzmann,
Augath,

Bez.

t,

t,

VmHauptSekr. Kreuzkamp,
Vmlnsp.-Anw. Gaus,

t,

,t

t,

,,

,,

,t

ll

It

,,

t,

Bez.

,,

t,

,,

il

,,
t,

t,

,,

Berndmeyer,
Adrnitz,
Robowski,
Frid<er'
Asdhenbrenner,
§7alläs,
Iü[essel,

VmAsslst.-Prüfung bestandent

VmAsslst.-Anw, Moneta,
Kostros,
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